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V

Vorwort

Klimaschutz ist in aller Munde. Die Dringlichkeit führte die Weltklimakonfe-
renz in Glasgow (COP 26) vom 01. 11. bis 12.11.2021 wieder deutlich vor
Augen. Ihre – wenn auch begrenzten – Ergebnisse sind bereits berücksichtigt,
ebenso die zahlreichen klimarelevanten Vorhaben des Ampel-Koalitionsver-
trages vom 24.11.2021. Besonders deutlich kommt der Klimaschutz auf euro-
päischer Ebene zur Geltung: Ursula von der Leyen eröffnete ihre Kommis-
sionspräsidentschaft mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2050. Am
16.09.2020 definierte sie das ehrgeizige Zwischenziel einer CO2-Reduktion
um 55% bis 2030, dem sich der Europäische Rat am 11.12.2020 anschloss und
das inzwischen im – hier eigenständig kommentierten – EU-Klimagesetz ver-
ankert ist.

Der Realisierung dieses Ziels dient das EU-Klimapaket „Fit for 55“ vom
14.07.2021 mit der Ankündigung verschärfter CO2-Minderungsziele für die
Mitgliedstaaten, die solidarisch und damit nach ihrer wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit beizutragen haben. Reichen daher die 65% CO2-Reduktion
bis 2030 nach dem novellierten KSG, das mit seinen Neuerungen ausführlich
behandelt wird? Wie ist – zumal vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs –
die Versorgung mit für den Klimaschutz wichtigen Rohstoffen (Lithium) si-
cherzustellen?

Dabei verlangt der BVerfG-Klimabeschluss vom 24.03.2021 einen tiefgrei-
fenden Umbau unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems hin zu mehr
Klimaschutz. Diesen auf den Weg zu bringen, obliegt in erster Linie dem
Bundesgesetzgeber, wie das BVerfG am 18.01.2022 entschied. Die Fest-
schreibung der Klimaneutralität bis 2045 in §3 Abs.2 KSG setzt nur einen
Rahmen. Hier werden die zu wahrenden Eckpunkte in kritischer Aus-
einandersetzung mit den Grundlagen und den Folgen des BVerfG-Klimabe-
schlusses in einem eigenen Abschnitt näher aufgezeigt; ebenso die grund-
rechtlichen Grenzen. Es sind weitere Maßnahmen absehbar, die angesichts
der EU-Gesamtzielsetzung und der besonderen Rolle Deutschlands in diesem
Rahmen zu weiteren Verschärfungen führen werden. Die Corona-Krise soll
gerade durch Klimaschutz überwunden werden. Die dafür aufgelegten För-
dermaßnahmenwerden in diesemBand dargelegt.

Der vorliegende Kommentar legt besonderenWert darauf, dass nicht das KSG
isoliert betrachtet wird, sondern das Klimaschutzrecht insgesamt. Daher wer-
den auch die steuerlichen Förderregelungen sowie das BEHG ausführlich
kommentiert, ebenso die Landesregelungen am Beispiel des erst im Sommer
2021 novellierten KSG NRW. Einführend werden die wesentlichen völker-,
europa-, wettbewerbs-, beihilfe- und vergaberechtlichen Entwicklungen und
Perspektiven aufgezeigt. Ebenso werden die geo- und ingenieurwissen-



VI

Vorwort

schaftlichen Grundlagen beleuchtet. Besondere Abschnitte sind der Digitali-
sierung und der Corona-Krise sowie dem Kohleausstieg und dem Klimascha-
densrecht gewidmet, ebenso nunmehr dem EEG 2021 als Grundlage für den
essenziellenÖkostromausbau sowie die Förderung vonWasserstoff.

Entsprechend vielfältig ist das Autorenteam zusammengesetzt. Es besteht aus
Anwältinnen und Anwälten, Unternehmensvertretern sowie Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrern nicht nur juristischer Provenienz, sondern auch
aus den Geo-, Gesellschafts- und Ingenieurwissenschaften. Allen Bearbeiter-
innen und Bearbeitern danke ich sehr herzlich für ihre engagierten und tief-
gründigen Kommentierungen, die punktgenau fertiggestellt werden konn-
ten. Das Werk befindet sich auf dem Stand von Februar 2022. Der Nichtan-
nahmebeschluss des BVerfG vom 18.01.2022 (1 BvR 1565/21 u.a.) konnte
noch berücksichtigt werden. Mein herzlicher Dank gilt Herrn Sven Clever
und Herrn Daniel Spitzer vom Erich Schmidt Verlag, die mit hohem Engage-
ment und großer Sachkunde das Werk begleiteten und die rasche Fertigstel-
lung ermöglichten. Frau Antonia Hegner, ebenfalls vom Erich Schmidt Ver-
lag, sorgte für eine schnelle Umsetzung der Korrekturen sowie der letzten
Aktualisierungen kurz vor Drucklegung des Werks. Mein besonderer Dank
gilt weiter FrauDesiree Dietrich, B.A., die die zahlreichen Diktate und Formu-
lierungsänderungen höchst zuverlässig eingab und die formale Gestaltung
übernahm.

Um der Dynamik der Materie gerecht zu werden, wurde dieser Neuauflage
ein digitales Add-on zur Seite gestellt, das weiterführende Informationen zu
aktuellen Entwicklungen bietet. Außerdem enthalten sind wichtige Vor-
schriftentexte, Gerichtsentscheidungen sowie amtliche Bekanntmachungen.
Das digitale Add-on ist abrufbar unter https://GK-Klimaschutz.esv.info; noch
komfortabler geht esmit dem folgendenQR-Code:

.

Wir hoffen, Sie fundiert und praxisnah über die zahlreichen Fragen des Kli-
maschutzrechtes informieren zu können. Hinweise und Anregungen bitte ich
zu senden an: Prof.Dr. Walter Frenz, Lehr- und Forschungsgebiet Berg-, Um-
welt- und Europarecht der RWTH Aachen, Wüllnerstraße 2, 52062 Aachen,
Tel.: +49 241/809 56 91, E-Mail: frenz@bur.rwth-aachen.de.

Aachen, den 02.03.2022 Walter Frenz

https://GK-Klimaschutz.esv.info
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A. Völkerrechtlicher Hintergrund

I. Intergovernmental Panel on Climate Change/Klimaschutz-
Rahmenübereinkommen

Auf völkerrechtlicher Ebene begannen in den 1980er Jahren die Bemühun-
gen um den Schutz des globalen Klimas und der Erdatmosphäre. Zum Schutz
der Ozonschicht wurden das Wiener Übereinkommen von 19851 und das
Montreal-Protokoll von 19872 verabschiedet, die den Gebrauch von Fluor-
chlorkohlenwasserstoffen und Halonen einschränkten. Im Jahr 1988 wurde
auf Ebene der UN das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
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3 Vgl. Generalversammlung der Vereinten Nationen, Resolution 43/53 v.
06. 12. 1988, Protection of global climate for present and future generations of man-
kind, 5.; m.w.Nw.Bothe, ZaöRV 2003, 239 (240).

4 Houghton/Jenkins/Ephraums, Climate Change – The IPCC Scientific Assessment,
abrufbar unter https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_
first_assessment_1990_wg1.shtml (letzter Abruf: 31. 01. 2022).

2

5 Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen
(UNFCCC) v. 09. 05. 1992, abgedruckt mit Zustimmungsgesetz v. 13. 09. 1993,
BGBl. II S. 1784.

6 Vgl. Bodansky/Brunnée/Rajamani, International Climate Change Law, 2017,
S. 102 ff.;Kloepfer, Umweltrecht, 4.Aufl. 2016, S. 1546 ff.

3

7 Beschluss 94/69/EG des Rates vom 15.Dezember 1993 über den Abschluss des
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen,
ABl. 1994, L 33/11.

etabliert.3 Das IPCC legte 1990 eine erste Untersuchung zu dem Zusammen-
hang zwischen einer Überkonzentration von anthropogenen Treibhausgas-
emissionen in der Atmosphäre und einer Erhöhung der globalen Durch-
schnittstemperatur vor.4

Im Jahr 1992 wurde das Klimaschutz-Rahmenübereinkommen (KRK) ge-
schlossen,5 das den bis heute gültigen völkerrechtlichen Rechtsrahmen des
Klimaschutzrechts darstellt.6 Die bereits in der ursprünglichen Fassung des
KRK enthaltene Zielsetzung des Rahmenabkommens ist „die Stabilisierung
der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau […],
auf dem eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems verhindert
wird“ (Art. 2 S.1 KRK). Dies soll „innerhalb eines Zeitraums erreicht werden,
der ausreicht, damit sich die Ökosysteme auf natürliche Weise den Klimaän-
derungen anpassen können, die Nahrungsmittelerzeugung nicht bedroht
wird und die wirtschaftliche Entwicklung auf nachhaltige Weise fortgeführt
werden kann“ (Art. 2 S.2 KRK).

Art. 3 Abs.1 KRK legt das Prinzip der „gemeinsamen, aber unterschiedlichen
Verantwortlichkeiten“ fest, das gesteigerte Handlungs- bzw. Emissionsmin-
derungspflichten der Industrienationen begründet (sog. Annex I-Staaten).
Maßgeblich sind die quantitativ unterschiedlichen Verursachungsbeiträge
für die im Verlaufe der Industrialisierung aggregierte Überkonzentration von
Treibhausgas-Emissionen in der Atmosphäre und die unterschiedliche Leis-
tungsfähigkeit zur effektiven Emissionsabsenkung in der Gegenwart (vgl.
Art. 4 Abs.2 KRK). Mit dem KRK wurde das System der Vertragsstaatenkon-
ferenzen etabliert, der „Conferences of the Parties“, die das oberste Gremium
des Übereinkommens sind. Das für die einzelnen Vertragsstaatenkonferen-
zen gebräuchliche Kürzel COP ist ein Akronym der englischsprachigen Be-
zeichnung. Aufgabe der COPs ist die regelmäßige Überprüfung der Durch-
führung des Übereinkommens und das Fassen der „notwendigen Beschlüsse“
zur Förderung der „wirksame[n] Durchführung des Übereinkommens“ (Art. 7
Abs.1 und 2 KRK). Die EU hat das KRKmit Beschluss 94/69/EG des Rates vom
15.Dezember 1993 angenommen.7

https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_first_assessment_1990_wg1.shtml
https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_first_assessment_1990_wg1.shtml
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8 In deutscher Übersetzung abgedruckt mit dem Gesetz zu dem Protokoll von Kyoto
vom 11.12. 1997 zumRahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klima-
änderungen (Kyoto-Protokoll) v. 27. 04. 2002, BGBl. II S. 96.

9 Im Überblick Kloepfer, Umweltrecht, 4.Aufl. 2016, S. 1551 ff.; Bodansky/ Brunnée/
Rajamani, International Climate Change Law, 2017, S. 160 ff.;Verheyen, NuR 2002,
445 (447).

10 Vgl. Kreuter-Kirchhof, ZaöRV 2005, 967 (984 ff. zur Gemeinsamen Umsetzung,
990 ff. zum Clean Development Mechanismus, 1002 ff. zum internationalen Emis-
sionsrechtehandel).

11 Vgl. m.w.N.Markus, ZaöRV 2016, 715 (747 f.).
12 NäherMarkus,ZaöRV 2016, 715 (748).

5

13 Saurer, JZ 2015, 401 (401 f.).
14 Vgl.Kreuter-Kirchhof, ZaöRV 2005, 967 (968).

6

15 Vgl. Mitteilung der Kommission v. 03. 06. 1998, Klimaänderungen – Zu einer
EU-Strategie nach Kyoto, KOM (1998) 353 endg.

II. Kyoto-Protokoll

Auf der 3.Konferenz der Vertragsstaaten der KRK (COP3) wurde in Kyoto
1997 das Kyoto-Protokoll (KP) ausgehandelt,8 das für längere Zeit das Rechts-
regime des internationalen Klimaschutzrechts prägte.9 Ziel des Kyoto-Proto-
kolls war es gem. Art. 3 Abs.1 KP, dass die Annex I-Staaten zusammenge-
nommen „innerhalb des Verpflichtungszeitraums 2008 bis 2012 ihre Gesamt-
emissionen solcher Gase um mindestens 5 v.H. unter das Niveau von 1990
[…] senken“. Charakteristisch für das Kyoto-Protokoll war der sogenannte
top-down-Ansatz. Das KP selbst fixierte die auf die einzelnen Annex I-Staaten
entfallenden Emissionsminderungspflichten (Anlage B zum KP). Prägend
waren zudem die drei „Flexibilitätsmechanismen“ des KP zur Erleichterung
der Emissionsminderungsleistungen in den Vertragsstaaten durch teilweise
Erbringung im Ausland. Dabei handelte es sich um den internationalen Han-
del mit Treibhausgas-Emissionszertifikaten (Art. 17 KP), den Mechanismus
zur gemeinsamen Umsetzung/Joint Implementation zur zwischenstaatlichen
Übertragung von Emissionsreduktionseinheiten (Art. 6 KP) und den Clean
Development Mechanismus zur Anrechnung von Emissionsminderungszerti-
fikaten (Art. 12 KP).10 Das KP errichtete auch ein institutionelles Kontrollsys-
tem mit zwei Kontrollgremien.11 Zum KP wurde ein (aus mehreren Einzelbe-
schlüssen bestehendes) Rulebook verabschiedet, das u.a. die Flexibilitätsme-
chanismen undKontrollmechanismen konkretisierte.12

Das Kyoto-Protokoll war vonAnfang an geschwächt durch die zögerliche oder
ganz ausbleibende Unterstützung wesentlicher Industrienationen. Die USA
als damals quantitativ bedeutendster Emittent von Treibhausgasen spielten
zwar eine wichtige Rolle in der Aushandlung des Abkommens, ratifizierten
dieses aber nie.13 Das KP konnte erst 2005 in Kraft treten, weil erst dann eine
hinreichende Zahl vonVertragsstaaten ratifiziert hatte.14

Die EU-Mitgliedstaaten bündelten bereits bei Aushandlung des KP ihre Kli-
maschutzbeiträge und brachten diese unter gemeinsamer Flagge in den völ-
kerrechtlichen Verhandlungsprozess ein.15 Im Binnenverhältnis wurden die
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16 Entscheidung des Rates 2002/358/EG vom 25.04. 2002 über die Genehmigung des
Protokolls von Kyoto zum Rahmenübereinkommender Vereinten Nationen über
Klimaänderungen im Namen der Europäischen Gemeinschaft sowie die gemein-
same Erfüllung der daraus erwachsendenVerpflichtungen, ABl. 2002, L 130/1.

7

17 Gesetz zur Doha-Änderung des Protokolls von Kyoto v. 06. 03. 2015, BGBl. II S. 306.
18 Vgl. Hartmann, Archiv des Völkerrechts 50 (2012), 475 ff.; Osch-

mann/Rostankowski, ZUR 2010, 59 (61); Marauhn/Böhringer, Klimaschutz nach
Kopenhagen. Die Zukunft des völkerrechtlichen Klimaschutzes, in: Gundel/Lange
(Hrsg.), Klimaschutz nach Kopenhagen – internationale Instrumente und nationale
Umsetzung, 2011, S. 1 ff.

8

19 Vgl. Medienmitteilung des Bundesumweltministeriums v. 05. 11. 2019, USA kündi-
gen formell Pariser Klimaabkommen, abrufbar unter https://www.bmu.de/
meldung/usa-kuendigen-formell-pariser-klimaabkommen/ (letzter Abruf:
31. 01. 2022); vgl. dazuBoysen, ZUR 2018, 643, 649.

20 Vgl. http://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/20/
paris-climate-agreement/(letzter Abruf: 31. 01. 2022).

9

21 Ausführlich Böhringer, ZaöRV 2016, 753 ff.; Franzius, ZUR 2017, 515 ff.; Ekardt,
NVwZ 2016, 355 ff.; Bodansky/Brunnée/Rajamani, International Climate Change
Law, 2017, S. 209 ff.; Proelß, ZfU 2016, 58 ff.

Emissionslasten im Wege einer Lastenteilungs-Entscheidung zwischen den
EU-Mitgliedstaaten verteilt (s. Rn.22).16

Die 18. Vertragsstaatenkonferenz im Jahr 2012 in Doha (COP18) beschloss
eine zweite Verpflichtungsperiode für das KP von 2013–2020.17 Der Ab-
schluss einer völkerrechtlichen Vereinbarung als Fortsetzung des Kyoto-Pro-
tokolls mit über 2020 hinausreichender zeitlicher Perspektive gelang zu-
nächst auf mehrerenVertragsstaatenkonferenz nicht.18

III. Pariser Abkommen

Ende 2015 verabschiedete die 21. Vertragsstaatenkonferenz (COP21) das Pa-
riser Abkommen (PA). Das PA wurde von fast 200 Staaten der Erde unter-
zeichnet. Zu den Vertragsparteien zählt neben den einzelnen EU-Mitglied-
staaten auch die EU selbst. Das Pariser Abkommen erreichte ein knappes Jahr
nach der Verabschiedung die in Art. 21 I PA festgelegte Schwelle hinreichen-
der Ratifikationen (55 Vertragsparteien, die 55% aller globalen Treibhaus-
gasemissionen repräsentieren) und trat am 04.11.2016 in Kraft. Die USA, die
eine bedeutende Rolle beim Zustandekommen des PA gespielt hatten, waren
zwischenzeitlich in der Amtszeit des US-Präsidenten Trump aus dem PA
ausgetreten,19 sind aber zu Beginn der Amtszeit des US-Präsidenten Biden
Anfang 2021wieder beigetreten.20

Das PA schuf – im Rahmen der KRK – eine neue rechtliche Architektur für das
internationale Klimaschutzrecht.21 Ziel des PA ist es gem. Art. 2 Abs.1a) des
Abkommens, dass „der Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur deut-
lich unter 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau gehalten […]
[werden soll] und […] Anstrengungen unternommen werden [sollen], um den
Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu
begrenzen“. Gem. Art. 4 Abs.1 PA soll in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhun-
derts ein Zustand der globalen Treibhausgas-Neutralität erreicht werden, ein

https://www.bmu.de/meldung/usa-kuendigen-formell-pariser-klimaabkommen/
https://www.bmu.de/meldung/usa-kuendigen-formell-pariser-klimaabkommen/
http://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/20/paris-climate-agreement/
http://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/20/paris-climate-agreement/
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22 Vgl.Böhringer,ZaöRV 2016, 753 (762).

11

12

23 FCCC/CP/2015/10/Add.1, abrufbar unter https://unfccc.int/resource/docs/2015/
cop21/eng/10a01.pdf (letzter Abruf: 31. 01. 2022).

24 Vgl. Beschluss 1/CP.21, Ziff. 51.
25 Zusammenfassung der Ergebnisse der Beratungen von COP24 abrufbar unter

https://ec.europa.eu/clima/news/un-climate-talks-eu-plays-instrumental-role-
making-paris-agreement-operational_de (letzter Abruf: 31. 01. 2022).

26 NäherRajamani/Bodansky, I.C.L.Q. 2019, 68(4), 1023–1040.

„Gleichgewicht zwischen den anthropogenen Emissionen von Treibhausga-
sen ausQuellen und demAbbau solcher Gase durch Senken“.

Die wichtigste Neuerung in der globalen Klimaschutzarchitektur durch das
PA gegenüber dem KP liegt in der Organisation der Emissionsminderungs-
beiträge der einzelnenVertragsstaaten.22 An die Stelle des „top-down-Ansat-
zes“ durch die konkrete zahlenmäßige Festlegung von nationalen Minde-
rungsverpflichtungen im KP trat ein „bottom up-Ansatz“. Gem. Art. 3 PA
legen die Mitgliedstaaten selbst ihre zu erbringenden Emissionsminderungs-
leistungen fest, die „nationally determined contributions“ (NDCs). Dabei sol-
len aber die Industrieländer nach dem Prinzip der „gemeinsamen, aber unter-
schiedlichen Verantwortlichkeiten“ (Präambel zum PA, III) ihren erhöhten
Anteil am Gesamtvolumen der Treibhausgas-Emissionen und die stärkere
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegenüber den „sich entwickelnden“ Län-
dern berücksichtigen.

Deutlich stärker als das Kyoto-Protokoll setzt das Pariser Abkommen auf pro-
zedurales Klimaschutzrecht. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet zur Erar-
beitung, Übermittlung und Verwirklichung der nationalen Klimaschutzbei-
träge (NDCs) (Art. 4 Abs.2 PA), zur Registrierung und Veröffentlichung (Art. 4
Abs.12 PA) sowie zur späteren Abrechnung (Art. 4 Abs.13 PA). Alle fünf
Jahre müssen die Mitgliedstaaten ihre Beiträge neu bestimmen (Art. 4 Abs.9
PA). Erstmals 2023 und danach ebenfalls alle fünf Jahre findet eine globale
Bestandsaufnahme des Zwischenstands der Emissionsreduktionsbemühun-
gen hin zu den Klimaschutzzielen des Abkommens statt (Art. 14 PA).

Wichtig ist neben dem eigentlichen PA auch der dazu ergangene Begleitbe-
schluss.23 Der „Beschluss 1/CP.21“ wird mehrfach im PA selbst erwähnt (vgl.
Art. 4 Abs.8 u. 9 PA, Art. 12 Abs.11 PA). Der Begleitbeschluss enthält zahlrei-
che konkretisierende Regelungen zu Verfahrensfragen, aber z.B. auch eine
Festlegung, dass Art. 8 des PA keine Rechtsgrundlage für die wechselseitige
Geltendmachung von Schäden infolge des Klimawandels im Verhältnis zwi-
schen den Mitgliedstaaten darstellt.24 Weitere konkretisierende Regelungen
zu prozeduralen Elementen und Instrumenten – insbesondere zu Transpa-
renz- und Berichtspflichten sowie Evaluationsgeboten – enthält das Rulebook
zum PA,25 dessen größter Teil (als Bündel von Einzelbeschlüssen) Ende 2018
auf der Vertragsstaatenkonferenz in Kattowitz (COP24) verabschiedet
wurde.26

https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf
https://ec.europa.eu/clima/news/un-climate-talks-eu-plays-instrumental-role-making-paris-agreement-operational_de
https://ec.europa.eu/clima/news/un-climate-talks-eu-plays-instrumental-role-making-paris-agreement-operational_de
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27 Vgl. den ersten Zwischenbericht der Enquete-Kommission „Vorsorge zum Schutz
der Erdatmosphäre“ v. 02. 11. 1988, BT-Drs. 11/3246.

28 Übereinkommen vom 22.03. 1985 zum Schutz der Ozonschicht, abgedruckt mit
Zustimmungsgesetz des Deutschen Bundestages v. 26. 09. 1988, BGBl. II S. 901;
Montrealer Protokoll vom 16.09. 1987 über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozon-
schicht führen, abgedruckt mit Zustimmungsgesetz des Deutschen Bundestages v.
09. 11. 1988, BGBl. II S. 1014.

29 Verordnung zum Verbot von bestimmten die Ozonschicht abbauenden Halogen-
kohlenwasserstoffen (FCKW-Halon-Verbots-Verordnung) v. 06. 05. 1991, BGBl. I
S. 1090; gestützt auf Chemikaliengesetz undAbfallgesetz.

30 Verordnung zur Emissionsbegrenzung von leichtflüchtigen Halogenkohlenwasser-
stoffen (2. BImSchV) vom 10.12. 1990, BGBl I, S. 2694; Bestätigung der Verfas-
sungsmäßigkeit bei BVerfG, NVwZ 1997, 990; zur späteren Rechtsentwicklung in
diesemBereichKloepfer, Umweltrecht, 4.Aufl., S. 1581 ff.

31 Vgl. Deutscher Bundestag, 10.WP, 236.Sitzung, 03. 10. 1986, S. 18258 ff.
32 Stromeinspeisungsgesetz v. 07. 12. 1990, BGBl. I 1990, S. 2633.
33 Gesetzesbegründung zumStrEG, BT-Drs. 11/7971, S. 4.
34 Zustimmungsgesetz v. 13. 09. 1993, BGBl. II S. 1784.

14

35 Eckpunkte des nationalen Klimaschutzprogramms v. 14. 11. 2000, BT-Drs. 14/4729,
S. 5.

B. Entwicklung des Klimaschutzrechts in Deutschland
(einschließlich europarechtlicher Einflüsse)

I. Anfänge

Entsprechend der Entwicklung auf völkerrechtlicher Ebene (s. Rn.1) gab es in
den 1980er Jahren erste Gesetzgebungsaktivitäten und parlamentarische Be-
ratungen im Deutschen Bundestag zum Thema des Schutzes der Erdatmo-
sphäre und des globalen Klimas.27 Im Jahr 1988 ergingen die deutschen Zu-
stimmungsgesetze zum Wiener Übereinkommen und zum Montrealer Proto-
koll zum Schutz der Ozonschicht.28 Die konkrete Umsetzung erfolgte unter-
gesetzlich insbesondere in der FCKW-Halon-Verbots-Verordnung29 und in
der Verordnung zur Emissionsbegrenzung von leichtflüchtigen Halogenkoh-
lenwasserstoffen.30 Das Problem potenzieller negativer Klimaveränderungen
infolge der Energieerzeugung durch fossile Brennstoffe wurde Mitte der
1980er Jahre zum Beratungsgegenstand im Deutschen Bundestag.31 Die Ge-
setzesbegründung zum Stromeinspeisungsgesetz 199032 stellte zur Begrün-
dung der Förderung von Investitionen in erneuerbare Energien durch Einfüh-
rung einer bundesweiten Festvergütung für die Einspeisung von Strom aus
regenerativen Energiequellen ausdrücklich auf Gründe „der Ressourcen-
schonung und des Klimaschutzes“ ab.33 1993 beschloss der Deutsche Bundes-
tag das Zustimmungsgesetz zur Klimaschutzrahmenkonvention.34

II. Entwicklung im Kontext des Kyoto-Protokolls

Seit Ende der 1990er Jahre stand die Entwicklung des Klimaschutzrechts in
Deutschland im Zeichen des Kyoto-Protokolls. Das Klimaschutzprogramm der
Bundesregierung vom November 2000 nennt das Kyoto-Protokoll als zentra-
len Orientierungspunkt für die Ausgestaltung des Klimaschutzrechts.35 Das
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36 Zustimmungsgesetz v. 27. 04. 2002, BGBl. II S. 966.
37 Eckpunkte des nationalen Klimaschutzprogramms v. 14. 11. 2000, BT-Drs. 14/4729,

S. 5, S. 10.

15

38 Gesetz zumEinstieg in die ökologische Steuerreform v. 24. 03. 1999, BGBl. I S. 378.
39 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) v. 29. 03. 2000, BGBl. I S. 305.
40 BT-Drs. 14/4729, S. 5 f.
41 Sparwasser/Engel/Voßkuhle, Umweltrecht, S. 809 ff.
42 Gärditz, JuS 2008, 324 (328 f.);Koch,NVwZ 2011, 641 (642).

16

43 Gesetz zur geordneten Beendigung der Kernenergienutzung vom 22.04. 2002,
BGBl. I S. 1351.

44 BT-Drs. 14/4729, S. 13.
45 Zum Problem des starken Ausbaus Erneuerbarer Energien bei kaum sinkenden

Treibhausgasemissionen Agora Energiewende, Das deutsche Energiewende-Para-
dox: Ursachen und Herausforderungen, 2014, abrufbar unter www.agora-
energiewende.de (letzter Abruf: 31. 01. 2022).

Zustimmungsgesetz zum Kyoto-Protokoll erfolgte 2002.36 Das Klimaschutz-
programm 2000 reflektierte bereits die EU-interne Lastenverteilung (s.
Rn.21 f.), ging im Ambitionsniveau noch über die Verpflichtung auf
EU-Ebene hinaus. Es strebte über die EU-interne Reduktionsverpflichtung
von 21% (bis 2012 im Vergleich zu 1990) eine CO2-Emissionsreduktion von
1990–2005 um 25%an.37

Auf der Ebene der Klimaschutzinstrumente stützte sich das Klimaschutzpro-
gramm2000 u.a. auf das Gesetz zum Einstieg in die ökologische Steuerreform
(1999),38 das Erneuerbare-Energien-Gesetz als Technologie-Fördergesetz im
Bereich der Erneuerbaren Energien (2000),39 ein 100.000-Dächer-Programm
zum Ausbau der Photovoltaik, die Förderung verbrauchs- und emissionsar-
mer Motortechniken durch Förderung bestimmter Kraftstoffe, den Ausbau
der Kraft-Wärme-Kopplung, die Verabschiedung der Energieeinsparungs-
verordnung, ein Förderprogramm zur CO2-Minderung im Gebäudebereich
und ein Maßnahmenbündel für den Verkehrsbereich.40 Überwiegend erhiel-
ten die Klimaschutzinstrumente einen nicht-ordnungsrechtlichen, reflexiven
Charakter.41 Das Klimaschutzrecht entwickelte sich als Querschnittsmaterie
über verschiedene Fachgesetze verteilt.42

Der Verhandlungsprozess zwischen Bundesregierung und Energiewirtschaft
hin zum sog. Atomkonsens führte in der Novelle des Atomgesetzes 2002 zur
gesetzlichen Verankerung der Beendigung der Nutzung der Kernenergie.43

Diemit dem sukzessivenAtomausstieg verbundene Notwendigkeit der Erset-
zung entfallenden Nuklearstroms durch andere Energieträger beeinflusste
auch das Klimaschutzrecht. Das Klimaschutzprogramm 2000 sprach pro-
grammatisch von der „Substitution nuklearer Brennstoffe durch fossile und
erneuerbare Energieträger“.44 Einerseits war der Atomausstieg mithin ein
wesentliches gesetzgeberisches Motiv zum Ausbau der Stromerzeugung
durch erneuerbare Energien mit positiven Klimaschutzaspekten. Anderer-
seits war das Szenario von drohenden Engpässen bei der Energieversorgung
ein Faktor dafür, dass die Kohle als Energieträger mit negativer Klimabilanz
lange Zeit nahezu unverändert bedeutsam im deutschen Energiemix blieb.45

http://www.agora-energiewende.de
http://www.agora-energiewende.de
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46 Kommission, Grünbuch zum Handel mit Treibhausgasemission von 2000; vgl.
außerdem Richtlinienvorschlag KOM (2001) 580; dazu Epiney, DVBl 2002, 579 ff.;
Frenz, ZUR 2006, 393 (394 f.).

18

47 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.Okto-
ber 2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in
der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates, ABl. 2003,
L 275/32.

48 S. nur Europäischer Rechnungshof, Integrität und Umsetzung des EU-EHS,
Sonderbericht Nr. 6/2015, insbes. S. 47 ff.; Koch, NVwZ 2011, 641 (647); Kloepfer,
Umweltrecht, 4.Aufl. 2016, S. 1575.

49 Hartmann,NVwZ 2016, 189.
50 Richtlinie 2009/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom

23.April 2009 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Verbesserung und
Ausweitung des Gemeinschaftssystems für den Handel mit Treibhausgasemis-
sionszertifikaten, ABl. 2009, L 140/63.

51 Epiney, ZUR 2010, 236 ff.
52 Richtlinie (EU) 2018/410 des Europäischen Parlaments und des Rates vom

14.März 2018 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Unterstützung kos-
teneffizienter Emissionsreduktionen und zur Förderung von Investitionen mit ge-
ringemCO2-Ausstoß und des Beschlusses (EU) 2015/1814, ABl. 2018, L 76/3.

53 Ausführlich Zenke/Telschow, in: Theobald/Kühling, Energierecht, Abschnitt 118,
Rn.321 ff.

III. Bedeutungsaufstieg des EU-Klimaschutzrechts

Im EU-Recht bildete sich um das Jahr 2000 das bis heute prägende differen-
zierte System im Klimaschutzrecht heraus. Es entstand die zweidimensionale
Struktur von Emissionshandelssektor (ETS-Sektor) und Nicht-Emissionshan-
delssektor (Non ETS-Sektor).46

1. Emissionshandelssektor

Dem Emissionshandelssektor wurden in der Emissionshandelsrichtlinie
2003/87/EG47 bestimmte Emissionsquellen zugeordnet, die insgesamt etwa
40–50% der gesamten Treibhausgasemission der EU ausmachten. Das
Cap&Trade-Modell des EU-Emissionshandelsrechts wurde in mehreren
Handels- bzw. Zuteilungsperioden rechtlich fortentwickelt und – auch im
Lichte oft geäußerter Kritik wegen Dysfunktionalität aufgrund unzureichen-
der Preissignale48 –mehrfach reformiert. In den ersten beiden Zuteilungsperi-
oden von 2005–2007 und 2008–2012 dominierte die kostenlose Zuteilung an
die Anlagenbetreiber.49Die Richtlinie 2009/29/EG50 veränderte die rechtliche
Architektur des Emissionshandelssystems für die dritte Zuteilungsperiode
von 2013–2020 hin zu einer einheitlichen, EU-weiten Emissionsobergrenze
und einer sukzessiven Änderung des Verteilungsmodus der Zertifikate hin
zur Versteigerung.51 Für die vierte Handelsphase von 2021–2030 wurden
durch die RL 2018/410/EU52 weitere Reformen zur Verknappung der Zertifi-
kate und weitere Maßnahmen zur Effektivitätssteigerung des EU-Emissions-
handelssystems rechtlich implementiert.53
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54 Gesetz über die Umsetzung der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten, BGBl I S. 1578.

55 Zuteilungsgesetz 2007 v. 26. 08. 2004, BGBl. I S. 2211.
56 Nationaler Allokationsplan 2005–2007, Beschluss des Bundeskabinetts v.

31. 03. 2004, https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/
Emissionshandel/nap_kabinettsbeschluss.pdf; Nationaler Allokationsplan
2008–2012, Beschluss des Bundeskabinetts v. 28. 06. 2006, https://www.bmu.de/
fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Emissionshandel/nap_2008_2012.pdf
(letzter Abruf: jeweils 10. 08. 2020).

57 NäherWeinreich/Marr, NJW 2005, 1078 (1079, 1080).
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58 Entscheidung des Rates 2002/358/EG vom 25.04. 2002 über die Genehmigung des
Protokolls von Kyoto zum Rahmenübereinkommender Vereinten Nationen über
Klimaänderungen im Namen der Europäischen Gemeinschaft sowie die gemein-
same Erfüllung der daraus erwachsenden Verpflichtungen, ABl. 2002, L 130/1,
Erwägungsgrund (12).

21

59 Entscheidung des Rates 2002/358/EG vom 25.04. 2002 über die Genehmigung des
Protokolls von Kyoto zum Rahmenübereinkommender Vereinten Nationen über
Klimaänderungen im Namen der Europäischen Gemeinschaft sowie die gemein-
same Erfüllung der daraus erwachsenden Verpflichtungen, ABl. 2002, L 130/1,
Anhang II.

In Deutschland erging zur Implementation des EU-Emissionshandelssystems
Mitte 2004 das Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG),54 daneben
entstanden weitere flankierende Rechtsakte und Regelungen wie das Zutei-
lungsgesetz 2007,55 die Nationalen Allokationspläne 2005–200756 und Rege-
lungen zur Abgrenzung zum Bundes-Immisionsschutzgesetz.57 Entspre-
chend der Abfolge der Handelsperioden auf EU-Ebene wurde auch das
TEHGmehrfach geändert.

2. Nicht-Emissionshandelssektor

DerNicht-Emissionshandelssektor umfasste den Kreis der nicht von der Emis-
sionshandelsrichtlinie erfassten Emissionsquellen. Maßgeblich für die Emis-
sionsminderungslasten der EU-Mitgliedstaaten wurde die differenzierte Ver-
teilung nach dem Modell der Lastenteilung (Burden-Sharing). Differenzie-
rungskriterien waren nach der Lastenteilungs-Entscheidung 2002/358/EG
diewirtschaftliche Leistungsfähigkeit, der Energiemix und die Industriestruk-
tur in den jeweiligenMitgliedstaaten.58

Nach der Lastenteilungs-Entscheidung 2002/358/EG hatte Deutschland die
Treibhausgasemissionen im Verpflichtungszeitraum bis 2012 (vgl. Art. 2 Ent-
scheidung 2002/358/EG) gegenüber 1990 um 21% abzusenken, Großbritan-
nien um 12,5%, Frankreich war ein gleichbleibendes Emissionsvolumen zu-
gestanden, Spanien eine Erhöhung um 15% und Griechenland eine Erhö-
hung um 25%.59 Als Nachfolgerechtsakt erging die EU-Lastenteilungs-Ent-
scheidung 406/2009/EG mit wiederum differenzierten Treibhausgas-Emis-
sionsminderungspflichten für den Verpflichtungszeitraum bis 2020 gegen-
über 2005. Maßgebliches Differenzierungskriterium war insbesondere die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, gemessen in Pro-Kopf-Bruttoinlandspro-

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Emissionshandel/nap_kabinettsbeschluss.pdf;
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Emissionshandel/nap_kabinettsbeschluss.pdf;
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Emissionshandel/nap_2008_2012.pdf
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Emissionshandel/nap_2008_2012.pdf
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60 Entscheidung Nr. 406/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v.
23. 04. 2009 über die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Reduktion ihrer
Treibhausgasemissionen mit Blick auf die Erfüllung der Verpflichtungen der Ge-
meinschaft zur Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2020, ABl. 2009 L 140,
136, Erwägungsgrund (8).

22

61 Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
23.April 2009 zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen
im Rahmen des Gesamtkonzepts der Gemeinschaft zur Verringerung der CO2-
Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen, ABl. 2009,
L 140/1.

62 Verordnung (EU) 2019/631 v. 17. 04. 2019 zur Festsetzung von CO2-Emissionsnor-
menfür neue Personenkraftwagen und für neue leichte Nutzfahrzeuge und zur
Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 443/2009 und (EU) Nr. 510/2011, ABl. 2019,
L 111/13.

63 Verordnung (EU) 2019/1242 v. 20. 06. 2019 zur Festlegung von CO2-Emissionsnor-
men für neue schwere Nutzfahrzeuge und zur Änderung der Verordnungen (EG)
Nr. 595/2009 und (EU) 2018/956 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie
der Richtlinie 96/53/EG des Rates, ABl. EUNr. L 198/202.

23

64 BMWi, Eckpunkte von Meseberg für ein integriertes Energie- und Klimapro-
gramm – Die 29 Maßnahmen des IEKP, 23. 08. 2007, abrufbar unter https://www.
bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkt-fuer-ein-integriertes-energie-und-
klimaprogramm.html (letzter Abruf: 31. 01. 2022).

65 BMU, Das Integrierte Energie- und Klimaprogramm der Bundesregierung, Dezem-
ber 2007, S. 1, abrufbar unter https://www.bmu.de/fileadmin/bmu-import/files/
pdfs/allgemein/application/pdf/hintergrund_meseberg.pdf (letzter Abruf:
31. 01. 2022).

dukt.60 Auf Deutschland entfiel eine Minderungsverpflichtung von 14%, auf
Frankreich ebenso von 14%, auf Großbritannien von 16%, auf Spanien von
10% und auf Griechenland von 4%. Auf Polen entfiel ein um 10% erhöhtes
Emissionsvolumen.

Zusätzlich zu den zentralen Vorgaben der Lastenteilungsentscheidungen für
die Emissionsreduktionen in den EU-Mitgliedstaaten sind zahlreiche (für die
Mitgliedstaaten verbindliche) Einzelrechtsakte der EU mit Klimaschutzvor-
gaben zu beachten. So wurde 2009 für den Verkehrssektor die EU-Verord-
nung zur Festsetzung von CO2-Emissionsnormen und PKW und für leichte
Nutzfahrzeuge61 erlassen, die 2019 novelliert wurde.62 Seit 2019 gibt es ge-
sonderte CO2-Emissionsnormen für schwereNutzfahrzeuge und LKW.63

IV. Vom Klimaschutzprogramm 2007 zur „Energiewende“ 2011

Prägende Bedeutung für Klimaschutzpolitik und Klimaschutzrecht der da-
rauffolgenden Jahre hatten dieMeseberger Beschlüsse der Bundesregierung
vom 23.08.2007 zu einem Integrierten Energie- und Klimaprogramm.64 Das
hier verfolgte Klimaschutzziel war die Senkung der Treibhausgasemissionen
in Deutschland bis 2020 um 40%gegenüber 1990.65 Auf der Ebene der Klima-
schutzinstrumente wurde das Klimaschutzrecht stärker als je zuvor als Quer-
schnittsthema verstanden. Das Integrierte Energie- und Klimaprogramm ent-
hielt insgesamt 29 sektorübergreifende Maßnahmen. Ein deutlicher Schwer-
punkt war das Thema der Emissionsreduktion durch Energieeinsparung bzw.

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkt-fuer-ein-integriertes-energie-und-klimaprogramm.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkt-fuer-ein-integriertes-energie-und-klimaprogramm.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkt-fuer-ein-integriertes-energie-und-klimaprogramm.html
https://www.bmu.de/fileadmin/bmu-import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/hintergrund_meseberg.pdf
https://www.bmu.de/fileadmin/bmu-import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/hintergrund_meseberg.pdf
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66 BMWi, Eckpunkte von Meseberg für ein integriertes Energie- und Klimapro-
gramm – Die 29 Maßnahmen des IEKP, 23. 08. 2007, https://www.bmwi.de/
Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkt-fuer-ein-integriertes-energie-und-
klimaprogramm.html (letzter Abruf: 31. 01. 2022), S. 9 f., 25.

67 BMWi, Eckpunkte von Meseberg für ein integriertes Energie- und Klimapro-
gramm – Die 29 Maßnahmen des IEKP, 23. 08. 2007, https://www.bmwi.de/
Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkt-fuer-ein-integriertes-energie-und-
klimaprogramm.html (letzter Abruf: 31. 01. 2022), S. 26 ff.; vgl. auch Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz vom 07.08. 2008, BGBl. I S. 1658.

68 BMWi, Eckpunkte von Meseberg für ein integriertes Energie- und Klimapro-
gramm – Die 29 Maßnahmen des IEKP, 23. 08. 2007, https://www.bmwi.de/
Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkt-fuer-ein-integriertes-energie-und-
klimaprogramm.html (letzter Abruf: 31. 01. 2022), S. 35, 31 f.

24

69 Vgl. Energiekonzept der Bundesregierung v. 28. 09. 2010, abrufbar https://www.
bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/energiekonzept-2010.pdf?__blob=
publicationFile&v=5 (letzter Abruf: 31. 01. 2022).

70 Energiekonzept der Bundesregierung v. 28. 09. 2010, S. 18.

25

71 Bundeskanzlerin AngelaMerkel, „DerWeg zur Energie der Zukunft“, Regierungs-
erklärung v. 9. Juni 2011, BT-PlPr 17/114, 12960 (A) ff.

Energieeffizienz, etwa durch Ausweitung der Kraft-Wärme-Kopplung in der
Stromproduktion undVerschärfung der energetischen Anforderungen imGe-
bäudebereich.66 Der Anteil erneuerbarer Energien sollte auf Grundlage des
EEG weiter erhöht werden, zudem sollten neue Rechtsgrundlagen für den
Einsatz von erneuerbaren Energien im Wärmebereich und die Investitionsför-
derung in diesem Bereich geschaffen werden.67 Maßnahmen im Verkehrs-
sektor zielten u.a. auf die Einbeziehung des Flugverkehrs in den Emissions-
handel, einen verstärkten Einsatz von Biokraftstoffen und die Setzung von
Anreizen zum Erwerb emissionsärmerer PKW durch Ausrichtung der Kfz-
Steuer an denCO2-Emissionen.68

Das Energiekonzept der Bundesregierung vom 28.09.2010 führte wesentli-
che Zielsetzungen des Integrierten Energie- und Klimaprogramms von 2007
fort. Das Klimaschutzziel der Reduktion der Treibhausgasemissionen um 40%
gegenüber 1990 bis 2020 wurde ergänzt um einenweitergehenden „Entwick-
lungspfad“ der Minderung der Treibhausgasemission, der für 2030 eine Re-
duktion von minus 55%, für 2040 von minus 40% und für 2050 von minus
80% bis 95% vorsah.69 Eine signifikante Neuausrichtung enthielt das Ener-
giekonzept 2010 im Bereich der Atomenergie. Gegenüber dem aufgrund des
Atomkonsenses 2002 im AtomG verankerten Konzept des Atomausstiegs
strebte das Energiekonzept eine Verlängerung der Laufzeiten der deutschen
Kernkraftwerke um durchschnittlich 12 Jahre an; dies wurde ausdrücklich
auchmit demZiel des Klimaschutzes begründet.70

Die im Energiekonzept 2010 vorgesehene Laufzeitenverlängerung für die
Kernkraftwerke war bereits im Frühjahr 2011 wieder überholt. In der Folge
des Atomunglücks im japanischen Fukushima kam es in der damaligen
Bundesregierung von CDU/CSU und FDP zu einer veränderten Risikoein-
schätzung hinsichtlich der Atomtechnologie.71 Die Bundesregierung fand mit
den Oppositionsparteien zu einem All-Parteien-Kompromiss betreffend den

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkt-fuer-ein-integriertes-energie-und-klimaprogramm.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkt-fuer-ein-integriertes-energie-und-klimaprogramm.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkt-fuer-ein-integriertes-energie-und-klimaprogramm.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkt-fuer-ein-integriertes-energie-und-klimaprogramm.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkt-fuer-ein-integriertes-energie-und-klimaprogramm.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkt-fuer-ein-integriertes-energie-und-klimaprogramm.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkt-fuer-ein-integriertes-energie-und-klimaprogramm.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkt-fuer-ein-integriertes-energie-und-klimaprogramm.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkt-fuer-ein-integriertes-energie-und-klimaprogramm.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/energiekonzept-2010.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/energiekonzept-2010.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/energiekonzept-2010.pdf?__blob=publicationFile&v=5


12 Saurer

Einl. Entwicklung des Klimaschutzrechts in Deutschland

72 Zur (weitgehenden) Verfassungsmäßigkeit BVerfG, Urt. v. 06. 12. 2016 – 1 BvR
2821/11, BVerfGE 143, 246.
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73 Antrag v. Abgeordneten und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen v. 02. 12. 2009, Kli-
maschutzgesetz vorlegen – Klimaziele verbindlich festschreiben, BT-Drs. 17/132;
Antrag v. Abgeordneten und Fraktion Die Linke v. 22. 04. 2010, Klimaschutzziele
gesetzlich verankern, BT-Drs. 17/1475; Antrag v. Abgeordneten und SPD-Fraktion
v. 05. 10. 2010, Ein nationales Klimaschutzgesetz – Verbindlichkeit stärken, Ver-
lässlichkeit schaffen, der Vorreiterrolle gerecht werden, BT-Drs. 17/3172; Geset-
zesentwurf von Abgeordneten und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen v. 05. 06. 2013,
Entwurf eines Gesetzes zur Festlegung nationaler Klimaschutzziele und zur Förde-
rung des Klimaschutzes (Klimaschutzgesetz), BT-Drs. 17/13757; dazu auch Groß,
ZUR 2011, 171 ff.; Rodi/Sina, Das Klimaschutzrecht des Bundes – Analyse und
Vorschläge zu seinerWeiterentwicklung, Studie imAuftrag des UBA, 2010, S. 369.

74 Klimaschutzgesetz Hamburg v. 25. 06. 1997, HmbGVBl. S. 261; abgelöst durch Ge-
setz v. 20. 02. 2020, HmbGVBl. S. 148.

75 Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen v. 29. 01. 2013, GV. NRW, S.29.
76 Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg v. 23. 07. 2013, GBl. BW, S. 229.
77 Gesetz v. 19. 08. 2014, GVBl. RP, S. 188.
78 Gesetz v. 24. 03. 2015, Brem. GBl. 2015, S. 124.
79 Gesetz zur Umsetzung der Energiewende und zur Förderung des Klimaschutzes in

Berlin vom 22.03. 2016, GVBl. S. 122.
80 Gesetz zur Energiewende und zum Klimaschutz in Schleswig-Holstein v.

07. 03. 2017, GVBl. S. 124.
81 Thüringer Gesetz zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klima-

wandels v. 18. 12. 2018, GVBl. Thüringen, S. 816.
82 Bayerisches Klimaschutzgesetz v. 23. 11. 2020, GVBl. BY, S. 598, 656.
83 Niedersächsisches Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung

der Folgen des Klimawandels v. 10. 12. 2020, Nds. GVBl. S. 464.

Atomausstieg. Das 13. ÄG zum AtomG vom 31.03.2011 revidierte die im
Energiekonzept 2010 beschlossene Verlängerung der Laufzeiten der deut-
schen Atomkraftwerke und verankerte erstmals feste Endtermine für den
Betrieb.72

V. Entwicklungen auf Ebene der deutschen Bundesländer und in
den Kommunen

Im Jahr 2009 und in den Folgejahren wurden auf Bundesebene mehrere
politische Initiativen ergriffen, die für die Schaffung eines Bundes-Klima-
schutzgesetzes eintraten.73 Jedoch blieben diese bundespolitischen Initiati-
ven erfolglos. Dagegen waren in mehreren Bundesländern Gesetzesinitiati-
ven zur Schaffung von Landes-Klimaschutzgesetzen erfolgreich. Bereits seit
1997 gab es in Hamburg ein Klimaschutzgesetz.74 Im Jahr 2013 entstanden
das Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen75 und das Landes-Klimaschutz-
gesetz Baden-Württemberg,76 2014 das Klimaschutzgesetz Rheinland-Pfalz,77

2015 das Klimaschutzgesetz Bremen,78 2016 das Berliner Energiewendege-
setz79 und 2017 das Energiewende- und Klimaschutzgesetz Schleswig-Hol-
stein,80 2018 das Thüringer Klimagesetz,81 2020 das Bayerische Klimaschutz-
gesetz82 und dasNiedersächsische Klimagesetz.83
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84 Vgl. zu Querschnittsbetrachtungen zu den Landes-Klimaschutzgesetzen Sina,
EurUP 2018, 314 ff.; Stäsche, ZUR 2018, 131 ff.

85 Vgl.Wickel, NordÖR 2020, 157 (159).
86 Vgl.Heß/Kachel/Lange, EnWZ 2013, 155 (161 f.).
87 Wickel, NordÖR 2020, 157 (163 f.).
88 Stäsche, ZUR 2018, 131 (133, 137, 139, 141 f.).

28

89 Vgl. Kahl/Schmidtchen, Kommunaler Klimaschutz durch Erneuerbare Energien,
2013.

90 Dazu etwa Böhm, Umweltschutz und Kommunalrecht, in: Böhm/Schmehl (Hrsg.),
Verfassung – Verwaltung – Umwelt, 2010, S. 47 ff.;Gläß, Rechtsfragen des kommu-
nalen Anschluss- und Benutzungszwangs in Zeiten von Klimawandel und Energie-
wende, 2016.

91 Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und
Gemeinden v. 22. 07. 2011, BGBl. I S. 1509.

92 DazuKloepfer, Umweltrecht, 4.Aufl. 2016, S. 1584 f.

29

93 Dazu bereits Saurer, NVwZ 2017, 1574 (1577).

Typische Regelungsgehalte der Landes-Klimaschutzgesetze84 sind die Fest-
legung eigenständiger Klimaschutzziele für das jeweilige Bundesland,85 Vor-
gaben für eine konkretisierende Klimaschutzplanung für die jeweilige Lan-
desregierung, Vorgaben für die Raumordnung,86 Investitionen der öffent-
lichen Hand87 sowie Maßnahmen für die Anpassung an Folgen des Klima-
wandels.88

Auch in den Kommunen entwickelte sich der Klimaschutz zu einem eigenen
rechtlichen Handlungsfeld. Handlungsschwerpunkte liegen hier häufig im
Energiebereich – oft auch im Tätigkeitsbereich von Stadtwerken –,89 im Ver-
kehrsbereich sowie übergreifend im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und
Information.90 Im Bauplanungsrecht gelten u.a. die mit dem Gesetz zur För-
derung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemein-
den 201191 in das BauGB aufgenommenen Vorgaben zur Beachtung von
Klimaschutzbelangen bei der Aufstellung von Flächennutzungsplänen und
Bebauungsplänen.92

VI. Umsetzung des Pariser Abkommens

Seit der Verabschiedung des PA imDezember 2015 steht die Entwicklung des
Klimaschutzrechts in Deutschland im Zeichen der Umsetzung des Abkom-
mens. Für die Rechtsentwicklung ist dabei prägend, dass neben Deutschland
(und den weiteren EU-Mitgliedstaaten) auch die EU selbst Vertragspartei des
PA ist (s. Rn.8 ff.). Das supranationale EU-Recht tritt mit seinen besonderen
rechtlichen Qualitäten (Anwendungsvorrang und unmittelbare Wirkung) und
seinen spezifischen wirkmächtigen Instrumenten zur Rechtsdurchsetzung
(u.a. Vertragsverletzungsverfahren bis hin zur Verurteilung durch den
EuGH; Haftungstatbestände) zum völkerrechtlichen Klimaschutzregime des
PA hinzu. EU-Rechtsakte zur Umsetzung des PA entfalten in den EU-Mit-
gliedstaaten eine katalysierende Wirkung, ähnlich wie die EU-Rechtsakte zur
Umsetzung der Aarhuskonvention diesen Rechtsakt des Umweltvölkerrechts
effektvoll verstärken.93
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94 Beschluss (EU) 2016/1841 des Rates vom 5.Oktober 2016 über den Abschluss des
im Rahmen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaän-
derungen geschlossenen Übereinkommens von Paris im Namen der Europäischen
Union, ABl. 2016, L 282/1.

95 Schlussfolgerungen des Europäischen Rats v. 23./24. 10. 2014 zum Rahmen für die
Klima- und Energiepolitik der Union bis 2030, SN 79/14.

96 Vgl. Tagung des Rates (Umwelt), 06. 03. 2015, abrufbar unter https://www.
consilium.europa.eu/de/meetings/env/2015/03/06/(letzter Abruf: 31. 01. 2022).

32

97 Verordnung 2018/1999/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
11.Dezember 2018 über das Governance-System für die Energieunion und für den
Klimaschutz, Abl. 2018, L 328/1.

98 Näher Schlacke/Knodt, ZUR 2019, 404 ff.

1. Umsetzung des PA im EU-Klimaschutzrecht – Europäisches
Klimagesetz

Im EU-Primärrecht hat der Vertrag von Lissabon in den Kompetenztitel zum
EU-Umweltrecht in Art. 191 Abs.1 Sp. Str. 4 AEUV ausdrücklich den Klima-
schutz als Regelungsgegenstand aufgenommen („insbesondere zur Bekämp-
fung des Klimawandels“). Gem. Art. 192 AEUV findet im Bereich des Art. 191
AEUV das ordentliche Gesetzgebungsverfahren gem. Art. 294 AEUV An-
wendung, d.h. es sind im EU-Klimaschutzrecht Mehrheitsentscheidungen
gegenüber Abstimmungsminderheiten im Europäischen Parlament und im
Ratmöglich.

Die EU ratifizierte das Pariser Abkommen mit Beschluss des Rates vom
05.10.2016.94 Der Emissionsminderungsbeitrag der EU und der Mitglied-
staaten innerhalb des „bottom up“-Ansatzes des PA wurde anknüpfend an
eine Festlegung des Rates vom Oktober 201495 bereits im Vorfeld des PA
festgelegt als Reduktion der Treibhausgasemissionen der gesamten EU bis
2030 (imVergleich zu 1990) ummindestens 40%.96

Zur Umsetzung der unter dem PA eingegangenenVerpflichtungen hat die EU
gestützt auf Art. 191 undArt. 192 AEUV inzwischen zahlreiche EU-Rechtsakte
erneuert bzw. neu erlassen.

Zentrale Bedeutung hat die EU-Governance-Verordnung für die Energie-
union und den Klimaschutz (VO 2018/1999/EU) vom 11.12.2018.97 Die Ver-
ordnung errichtet einenGovernance-Mechanismus in Ausrichtung auf Klima-
schutzziele und Rechtsrahmen des PA, der das Handeln der EU-Mitgliedstaa-
ten koordiniert.98 Kapitel 2 der Verordnung (Art. 3-Art. 14) enthält umfang-
reiche Vorgaben an die Erstellung integrierter nationaler Energie- und Kli-
mapläne. Die Mitgliedstaaten sind zur Aufstellung dieser Pläne für jeweils
einen Zehn-Jahres-Zeitraum verpflichtet, wobei der erste integrierte natio-
nale Energie- und Klimaplan den Zeitraum 2021–2030 umfasst (Art. 3 Abs.1
VO 2018/1999/EU). Darüber hinaus verpflichtet Kapitel 3 der Verordnung
(Art. 15-Art. 16) die EU-Mitgliedstaaten zur Erstellung von Langfriststrategien
zur Reduktion von Treibhausgasemissionen für einen Zeitraum von mindes-
tens 30 Jahren, beginnend mit dem Jahr 2020 (Art. 15 Abs.1 VO
2018/1999/EU).

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/env/2015/03/06/
https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/env/2015/03/06/
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99 Richtlinie (EU) 2018/410 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
14.März 2018 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Unterstützung kos-
teneffizienter Emissionsreduktionen und zur Förderung von Investitionen mit ge-
ringemCO2-Ausstoß und des Beschlusses (EU) 2015/1814, ABl. 2018, L 76/3.

100 Verordnung (EU) 2018/842 v. 30. 05. 2018 zur Festlegung verbindlicher nationaler
Jahresziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis
2030 als Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks Erfüllung der Verpflichtungen
aus dem Übereinkommen von Paris sowie zur Änderung der Verordnung (EU)
Nr. 525/2013, ABl. 2018, L 156/26.

101 Im Zuge des Europäischen Klimagesetzes 2021 (s. sogleich Rn.35) ist eine Neue-
rung der EU-Lastenteilungsverordnung und eine Steigerung der Emissionsvorga-
ben an dieMitgliedstaaten zu erwarten.
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102 Verordnung (EU) 2018/841 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
30.Mai 2018 über die Einbeziehung der Emissionen und des Abbaus von Treib-
hausgasen aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft in den
Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030, ABl. 2018, L 156/1.

35

103 Mitteilung der Kommission v. 11. 12. 2019, Der europäische Grüne Deal,
COM(2019), 640 final, S. 4, 6.

104 Mitteilung der Kommission v. 04. 03. 2020. Vorschlag für eine Verordnung des
Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung des Rahmens für die
Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnung (EU)
2018/1999 (Europäisches Klimagesetz), COM(2020) 80 final, S. 3.

Die duale Grundstruktur des EU-Klimaschutzrechts, die zwischen Emissions-
handelssektor und Nicht-Emissionshandelssektor unterscheidet, wird fortge-
führt. Die Rechtsgrundlagen für den Emissionshandelssektor wurden mit der
Richtlinie 2018/410/EU99 (s. Rn.19) reformiert. Für den Nicht-Emissionshan-
delssektor wurde die EU-Verordnung 2018/842/EU100 erlassen – in der
rechtsbegrifflichen Ausgestaltung durch das KSG die „Europäische Klima-
schutzverordnung“ (vgl. Begriffsbestimmung des §2 Nr.4 KSG). Gebräuch-
lich sind auch die Bezeichnungen EU-Lastenteilungs-Verordnung bzw.
EU-Effort Sharing-Verordnung. Die VO 2018/842/EU tritt funktional an die
Stelle der EU-Lastenteilungs-Entscheidungen von 2002 und 2009 (s. Rn.22).
Entsprechend der Regelungstechnik der früheren Lastenteilungs-Rechtsakte
legt bei der VO 2018/842/EU Anhang I für die EU-Mitgliedstaaten differen-
zierte Treibhausgasminderungsziele fest. Im Zeitraum bis 2030 muss
Deutschland gegenüber 2005 die Treibhausgasemissionen um 38% senken,
Frankreich um 37%, Spanien um 26%, Griechenland um 16% und Polen um
7%.101

Für den sog. LULUCF-Sektor (Landnutzung, Landnutzungsänderungen und
Forstwirtschaft) wurde mit der Verordnung 2018/841/EU ein eigenständiger
EU-Rechtsakt zur Einbeziehung in die Anstrengungen der EU zur Erreichung
des Klimaschutzziels 2030 geschaffen.102

Die EU-Kommission ergriff Ende 2019 die Initiative zum Legislativvorhaben
des „EuropeanGreen Deal“, das eine Steigerung der Klimaschutzambitionen
der EU und damit auch eine Erhöhung der Emissionsminderungslasten der
EU-Mitgliedstaaten anstrebte.103 Im März 2020 legte die Kommission ihren
Vorschlag für ein Europäisches Klimagesetz vor.104 Der Rat und das Euro-
päische Parlament erzielten zunächst im April 2021 eine politische Eini-
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105 Vgl. Europäisches Klimagesetz: Rat und Parlament erzielen vorläufige Einigung,
PressemitteilungNr. 100/21 des Rats der EU v. 05. 05. 2021.

106 Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutra-
lität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999
(„Europäisches Klimagesetz“), ABl. 2021, L 243/1.

107 Im Überblick zum Europäischen Klimagesetz Frenz, EnWZ 2021, 201 (204 ff.);
Burgi, NVwZ 2021, 1401 (1402 f.).

35a

108 Mitteilung der Kommission v. 14. 07. 2021, „Fit für 55“: auf dem Weg zur Klimaneu-
tralität – Umsetzung des EU-Klimaziels für 2030, COM(2021), 550 final.

109 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Ände-
rung der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit Treibhausgas-
emissionszertifikaten in der Union, des Beschlusses (EU) 2015/1814 über die Ein-
richtung und Anwendung einer Marktstabilitätsreserve für das System für den
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union und der Verordnung
(EU) 2015/757, COM(2021) 551 final.

110 Dazu und weiteren Änderungsvorschlägen Ehrmann, Versorgungswirtschaft 2021,
357 (359 f.).

111 Mitteilung der Kommission v. 14. 07. 2021, „Fit für 55“: auf dem Weg zur Klimaneu-
tralität – Umsetzung des EU-Klimaziels für 2030, COM(2021), 550 final, S. 9, 14;
dazu und zu Konsequenzen für das deutsche BEHG Schlacke/Köster/Wentzien/
Thierjung, EnWZ 2021, 7 (10 f., 12 f.).

gung105 und erließen im Juni 2021 die entsprechenden Beschlüsse im ordent-
lichen Gesetzgebungsverfahren.106 Das als EU-Verordnung beschlossene Eu-
ropäische Klimagesetz legt für die EU das Ziel der Klimaneutralität bis spä-
testens 2050 und negative Treibhausgasemissionen ab diesem Zeitpunkt fest
(Art. 2 Abs.1 Europäisches Klimagesetz).107 Als „Klimazwischenziel“ strebt
die EU bis 2030 die Senkung der Treibhausgasemissionen um mindestens
55% gegenüber 1990 an (Art. 4 Abs.1 UAbs.1 Europäisches Klimagesetz).
Mit Blick auf die wachsende Bedeutung von CO2-Senken wurde eine Grenze
von 225 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent für den Beitrag des Nettoabbaus von
Treibhausgasen zum Klimaziel der Union für 2030 festgelegt (Art. 4 Abs.1
UAbs.2 Europäisches Klimagesetz).

Zur Umsetzung der Ziele des Europäischen Klimaschutzgesetzes legte die
EU-Kommission am 14.07.2021 mit der Mitteilung „Fit für 55“108 ein Paket
von Rechtsetzungsvorschlägen vor, die sektorübergreifend ansetzen, um die
erhöhten Ambitionen zur Senkung von Treibhausgasemissionen mit konkre-
ten Maßnahmen zu unterlegen. Unter anderem sieht die Kommission Ände-
rungen im EU-Emissionshandelssystems vor.109 Es soll der lineare Kürzungs-
faktor für die zulässige Gesamtmenge an Emissionen von bisher 2,2 auf 4,2%
signifikant erhöht werden, womit der Reduktionsbeitrag des ETS-Sektors auf
eine Minderung der Treibhausgasemissionen von 61% bis 2030 gegenüber
2005 erhöht würde.110 Weiterhin schlägt die EU-Kommission die Einführung
eines gesonderten Emissionshandelssystems für die Sektoren Gebäude und
Straßenverkehr vor, wobei die Teilnahmeverpflichtung am Handelssystem
nicht die Verbraucher/innen, sondern die Brennstoffanbieter/innen treffen
soll.111 Ein weiterer Richtlinienvorschlag sieht die Einführung eines Grenz-
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112 Das Grenzausgleichssystem wird in der Diskussion nach dem englischen Begriff
„Carbon Border Adjustment Mechanism” auch schlicht als „CBAM“ bezeichnet,
vgl. Falke, ZUR 2021, 567 (571).

113 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Schaffung eines CO2-Grenzausgleichssystems, vom 14.07. 2021, COM (2021) 564
final.

114 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Änderung der Verordnung (EU) 2018/842 zur Festlegung verbindlicher nationaler
Jahresziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis
2030 als Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks Erfüllung der Verpflichtungen
aus demÜbereinkommen von Paris vom 14.07. 2021, COM(2021) 555 final.

115 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Ener-
gieeffizienz (Neufassung) v. 14. 07. 2021, COM(2021) 558 final.

116 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die
Gesamtenergieeffizienz vonGebäuden (Neufassung), COM(2021) 802 final.

117 Mitteilung der Kommission v. 14. 07. 2021, „Fit für 55“: auf dem Weg zur Klimaneu-
tralität – Umsetzung des EU-Klimaziels für 2030, COM(2021), 550 final, S. 5 f.
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118 Zustimmungsgesetz zum Pariser Abkommen, BGBl. 2016 II, S. 1082.
119 Klimaschutzplan 2050 – KlimaschutzpolitischeGrundsätze und Ziele der Bundesre-

gierung, BT-Drs. 18/10370.
120 BT-Drs. 18/10370, S. 14.
121 BT-Drs. 18/10370, S. 18.

ausgleichssystems für Treibhausgasemissionen vor,112 das verhindern
möchte, dass aus Klimaschutzvorgaben der EU für europäische Unternehmen
Nachteile im internationalen Wettbewerb erwachsen.113 Weitere Beispiele
aus der Vielzahl der Änderungsvorschläge betreffen die EU-Lastenteilungs-
bzw. Klimaschutzverordnung,114 die EU-Energieeffizienzrichtlinie115 und die
Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden.116 Die EU-Kom-
mission sieht zudem die Einrichtung eines Europäischen Klima-Sozialfonds
zur Unterstützung besonders stark von Energie- oder Mobilitätsarmut betrof-
fener Bürger/innen vor, der aus nationalenMitteln sowie Einnahmen aus dem
Emissionshandel Gebäude und Straßenverkehr finanziert werden soll.117

2. Umsetzung in Deutschland

In Deutschland erfolgte wie in zahlreichen Vertragsstaaten (s. Rn.8) eine
zügige Ratifikation des Abkommens, nämlich durch Zustimmungsgesetz vom
28.09.2016.118 Die Umsetzung der unter dem Pariser Abkommen eingegan-
genen Verpflichtungen erfolgte zunächst auf Grundlage des im Novem-
ber 2016 von der Bundesregierung beschlossenen Klimaschutzplan 2050.119

Der Klimaschutzplan 2050 statuierte als Emissionsminderungsziel für 2030
eine Reduktion der nationalen Treibhausgasemissionen um mindestens 55%
gegenüber 1990, für 2040 um mindestens 40% und für 2050 die „weitge-
hende Treibhausneutralität“.120 Zudem wurden zur Erreichung des
Zwischenziels 2030 sektorale Treibhausgasemissions-Reduktionsziele ge-
genüber dem Emissionsniveau von 1990 für die Sektoren Energiewirtschaft
(minus 61–62%), Gebäude (minus 66–67%), Verkehr (minus 40–42%), Indus-
trie (minus 49–51%) und Landwirtschaft (minus 31–34%) festgelegt.121 In
rechtlicher Hinsicht ist der Klimaschutzplan 2050 allein im Binnenverhältnis
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122 VGBerlin, ZUR 2020, 160, 162; Saurer,NVwZ 2017, 1574 (1578).
123 Franzius, EnWZ 2019, 435 (436).
124 Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung zur Umsetzung des Klima-

schutzplans 2050, BT-Drs. 19/13900.
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125 Koalitionsvertrag v. 12. 03. 2018, S. 140 f., www.bundesregierung.de/Content/DE/_
Anlagen/2018/03/2018–03–14-koalitionsvertrag.pdf (letzter Abruf: 22. 05. 2018).

38

126 Der Referentenentwurf zum KSG vom Februar 2019 ist soweit ersichtlich bislang
nicht offiziell veröffentlicht worden; verfügbar ist er aber im Internet, etwa unter
www.klimareporter.de/images/dokumente/2019/02/ksg.pdf (letzter Abruf:
31. 01. 2022); vgl. dazu Scharlau/Swieykowski-Trzaska/Keimeyer/Klinski/Sina,
NVwZ 2020, 1 (1) mit Fn. 7.

127 Vgl. die starke Stellung des „Unabhängigen Sachverständigengremiums für Kli-
mafragen“ gem. §12 und §13 KSG-RefE 2/2019.

128 §12 und §13 KSG-RefE 2/2019.
129 Referentenentwurf des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare

Sicherheit, https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/
Glaeserne_Gesetze/19._Lp/ksg/Entwurf/ksg_refe_bf.pdf (letzter Abruf:
31. 01. 2022).

130 Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD für ein Gesetz zur Einfüh-
rung eines Bundes-Klimaschutzgesetzes und zur Änderung weiterer Vorschriften
v. 22. 10. 2019, BT-Drs. 19/14337; Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Ge-
setz zur Einführung eines Bundes-Klimaschutzgesetzes und zur Änderungweiterer
Vorschriften v. 18. 10. 2019, BR-Drs. 521/19.

131 Vgl. Beschlussempfehlung des Umweltausschusses v. 13. 11. 2019, BT-Drs.
19/15128; Bericht des Umweltausschusses v. 14. 11. 2019, BT-Drs. 19/15230.

der Bundesregierung verbindlich, da er nicht in die Rechtsform eines Geset-
zes oder einer Rechtsverordnung gegossen wurde.122 Zur Umsetzung des
Klimaschutzplans 2050 durch konkrete rechtliche Instrumente123 beschloss
die Bundesregierung im Jahr 2019 dasKlimaschutzprogramm2030.124

Nach derBundestagswahl 2017 sah derKoalitionsvertrag von CDU, CSU und
SPD vom 12.03.2018 eine weitergehende Schaffung von gesetzlichen Grund-
lagen zur Erreichung der nationalen, europäischen und völkerrechtlichen
Klimaschutzziele vor, insbesondere die Verabschiedung eines Gesetzes zur
Einhaltung der Klimaschutzziele 2030.125

Im Februar 2019 legte das Bundesumweltministerium einen ersten Referen-
tenentwurf für ein Bundes-Klimaschutzgesetz vor.126 Der Referentenentwurf
entsprach (bei einemGesamtumfang von 18 Paragrafen) in der Grundstruktur
bereits dem später beschlossenen KSG. Unterschiede zur heutigen Gesetzes-
fassung betreffen etwa die institutionelle Einbindung sachverständiger Ex-
pertise127 und die Regelung von Klimaschutzmaßnahmen bei Kapitalanlagen
des Bundes128 (§17 KSG 2019). Ein weiterer Referentenentwurf des Bundes-
umweltministerium im Umfang von 15 Paragrafen folgte im Oktober 2019.129

Die Bundesregierung und die Regierungsfraktionen CDU/CSU und SPD
brachten ebenfalls im Oktober 2019 gleichlautende Gesetzentwürfe in den
Deutschen Bundestag ein.130 Aus der Beratung im Umweltausschuss des
Bundestages gingen Änderungsvorschläge hervor, die Eingang in die heutige
Gesetzesfassung fanden.131 Am 15.11.2019 wurde das KSG im Bundestag

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2018/03/2018%E2%80%9303%E2%80%9314-koalitionsvertrag.pdf
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2018/03/2018%E2%80%9303%E2%80%9314-koalitionsvertrag.pdf
http://www.klimareporter.de/images/dokumente/2019/02/ksg.pdf
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Glaeserne_Gesetze/19._Lp/ksg/Entwurf/ksg_refe_bf.pdf
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Glaeserne_Gesetze/19._Lp/ksg/Entwurf/ksg_refe_bf.pdf
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132 Bundesrat, 983.Sitzung, 29. 11. 2019, BR-Drs. 606/19(B).
133 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), verkündet am 17.12. 2019 als Art. 1 des Artikel-

gesetzes zur Einführung eines Bundes-Klimaschutzgesetzes und zur Änderung
weiterer Vorschriften v. 12. 12. 2019, BGBl. I S. 1513, gemäß Art. 4 in Kraft getreten
amTag nach der Verkündung.

39

134 Saurer, NuR 2020, 433 (435 f.).
135 Vgl. https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Energie/necp.html

(letzter Abruf: 31. 01. 2022).

40

136 BVerfG, Beschl. v. 24. 03. 2021 – 1 BvR 2656/18 u.a., NJW 2021, 1723.
137 BVerfG, Beschl. v. 24. 03. 2021 – 1 BvR 2656/18 u.a., NJW 2021, 1723 (1738 ff.).
138 BVerfG, Beschl. v. 24. 03. 2021 – 1 BvR 2656/18 u.a., NJW 2021, 1723 (1739).
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139 DazuGroß, NVwZ 2020, 337; Kahl, Jura 2021, 117; Calliess, ZUR 2021, 323.

verabschiedet. Der Bundesrat erhob keinen Einspruch.132 Das KSG trat nach
Ausfertigung undVerkündung am 18.12.2019 in Kraft.133

Das KSG setzt auch den weiteren zeitlichen Rahmen für die Fortentwicklung
des Klimaschutzrechts. Verschiedene Berichts- und Evaluationspflichten
greifen erstmals im Frühjahr 2021 und danach in periodischen Abständen.
Dies gilt insbesondere für den Nachsteuerungsmechanismus des Art. 8 KSG
(Sofortprogramm bei Überschreitung der Jahresemissionsmengen), der ggf.
zum Ausgangspunkt für weitere Aktivitäten für Gesetz- und Verordnungsge-
ber im Klimaschutzrecht werden wird.134 Daneben bestehen weitere zeitliche
Vorgaben unmittelbar aus dem EU-Recht, beispielsweise nach Art. 15 EU-Go-
vernance-Verordnung zur Vorlage des nationalen Energie- und Klimaplans
für 2020–2030 (s. Rn.34). Die Vorgaben wurden umgesetzt durch die im
Juni 2020 von der Bundesregierung beschlossene und der EU-Kommission
übermittelte finale Fassung desNationalen Energie- und Klimaplans.135

Das Bundesverfassungsgericht hat im Beschluss vom 24.März 2021 den ver-
fassungsrechtlichen Rahmen des Klimaschutzrechts neu vermessen und weit-
reichende Vorgaben für die zukünftige Gestaltung des KSG formuliert.136

Insbesondere entfaltete das Gericht die klimaschutzrechtliche Bedeutung der
Staatszielbestimmung des Art. 20a GG, die den Staat zum Schutz der natür-
lichen Lebensgrundlagen auch im Interesse künftiger Generationen ver-
pflichtet.137 Das Bundesverfassungsgericht würdigt die Staatszielbestim-
mung eingehend im Lichte klimawissenschaftlicher Erkenntnisse einschließ-
lich der wissenschaftlichen Begründung der Begrenzung der Erderwärmung
auf 2 Grad, besser 1,5 Grad gegenüber vorindustrieller Zeit. Das Gericht
entnimmt dem Art. 20a GG demgemäß die Pflicht zu ambitionierten Klima-
schutzanstrengungen, die dem klimawissenschaftlichen Risikoszenario ge-
recht werden. Art. 20a GG gebietet, dass „das knappe CO2-Restbudget hin-
reichend schonend aufgezehrt und so Zeit gewonnen wird, rechtzeitig erfor-
derliche Transformationen einzuleiten, welche die Freiheitseinbußen durch
die verfassungsrechtlich unausweichliche Reduktion von CO2-Emissonen
und CO2-relevantem Freiheitsgebrauch lindern, indem sie CO2-neutrale Ver-
haltensalternativen verfügbarmachen“.138

Grundrechtliche Klimaschutzpflichten entnimmt das Bundesverfassungsge-
richt den grundrechtlichen Schutzpflichten139 – vor allem den Schutzpflich-

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Energie/necp.html
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140 BVerfG, Beschl. v. 24. 03. 2021 – 1 BvR 2656/18 u.a., NJW 2021, 1723 (1731 f.).
141 BVerfG, Beschl. v. 24. 03. 2021 – 1 BvR 2656/18 u.a., NJW 2021, 1723 (1735 f.).
142 BVerfG, Beschl. v. 24. 03. 2021 – 1 BvR 2656/18 u.a., NJW 2021, 1723 (1737 ff.);

Analyse bei Schlacke, NVwZ 2021, 912.
143 BVerfG, Beschl. v. 24. 03. 2021 – 1 BvR 2656/18 u.a., NJW 2021, 1723 (1727).
144 BVerfG, Beschl. v. 24. 03. 2021 – 1 BvR 2656/18 u.a., NJW 2021, 1723 (1728 f.).
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145 BVerfG, Beschl. v. 24. 03. 2021 – 1 BvR 2656/18 u.a., NJW 2021, 1723 (1739).
146 BVerfG, Beschl. v. 24. 03. 2021 – 1 BvR 2656/18 u.a., NJW 2021, 1723 (Ls. 5).
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147 Gesetzentwurf der Bundesregierung v. 14. 5. 2021, BR-Drs. 411/21.

tendimensionen des Rechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit gemäß
Art. 2 Abs.2 S.1 GG140 und der Eigentumsgarantie des Artikel 14 Grundge-
setz141 – und dem neu entwickelten grundrechtlichen Gebot des intertempo-
ralen Freiheitsschutzes.142 Das Bestehen eines grundrechtlichen Rechts auf
ein ökologisches Existenzminimum lässt das Bundesverfassungsgericht
offen.143 In der Abwägung misst das Bundesverfassungsgericht dem Klima-
schutz mit steigender Realisierung des Risikopotentials der Erderwärmung
einwachsendesGewicht zu.144

In Anwendung dieser Kontrollmaßstäbe auf das KSG 2019 hat das Bundesver-
fassungsgericht die in §3 Abs.1 KSG 2019 und §1 S.3 KSG 2019 verankerten
konkreten Klimaschutzziele für 2030 (Verringerung der Treibhausgasemis-
sionen um 55% gegenüber 1990) und für 2050 (Erreichen der Klimaneutrali-
tät) verfassungsrechtlich nicht beanstandet. Für das Bundesverfassungsge-
richt lagen diese Festlegungen im Ergebnis innerhalb des Gestaltungsfreiheit
des Gesetzgebers, allerdings betont das Gericht auch die Pflicht zum voraus-
schauenden Handeln in der Zeit bis 2030 hinsichtlich der später drohenden
Reduktionslast.145 Für verfassungswidrig erklärte das Bundesverfassungsge-
richt aber die Regeln des KSG 2019 zur Zuständigkeitsverteilung zwischen
Legislative und Exekutive für die Festlegung von Zwischenzielen auf dem
Emissionsminderungspfad nach 2030. Für die Jahre nach 2030 hatte das KSG
2019 weder Zwischenziele für das insgesamt zu erreichende Emissionsminde-
rungsniveau noch für einzelne Sektoren festgelegt, sondern die Regelung in
§4 Abs.5 KSG im Wege der Delegation an die Bundesregierung als Verord-
nungsgeberin überantwortet. Das Bundesverfassungsgericht sah hierin einen
Verstoß gegen Art. 80 GG und den Wesentlichkeitsgrundsatz. Der Gesetzge-
ber müsse „die erforderlichen Regelungen zur Größe der für bestimmte Zeit-
räume insgesamt zugelassenen Emissionsmengen selbst treffen.“146 Das
BVerfG legte einen Übergangszeitraum bis zum 31.12.2022 zur Vornahme
der verfassungsrechtlich gebotenen Neuregelungen durch den Bundesge-
setzgeber fest.

Der Bundesgesetzgeber reagierte auf die verfassungsrechtliche Grundlegung
des Bundesverfassungsgerichts im Beschluss vom 24.März 2021 mit einer
schnell nach Bekanntwerden des Urteils eingeleiteten Reform des KSG. Die
Bundesregierung beschloss bereits Anfang Mai 2021 einen Gesetzentwurf
zur Änderung des KSG.147 Der Bundesrat legte eine Stellungnahme mit teil-
weiser Ablehnung und verschiedenen Änderungsvorschlägen vor, die die
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148 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung v. 2. 6. 2021, BT-Drs. 19/30230 mit Stel-
lungnahme des Bundesrates in Anl. 3 und Gegenäußerung der Bundesregierung in
Anl. 4.

149 Vgl. BT-Drs. 19/30949.
150 Erstes Gesetz zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes v. 18. 08. 2021,

BGBl. I S. 3905.
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151 Vorschlag des Bundesrates zur Einfügung eines neuen §3 Abs. 5 KSG, vgl. BT-
Drs. 19/30230, Anl. 3, S. 31 und 37.
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152 Projektionsbericht 2021 für Deutschland, abrufbar unter https://www.bmuv.de/
download/projektionsbericht-der-bundesregierung-2021 (letzter Abruf:
31. 01. 2021).

153 Klimaschutzbericht 2021 der Bundesregierung v. 05. 11. 2021, BT-Drs. 20/47, S. 4,
15 ff.

154 Klimaschutzbericht 2021 der Bundesregierung v. 05. 11. 2021, BT-Drs. 20/47, S. 15.

Bundesregierung aber überwiegend nicht aufgriff.148 Die Beratungen im Um-
weltausschuss des Bundestags ergaben mehrere Änderungen.149 Noch im
Juni 2021 verabschiedete der Bundestag die Novelle des Klimaschutzgeset-
zes 2021, die auch den Bundesrat passierte.150

Zentrale Inhalte der Novelle des Klimaschutzgesetzes 2021 sind das Vorzie-
hen des Ziels der Treibhausgasneutralität von 2050 auf 2045 (§3 Abs.2 KSG
2021) und die Steigerung des Ambitionsniveaus der Klimaschutzbemühun-
gen bis 2030 gegenüber 1990 von 55% im KSG 2019 auf 65% im KSG 2021
(§3 Abs.1 Nr.1 KSG 2021). Zudem wurden die Emissionsminderungs-
Zwischenziele für den Zeitraum nach 2030 stärker konkretisiert durch Einfü-
gung eines Zwischenziels für 2040 (Minderung um 88% gegenüber 1990, §3
Abs.1 Nr.2 KSG 2021) und von Jahresvorgaben für 2031 bis 2040 (§4 Abs.1
S.6 KSG i.V.m. Anlage 3 KSG 2021). Für den Sektor Landnutzung, Landnut-
zungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) wurde eine eigenständige
Zielvorgabe eingeführt (§3a KSG 2021). Die vom Bundesrat im Gesetzge-
bungsverfahren geforderte Aufnahme einer Zielvorgabe zum Aufgabenkreis
„Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel, Stärkung der Widerstandsfähig-
keit undVerringerung der Anfälligkeit gegenüber Klimaänderungen“ konnte
sich imGesetzgebungsverfahren nicht durchsetzen.151

Der im Auftrag der Bundesregierung erstellte und am 15.10.2021 veröffent-
lichte Projektionsbericht 2021 zur Entwicklung der Treibhausgasemissionen
in Deutschland dient der Erfüllung der Berichtspflichten gem. Art. 18 EU-Go-
vernance-Verordnung und §10 Abs.2 KSG.152 Der Projektionsbericht, der
auch in den Klimaschutzbericht 2021 der Bundesregierung aufgenommen
wurde,153 enthält eine Projektion für die Entwicklung der Treibhausgasemis-
sionen in Deutschland für den Zeitraum 2021 bis 2040 auf Basis der bis Au-
gust 2020 verabschiedeten Klimaschutzmaßnahmen. Danach ist für Deutsch-
land bis 2030 eine Minderung gegenüber 1990 um 49% bzw. um 51% (bei
Berücksichtigung eines zu prognostizierenden Anstiegs des Preisniveaus im
EU-Emissionshandelssystem) zu erwarten, bis 2040 eine Minderung von
67%.154 Die projizierten Zielwerte bleiben deutlich hinter den oben genann-
ten Minderungszielen des 2021 novellierte KSG von 65% bis 2030 und 88%

https://www.bmuv.de/download/projektionsbericht-der-bundesregierung-2021
https://www.bmuv.de/download/projektionsbericht-der-bundesregierung-2021
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abrufbar unter https://www.tageschau.de/koalitionsvertrag-147.pdf (letzter Abruf:
31. 01. 2021), S. 5.

158 Koalitionsvertrag 2021–2025 zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP
2021-2025, abrufbar unter https://www.tageschau.de/koalitionsvertrag-147.pdf
(letzter Abruf: 31. 01. 2021), S. 55.

159 Koalitionsvertrag 2021–2025 zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP,
abrufbar unter https://www.tageschau.de/koalitionsvertrag-147.pdf (letzter Abruf:
31. 01. 2021), S. 54 ff., 59 f., 64, 38.

160 Vgl. Koalitionsvertrag 2021–2025 zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
FDP, abrufbar unter https://www.tageschau.de/koalitionsvertrag-147.pdf (letzter
Abruf: 31. 01. 2021), S. 177.
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bis 2040 zurück und lassen entsprechende Anpassungen im Klimaschutzrecht
erwarten.155

Im Koalitionsvertrag 2021–2025 von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
FDP hat dieWeiterentwicklung des Klimaschutzrechts zentrale Bedeutung.156

Der Koalitionsvertrag strebt die Schaffung eines Regelwerks an, das „den
Weg frei macht für Innovationen und Maßnahmen, um Deutschland auf den
1,5 Grad-Pfad zu bringen“.157 Ausdrücklich heißt es, das Klimaschutzgesetz
solle noch im Jahr 2022 „konsequent“ weiterentwickelt werden. Zudem solle
ein „Klimaschutz-Sofortprogramm mit allen notwendigen Gesetzen, Verord-
nungen undMaßnahmen“ auf denWeg gebracht werden. Klimaschutz werde
zu einer Querschnittsaufgabe, „indem das jeweils federführende Ressort
seine Gesetzentwürfe auf ihre Klimawirkung und die Vereinbarkeit mit den
nationalen Klimaschutzzielen hin prüft und mit einer entsprechenden Be-
gründung versieht (Klimacheck).“158 Der Koalitionsvertrag sieht zahlreiche
klimapolitische Maßnahmen für verschiedene Teilbereiche des Klimaschutz-
rechts vor, so den Ausbau Erneuerbarer Energien, den Ausbau der Energiein-
frastruktur einschließlich Wasserstoffinfrastruktur, Einführung von sog. Kli-
maschutzdifferenzverträgen zur unternehmensbezogenen Bewältigung von
Transformationsprozessen und ein Aktionsprogramm „Natürlicher Klima-
schutz“.159 Eine organisationsrechtliche Veränderung in der von SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gebildeten Bundesregierung ist die Konzen-
tration von Zuständigkeiten für den Bereich des Klimaschutzes beim neu
zugeschnittenen Bundesministerium fürWirtschaft und Klimaschutz.160

C. Gesetzgebungskompetenzen

I. Konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus
Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG

Verfassungsmäßige Voraussetzung für den Erlass des KSG als Bundesgesetz
ist wegen der regelmäßigen Zuständigkeit der Länder für die Gesetzgebung
(Art. 70 GG) das Vorliegen eines Kompetenztitels zugunsten des Bundes im
Grundgesetz. Eine ausdrückliche Bezugnahme auf das „Klima“ als Rege-
lungsgegenstand von Bundesgesetzen gibt es im Grundgesetz allerdings

https://www.tageschau.de/koalitionsvertrag-147.pdf
https://www.tageschau.de/koalitionsvertrag-147.pdf
https://www.tageschau.de/koalitionsvertrag-147.pdf
https://www.tageschau.de/koalitionsvertrag-147.pdf
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161 Gesetzesbegründung zumKSG, BT-Drs. 19/14337, S. 19.
162 BVerwG, NVwZ 2017, 61 ff. (Rn. 26): Gesetzgebungskompetenz für EEWärmeG

aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 24GG; vgl. bereits BVerwG,NVwZ-RR 2016, 449 (451).
163 BVerfG, Beschl. v. 05. 03. 2018 – 1 BvR 2864/13, NVwZ 2018, 972 (974).
164 Degenhart, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Art. 74, Rn.102; Wittreck,

in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. 2, Art. 74, Rn.119;Groß, ZUR 2011,
171 (176); Knauff, in: Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Art. 74 Abs. 1 Nr. 24,
Rn.14; vgl. aber zu einer anderen Auffassung Reimer, in: Müller/Kahl (Hrsg.),
Energiewende im Föderalismus, S. 69 (81 ff.).

165 Zutreffend Knauff, in: Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Art. 74 Abs. 1 Nr. 24,
Rn.14.

47

166 Vgl. aber die Annahme einer notwendigen Ergänzung von Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG
durch Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG für die Bundesgesetzgebung im Klimaschutzrecht
beiHeselhaus, in: Rehbinder/Schink (Hrsg.), Grundzüge des Umweltrechts, 5.Aufl.
2018, Kap. 1, Rn.142 ff.

167 Bezugnahme auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG in Gesetzentwurf der Fraktionen der
CDU/CSU und SPD für ein Gesetz zur Einführung eines Bundes-Klimaschutzgeset-
zes und zur Änderung weiterer Vorschriften v. 22. 10. 2019, BTDrs. 19/14337, S. 19;
Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Einführung eines Bundes-
Klimaschutzgesetzes und zur Änderung weiterer Vorschriften v. 18. 10. 2019, BR-
Drs. 521/19, S. 23.

168 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 24. 03. 2021 – 1 BvR 2656/18 u.a., NJW 2021, 1723.

nicht. Auch das Schutzgut der „Atmosphäre“ wird nicht ausdrücklich verfas-
sungstextlich genannt.

Jedoch sind Regelungen zum Schutz des globalen Klimas durch die Vermin-
derung von Treibhausgasemissionen möglich nach dem Kompetenztitel des
Art. 74 Abs.1 Nr.24 GG zur „Luftreinhaltung“. Der Begriff der Luftreinhal-
tung zielt ab auf Regelungen zum „Schutz der natürlichen Zusammensetzung
der Luft“.161 Darunter fallen auch Bestimmungen zur Verhinderung eines
überstarken Anstiegs der Konzentration von Treibhausgasen in der Zu-
sammensetzung der Luft einschließlich der Atmosphäre. Art. 74 Abs.1 Nr.24
GG ermöglicht nach einer Formulierung des Bundesverwaltungsgerichts in
der Entscheidung zum EEWärmeG Regelungen zur „Verhinderung des An-
stiegs der Konzentration von Kohlendioxid in der Luft“.162 Das Bundesverfas-
sungsgericht hat in einem Kammerbeschluss zum TEHG bestätigt, dass „Re-
gelungen […] zur Reduzierung der Emission von Kohlendioxid die Luftrein-
haltung zum Gegenstand“ hätten und mithin dem Kompetenztitel des Art. 74
Abs.1 Nr.24 GG unterfielen.163 Diese Auffassung ist auch im Schrifttum ganz
vorherrschend.164 Dem Art. 74 Abs.1 Nr.24 GG ist keine Begrenzung der
Regelungsmacht des Bundes auf nicht verhaltensbezogene Luftverunreini-
gungen zu entnehmen.165

Eines Rückgriffs aufweitere Kompetenztitel des Grundgesetzes bedarf es zur
Fundierung des KSG mit den derzeitigen Regelungsgehalten nicht. In diesem
Sinne hat auch das Bundesverfassungsgericht im o.g. Kammerbeschluss zum
TEHG entschieden, dass allein Art. 74 Abs.1 Nr.24 GG maßstäblich sei.166 Im
Beschluss zum KSG vom 24.März 2021 hat das Bundesverfassungsgericht die
kompetenzrechtlichenGrundlagen des KSG167 unbeanstandet gelassen.168
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169 30. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes v. 12. 04. 1972, BGBl. I S. 593; in der
ursprünglichen Fassung betraf die Vorschrift textlich „die Abfallbeseitigung, die
Luftreinhaltung und die Lärmbekämpfung“.

170 Vgl. Staats, Entstehung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, S. 242.

50

51

171 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 05. 03. 2018 – 1 BvR 2864/13, NVwZ 2018, 972, 974 zur
Nichtanwendung des Art. 72 Abs. 2 GGbeimTEHG.

Der Gesichtspunkt, dass das KSG für eine Vielzahl von Sektoren von Bedeu-
tung ist, bei denen sich die Kompetenzabgrenzung zwischen Bund und Län-
dern nach anderen Kompetenztiteln richtet (z.B. Straßenverkehr gem. Art. 74
Abs.1 Nr.22 GG, Energiewirtschaft gem. Art. 74 Abs.1 Nr.11 GG, Förderung
der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung gem. Art. 74 Abs.1 Nr.17 GG)
steht der alleinigen Absicherung durch Art. 74 Abs.1 Nr.24 GG nicht entge-
gen. Denn Art. 74 Abs.1 Nr.24 GG ermöglicht es, sektorenübergreifend je-
weils solche Aspekte zu regeln, die die Luftreinhaltung betreffen.

Der historisch entscheidende Vorgang ist die im Jahr 1972 erfolgte Einfügung
von Art. 74 Nr.24 GG (heute: Art. 74 Abs.1 Nr.24 GG) in das Grundgesetz169

und die damit einhergehende Ermächtigung des Bundesgesetzgebers zur
legislativen Bekämpfung von Luftverunreinigungen. Bereits dem historischen
Verfassungsgeber stand dabei vor Augen, dass damit ein Kompetenztitel ge-
schaffen wurde, der insoweit einen Querschnittscharakter aufweist, als Luft-
verunreinigungen von Tätigkeiten ausgehen, die in anderen Kompetenztiteln
zugunsten des Bundes genannt werden oder für die – jenseits des Art. 74
(Abs.1) Nr.24 GG – gerade keine Bundeskompetenz besteht, sodass sie (al-
lein) landesrechtlichen Regelungen unterfallen würden oder für sich genom-
men gänzlich unreguliert wären.170

Der verfassungsändernde Gesetzgeber 1972 schuf die verfassungsrechtlichen
Grundlagen dafür, dass das Bundes-Immissionsschutzgesetz einen signifi-
kanten Teil des vorherigen Regelungsprogramms der Gewerbeordnung
würde übernehmen können und diesen fortan unter den Vorzeichen ökologi-
scher Prinzipien, d.h. nach einer ökologischen, nicht (nur) ökonomischen
Ratio würde regeln können. Damit war auch klar, dass die Gesetzgebung auf
Grundlage des Art. 74 (Abs.1) Nr.24 GG Sachbereiche betreffen würde, die
ansonsten nach Art. 74 (Abs.1) Nr.11 GG geregelt würden, d.h. dass die
Schaffung von Art. 74 (Abs.1) Nr.24 GG in gewissem Umfang den Anwen-
dungsbereich vonArt. 74 (Abs.1) Nr.11GG schmälernwürde.

Die alleinige Kompetenzgrundlage in Art. 74 Abs.1 Nr.24 GG bedeutet, dass
die Erforderlichkeitsklausel des Art. 72 Abs.2 GG nicht greift.171 Hier zeigt
sich auch die erhebliche staatspraktische Bedeutung der Frage der Kompe-
tenzzuordnung. Denn wären etwa zusätzlich Art. 74 Abs.1 Nr.11 GG oder
Art. 74 Abs.1 Nr.22 GG heranzuziehen, so käme es gem. Art. 72 Abs.2 GG
(der die beiden vorgenannten Normen nennt) zusätzlich auf die Erforderlich-
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172 Die Einhaltung der Erforderlichkeitsklausel des Art. 72 Abs. 2 GG unterliegt der
vollen verfassungsgerichtlichen Überprüfbarkeit, s. BVerfGE 106, 62, 135 ff. – Al-
tenpflegegesetz.

173 Zu den kompetenzrechtlichen Grundlagen für das Brennstoffemissionshandelsge-
setz (BEHG) vgl. die Erläuterungen unter §1 BEHGRn.76 ff.

52

174 Vgl. bereits Schlacke, in: Ewer u. a. (Hrsg.), FS Koch, S. 417 ff.; Knauff, Die Verwal-
tung 49 (2016), S. 233 ff.

53

175 Kohlrausch, ZUR 2020, 262 (271).
176 BT-Drs. 19/14337, S. 38.

keit172 der entsprechenden Regelungen des KSG imHinblick auf die in Art. 72
Abs.2 GGgenannten Kriterien an.173

II. Gesetzgebungskompetenzen der Länder

Mehrere Bundesländer warenVorreiter beim Erlass von Klimaschutzgesetzen
(s. Rn.28). Das KSG ist als Bundesgesetz Ende 2019 hinzugetreten. Im Hin-
blick auf die Grundregel des Art. 72 Abs.1 GG, nach der im „Bereich der
konkurrierenden Gesetzgebung […] [die] Länder die Befugnis zur Gesetzge-
bung [haben], solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszustän-
digkeit nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht hat“ ist die Frage, inwieweit
das Inkrafttreten des KSG die Gesetzgebungskompetenz der Länder im Be-
reich des Klimaschutzgesetzes beschränkt bzw. sich auf die zeitlich früher
entstandenen Landes-Klimaschutzgesetze auswirkt.174

Insoweit gilt, dass das KSG seinerseits von einem Miteinander des KSG auf
Bundesebene und der Landes-Klimaschutzgesetze ausgeht. Das kommt in
§14 KSG deutlich zumAusdruck. §14 Abs.1 KSG sieht vor, dass „[u]nbescha-
det der Vereinbarkeit mit Bundesrecht […] die Länder eigene Klimaschutzge-
setze erlassen [können]“ (Satz 1) und „die bestehenden Klimaschutzgesetze
der Länder […] unbeschadet der Vereinbarkeit mit Bundesrecht [fortgelten]“
(Satz 2). Damit ist nicht ausgeschlossen, dass einzelne Regelungen der fortbe-
stehenden Landes-Klimaschutzgesetze gleichwohl hinter konkurrierenden
Regeln des Bundes-KSG zurücktreten. Allerdings dürften solche Kollisions-
fälle bei Fortschreibung der bisherigen Grundstrukturen der Landes-Klima-
schutzgesetze (s. Rn.29) nur selten vorkommen, da charakteristische Rege-
lungsgehalte wie Vorgaben für die Raumplanung oder eine klimaneutrale
Landesverwaltung im Verhältnis zum Bundes-Klimaschutzgesetz eher kom-
plementären Charakter haben.175 Als Kooperationsforum für die gem. §14
Abs.2 KSG verpflichtende Bund-Länder-Zusammenarbeit im Klimaschutz-
recht benennt die Gesetzesbegründung zum KSG die Bund-Länder-Arbeits-
gemeinschaft Klima, Energie,Mobilität – Nachhaltigkeit.176
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I. Abgrenzung zum nationalen Klimaschutzrecht

Das Klimaeuroparecht beherrscht immer mehr den Klimaschutz und enthält
die maßgeblichen Vorgaben für das unionsweite Vorgehen. Gleichwohl ob-
liegt der Klimaschutz noch weitgehend den Mitgliedstaaten. Die EU schreibt
regelmäßig nur die unionsweiten Zielwerte fest, wenngleich das EU-Klimapa-
ket vom 14.07.2021 „Fit for 55“ auch Maßgaben und Ziele für die Mitglied-
staaten enthält – allerdings nur als Indikator im Hinblick auf die Sektoren, in
denen dieMitgliedstaaten denAusbau der erneuerbaren Energien voranbrin-
gen sollen (s.u. Rn.102). Daran zeigt sich, dass die Mitgliedstaaten in vielen
Bereichen immer noch weitgehend kompetent sind, sodass die EU nicht un-
mittelbar durchgreifen kann. Dies hängt maßgeblich davon ab, wie das
EU-Klimapaket „Fit for 55“ konkret ausgestaltet wird. Der potenzielle breite
Rahmen des Klimaeuroparechts ist durch dieses Paket indes deutlich sichtbar.
Dessen Ausweitung und Konkretisierung ist durch das EU-Klimapaket vorge-
zeichnet.

Je stärker die europäische Regulierung voranschreitet, desto mehr dominiert
das Klimaeuroparecht. Das nationale Recht hat noch insoweit seinen Raum,
wie es den unionsrechtlichen Rahmen eigenständig ausfüllt, sei es, dass das
EU-Recht denMitgliedstaaten Gestaltungsspielräume lässt, sei es, dass es gar
nicht alle Bereiche erfasst und somit die Mitgliedstaaten noch originäre Rege-
lungsbereiche im Klimaschutzrecht haben. Diese werden aber immer gerin-
ger werden, da die EU-Kommission im EU-Klimapaket „Fit for 55“ besonders
darauf Wert legt, dass die avisierten Ziele nur durch das beschriebene Bündel
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1 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Euro-
päischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen v.
14. 07. 2021, „Fit für 55“: auf dem Weg zur Klimaneutralität – Umsetzung des
EU-Klimaziels für 2030, COM(2021) 550 final, S. 1.

3

2 Dazu näher Frenz, EU-geleitete Kreislaufwirtschaft, AbfallR 2021, 104 ff.

4

3 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Euro-
päischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen v.
14. 07. 2021, „Fit für 55“: auf dem Weg zur Klimaneutralität – Umsetzung des
EU-Klimaziels für 2030, COM(2021) 550 final, S. 1.

4 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Euro-
päischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen –
„Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa, Investitionsplan für den euro-
päischenGrünenDeal“ COM(2020) 21 final.

5

von Maßnahmen erreicht werden kann,1 mithin in allen aufgeführten Feldern
Maßnahmen ergreifenwill.

Die Kommission will das Emissionshandelssystem verschärfen und erweitern,
die Ausgaben für den Klimaschutz erhöhen, den Ausbau der erneuerbaren
Energien bis 2030 auf 40% steigern und die Energieeffizienzrichtlinie an-
spruchsvoller gestalten. Verbrennungsmotoren in Neufahrzeugen soll es nur
noch bis 2035 geben. Zugleich soll dem Steuerrecht eine erhebliche Rolle
zukommen sowie unter anderem durch das neue CO2-Grenzausgleichssys-
tem der internationale Klimaschutz gestärkt werden. Da bleibt für davon
unabhängigen nationalen Klimaschutz nicht mehr viel übrig, zumal auch
weitere Felder wie die Kreislaufwirtschaft unionsrechtlich geprägt sind.2

II. Initialzündung Green Deal: CO2-Neutralität bis 2050 durch
Übergang zu einer umweltfreundlichen Wirtschaft

1. Entwicklung

Das EU-Klimapaket „Fit for 55“ mit dem Ziel der Klimaneutralität und dem
Zwischenziel auf diesem Weg, den CO2-Ausstoß bis 2030 um mindestens
55% zu reduzieren, steht in der Linie des Green Deal, auf den die Kommission
eigens Bezug nimmt. Der Green Deal ist die Blaupause für den grundlegen-
den Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft; das EU-Klimapaket ist das In-
strument für die Verwirklichung.3 Er bildet das am 14.01.2020 verkündete
Basisdokument4 vom Beginn der Amtszeit der aktuellen EU-Kommission, um
bis 2050 auf europäischer Ebene die Klimaneutralität herzustellen.

Den Text der Kommissionsmitteilung COM(2020) 21 final vom
14.01. 2020 finden Sie unter https://GK-Klimaschutz.esv.info; alternativ
scannen Sie einfach den nebenstehenden QR-Code.

.

Der Green Deal prägt die EU-Politik immer mehr und wirkt auf die Zeit vor
2050 zurück. Die EU-Kommissionwollte die Zielvorgabe für die Senkung von
Treibhausgasemissionen bis 2030 bereits im Jahr 2020 auf mindestens 55%

https://GK-Klimaschutz.esv.info
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5 Europäisches Parlament, Pressemitteilung v. 08. 10. 2020: „EU-Klimagesetz: Parla-
ment will Emissionen bis 2030 um 60% reduzieren“, abrufbar unter https://www.
europarl.europa.eu/news/de/press-room/20201002IPR88431/eu-klimagesetz-
parlament-will-emissionen-bis-2030-um-60-reduzieren (letzter Abruf: 15. 10. 2021).

6 Kommission, Pressemitteilung v. 16. 09. 2020: „Präsidentin von der Leyens Rede zur
Lage der Union: Europas Kurs aus der Coronavirus-Krise und in die Zukunft“,
abrufbar unter https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1657
(letzter Abruf: 15. 10. 2021).

6

7 VO (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 30. 05. 2018 zur
Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele für die Reduzierung der Treib-
hausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 als Beitrag zu Klimaschutzmaßnah-
men zwecks Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris
sowie zur Änderung der VO (EU) Nr. 525/2013, ABl. 2018 L 156, S. 26. Näher dazu
Frenz, Grundzüge des Klimaschutzrechts, 2.Aufl. 2022, Rn.133 ff.

8 Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drs. 19/30230, Entwurf eines Ersten Ge-
setzes zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes, S. 18.

7

9 Näher Proelß, Europäische Energieunion und internationaler Klimaschutz: Konkur-
renz oder Konvergenz?, in: Gundel/Lange, Europäisches Energierecht zwischen
Klimaschutz und Binnenmarkt, 2020, S. 1 (19 ff.).

anheben – das EU-Parlament auf 60%5 (s.u. Rn.51) – und bis Sommer 2021
sämtliche EU-Klima- und Energievorschriften überarbeiten – unter dem Leit-
bild „Fit for 55“.6 Dies ist am 14.07.2021 gelungen. Damit sind wesentliche
und tiefgreifendeÄnderungen aufgrund desGreenDeal eingeleitet worden.

Die Zielsetzung des Green Deal ist wesentlich langfristiger und anspruchsvol-
ler als die nach der bisherigen EU-KlimaschutzVO,7 die zur Umsetzung des
Pariser Klimavertrags in der EU erging (näher vorstehend Saurer, Einleitung
Rn.8 ff.) und den Zeitraum bis 2030 im Blick hat – für Deutschland mit einem
Minderungsziel von 38% bezogen auf 2005. Die Erreichung dieses Ziels war
ein wesentlicher Grund, weshalb das Klimapaket der Bundesregierung 2019
auf den Weg gebracht wurde (näher u. Frenz/Schink, §1 BEHG Rn.23). Nun-
mehr verfolgen sowohl Deutschland als auch die EU ehrgeizigere Ziele und
tragen damit zum internationalen Klimaschutz bei (näher Frenz, §1 KSG
Rn.3 ff.). Deutschland zielte in §3 Abs.1 Satz 2 KSG 2019 auf eine Minde-
rungsquote von mindestens 55% – dem nunmehr auch von der Kommission
propagierten Ziel, das mittlerweile im EU-Klimagesetz festgeschrieben ist –
mit seinem Postulat der solidarischen Verwirklichung der EU-Klimaziele,
woraus sich für Deutschland höhere Ziele ergeben können (s.u. Rn.41 ff.).
Auch mit Blick8 darauf zielt Deutschland nunmehr nach §3 Abs.1 Nr.1 KSG
auf eine CO2-Reduktion von 65%bis 2030.

2. Ausweitung des Umweltenergierechts

Der EU-Klimaschutz war bisher konvergent mit der europäischen Energie-
union, und zwar sowohl im Regime, in der Zielsetzung sowie in (berichtenden
und planenden) Methoden und (staatlichen) Adressaten.9 Es wird allerdings,
wie bereits Ursula von der Leyens Rede zur Lage der Union vom 16.09.2020
zeigte und nunmehr das EU-Klimapaket „Fit for 55“ vom 14.07.2021 in aller

https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20201002IPR88431/eu-klimagesetz-parlament-will-emissionen-bis-2030-um-60-reduzieren
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20201002IPR88431/eu-klimagesetz-parlament-will-emissionen-bis-2030-um-60-reduzieren
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20201002IPR88431/eu-klimagesetz-parlament-will-emissionen-bis-2030-um-60-reduzieren
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1657
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10 Ausführlich Frenz, Grundzüge des Klimaschutzrechts, 2.Aufl. 2022, Rn.253, 260
m.w.N.

9

10

11

11 BVerfG, Beschl. v. 15. 04. 2021 – 2 BvR 547/21, DVBl 2021, 1079 ff. mit Anm. Frenz.

12

Deutlichkeit belegt, zu umfassenden neuen Maßnahmen kommen, damit
auch die Energievorschriften umfassend klimagerecht werden.

Hieraus folgt dann die tiefe Einbruchstelle des Klima- und damit des Um-
weltschutzes in die (ausweislich Art. 194 Abs.2 UAbs.2 AEUV bislang weit-
gehend nationale) Energiekompetenz: Art. 194 AEUV steht unter dem Leit-
bild der Verwirklichung des (mit dem Green Deal immer grüneren) Binnen-
marktes sowie der Erhaltung und Verbesserung der Umwelt und wird über
Art. 11 AEUV auch inhaltlich geprägt. Zugleich erstreckt sich die Umwelt-
kompetenz weit in die Umweltenergiepolitik (s. nur Art. 192 Abs.2 lit. c)
AEUV).10

3. Tiefgreifende Umgestaltung der Wirtschaft und Gesellschaft

Der Green Deal als Grundlage für diese kommenden Entwicklungen ist ein
Fahrplan mit verschiedenen Maßnahmen, um eine effizientere Ressourcen-
nutzung durch den Übergang zu einer sauberen und kreislauforientierten
Wirtschaft zu fördern sowie die Biodiversität wiederherzustellen und die Um-
weltverschmutzung zu bekämpfen. Damit reicht er weiter als der reine Klima-
schutz. Letztlich geht es um den Übergang zu einer umweltfreundlichen
Wirtschaft. Zu diesem Zweck müssen zahlreiche Investitionen erfolgen. Der
GreenDeal zeigt auf, wie diese finanziert werden können undwie ein gerech-
ter und inklusiver Übergang gelingen kann.

Dadurch wird der Rahmen geschaffen, in dem auch der Klimaschutz effektiv
vorangebracht werden kann. Der Klimaschutz steht im Vordergrund des
Green Deal, der seinerseits einen tiefgreifenden Umbau des EU-Wirtschafts-
systems anstrebt, um demKlimaschutz zur Geltung zu verhelfen.

Gerade diejenigen Akteure und Regionen, für welche der Übergang Schwie-
rigkeiten bereitet, müssen mitgenommen werden, was durch den Mecha-
nismus für einen gerechten Übergang sichergestellt ist. Diese notwendige
Einbeziehung gilt für einzelne Bereiche, infolge der Corona-Pandemie aber
nahezu für die Wirtschaft insgesamt. Der Klimaschutz soll dazu beitragen,
dass die Corona-Krise überwunden wird. Ein maßgebliches Mittel ist neben
bereits ergriffenen zahlreichen nationalen Maßnahmen ein schon auf dem
Brüsseler Corona-Sondergipfel vom 17. bis 21.07.2020 beschlossenes und
auf dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs im Dezember 2020 konkret
verabschiedetes gewaltiges EU-Finanzpaket in Höhe von 750 Mrd. EUR, das
maßgeblich auch dem Klimaschutz dient (näher sogleich Frenz, Klimaschutz
und Corona, Einf. B Rn.6 ff.) und dem sich das BVerfG11 nicht in den Weg
stellte: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier konnte die deutsche Zu-
stimmung übermitteln.

Die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Re-
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12 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Euro-
päischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen –
„Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa, Investitionsplan für den euro-
päischenGrünenDeal“ COM(2020) 21 final.

13 Ziff. 1 (Einleitung) der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament,
den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss
der Regionen – „Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa, Investitionsplan
für den europäischen Grünen Deal“ COM(2020) 21 final; Frenz, Grundzüge des
Klimaschutzrechts, 2.Aufl. 2022, Rn.84 ff. auch für das Folgende.

13

14 S. bereits die von der Bundesregierung abgeleiteten Managementregeln im Zuge
der Agenda 21, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit, Bericht der Bundesregierung anlässlich der UN-Sondergeneralversammlung
über Umwelt und Entwicklung 1997 inNewYork. Auf demWeg zu einer nachhalti-
gen Entwicklung in Deutschland, BT-Drs. 13/7054, S. 6; näher dazu Frenz, in: ders./
Müggenborg/Cosack/Hennig/Schomerus, EEG, 5.Aufl. 2018, §1 EEG, Rn.41 ff.

15 Näher etwa Frenz, Handbuch Europarecht, Bd. 6: Institutionen und Politiken, 2011,
Rn.4529 ff.: mögliche Umsetzung der Begrenztheit der natürlichen Ressourcen.

14

gionen vom 14.01.202012 enthält einen Investitionsplan für ein zukunftsfähi-
ges Europa und für einen europäischen Green Deal. Diese Mitteilung betont
den Charakter des europäischen Green Deal als Antwort auf die klima- und
umweltbezogenen Herausforderungen und als eine neue Wachstumsstrate-
gie. Sie soll die EU in eine faire und wohlhabende Gesellschaft umwandeln,
mit einer modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirt-
schaft, in der es 2050 keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr gibt, in der
die Umwelt und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger geschützt sind
und das Wirtschaftswachstum von der Ressourcennutzung abgekoppelt ist.13

Hieran zeigt sich die Verbindung des Klimaschutzes mit einem grundlegen-
denUmbau des EU-Wirtschaftssystems.

Diese Abkoppelung des Wirtschaftswachstums von der Ressourcennutzung
soll ein langfristiges sauberes Wachstum ermöglichen, das zugleich für die
effektive Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung steht, bei welcher
immer wieder der Ressourcenverbrauch thematisiert wurde.14 Ein solches
sauberes Wirtschaftswachstum führt auch zu einer deutlichen Einsparung
von CO2-Emissionen, zumal wenn es mit einer Dekarbonisierung einhergeht.
Damit ist auch die Treibhausgasneutralität eng mit einem sauberen Wirt-
schaftswachstum verknüpft. Kernbestandteil ist damit auch die Ressourcenef-
fizienz, welche in Art. 191 Abs.1 3. Spiegelstrich AEUV als umweltpolitisches
Ziel bereits aufgestellt ist.15

Zugleich wird dadurch die Brücke zwischen Ökonomie und Ökologie ge-
schlagen: Rohstoffe sind für die Wirtschaft notwendig, sie sollen jedoch so
eingesetzt werden, dass ihre vermehrte Nutzung unterbleiben kann – so
durch eine effiziente Nutzung oder durch Einsparung etwa durch Sekundär-
rohstoffe. Ganz verzichtbar ist der Einsatz von Primärrohstoffen nicht – so
gerade im Hinblick auf das Vorantreiben der Energie- und der Mobilitäts-
wende (s.u. Clausen/Böschen, Klimaschutz und Rohstoffe, Einf. K Rn.1 ff.).
Indes darf das Wirtschaftswachstum als solches nicht von der Ressourcennut-
zung abhängen. Es muss auch ohne eine solche möglich sein, ist also von ihm
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15

16

16 Ziff. 1 (Einleitung) der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament,
den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss
der Regionen – „Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa, Investitionsplan
für den europäischenGrünenDeal“ COM(2020) 21 final.

17

18

17 Ziff. 1 (Einleitung) der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament,
den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss
der Regionen – „Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa, Investitionsplan
für den europäischenGrünenDeal“ COM(2020) 21 final.
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gelöst und unabhängig. Das kann schon dadurch der Fall sein, dass die vor
allem das Wirtschaftswachstum generierenden Bereiche außerhalb der Roh-
stoffnutzung liegen. Oder aber Rohstoffe werden effizienter als bisher einge-
setzt und genutzt. Es geht nicht um einen Ausschluss des Wirtschaftswachs-
tums, sondern um dessen Versöhnung mit der Ökologie entsprechend dem
Grundsatz derNachhaltigkeit (dazu u. Frenz, §1 KSGRn.77 ff.).

Im Zentrum der Mitteilung steht freilich die Bekämpfung des Klimawandels,
die gerade auch in Europa erfolgen muss, sodass die Förderung von Maßnah-
men auf internationaler Ebene zu diesem Zweck nach Art. 191 Abs.1 4. Spie-
gelstrich AEUV einen zentralen Binnenmarktbezug erhält.

4. Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa

Dieser Binnenmarktbezug gilt zumal deshalb, weil sich der Green Deal und
die Folgeakte nicht auf Zielsetzungen und Vorgaben an die Mitgliedstaaten
beschränken, sondern einen konkreten Investitionsplan für ein zukunftsfähi-
ges Europa als Investitionssäule des Green Deal etablieren. Ein „nachhalti-
ges“ Europa – dieses wird in diesem Kontext damit ausdrücklich benannt –
erfordert bedeutende Investitionen in allenWirtschaftssektoren.16

Über diesen Investitionsplan sollen im neuen Jahrzehnt über den EU-Haus-
halt Instrumente mit mindestens einer Billion EUR sowohl an privaten als
auch an öffentlichen nachhaltigen Investitionen mobilisiert werden. Er bildet
einen umfassenden Rahmen für die Nachhaltigkeitswende überall in der EU,
welche sich in Klima- und Umweltinvestitionen sowie in Sozialinvestitionen
niederschlägt.

Da diese staatlichen Investitionen und Maßnahmen allein nicht ausreichen,
müssen private Akteure für das nötige Volumen sorgen und so zusätzliche
Ressourcen beisteuern, um die Ziele des Green Deal zu verwirklichen. Hierzu
will die Kommission neue Politikinitiativen mit Aufstockungen bereits be-
stehender Finanzinstrumente in einem einschlägigen Rahmen zusammen-
führen.17

Die Kommission nennt drei Ansatzpunkte für den Investitionsplan zugunsten
eines zukunftsfähigen Europas mit Übergang zu einer klimaneutralen, grü-
nenWirtschaft:

– Mobilisierung von mindestens einer Billion EUR über den EU-Haushalt für
nachhaltige Investitionen bis 2030 einschließlich Anreizen für private In-
vestitionen durchGarantien;
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18 Zu diesen näher Frenz, Grundzüge des Klimaschutzrechts, 2.Aufl. 2022, Rn.143 ff.

21

22

19 Dazu Frenz, GreenDeal undAbfallwirtschaft, Müll undAbfall 2020, 336 (338).
20 Näher Frenz, Grundzüge des Klimaschutzrechts, 2.Aufl. 2022, Rn.196 ff.
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– geeignete Rahmenbedingungen für private Investoren und im öffentlichen
Sektor für nachhaltige Investitionen;

– gezielte Unterstützung von Behörden und Projektträgern bei der Auswahl,
Strukturierung undDurchführung nachhaltiger Projekte.

5. Breites Spektrum

Die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für private Investoren und
den öffentlichen Sektor bezieht zahlreiche Bereiche mit ein. Das Potenzial
von Finanzinstituten und privaten Investoren soll insbesondere durch die
EU-Taxonomie, den Grundsatz „Energieeffizienz an erster Stelle“ und die
Nachhaltigkeitsprüfung freigesetzt werden. Der öffentliche Sektor erkennt
Investitionsnotwendigkeiten über das Europäische Semester, die Überprü-
fung der Umsetzung der EU-Umweltpolitik, die nationalen Energie- und Kli-
mapläne im Rahmen der Energieunion18 und die Pläne, welche in den sektor-
spezifischen Umweltrechtsvorschriften und damit etwa über Abfälle, Wasser,
Biodiversität und Luft vorgeschrieben sind. Der Green Deal erstreckt sich
damit praktisch auf die ganze EU-Umweltpolitik und hat als tragende Säule
weiterhin dieEnergiewende.

In einer Abbildung fasst die Kommission die Bereiche für den Investitionsplan
im Rahmen desGreenDeal zusammen:

– ambitioniertere Klimaschutzziele der EU für 2030 und 2050;
– Versorgungmit sauberer, erschwinglicher und sicherer Energie;
– Mobilisierung der Industrie für eine saubere und kreislauforientierte Wirt-

schaft;
– energie- und ressourcenschonendes Bauen und Renovieren.

Diese Wende soll finanziert werden und die EU sich als weltweiter Vorreiter
etablieren. Der Green Deal ist damit letztlich eine ganzheitliche Strategie,
welche die Nachhaltigkeit in Europa umfassend verwirklichen soll, nament-
lich im Energiebereich, in der Kreislaufwirtschaft19 und im Gebäudesektor.
Daher spielt auch die Energieeffizienz vor allem im Gebäudesektor eine ge-
wichtige Rolle im Rahmen des Klimaschutzes und letztlich des Klimaeuropa-
rechts.20

Zugleich geht es darum, niemanden zurückzulassen und so einen gerechten
Übergang zu gewährleisten. Es gilt, Forschungen und Förderungen von Inno-
vationen zumobilisieren, und zwar durch folgendeUnterpunkte:

– Null-Schadstoff-Ziel für eine schadstofffreie Umwelt;
– Biodiversität erhalten undwiederherstellen;
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21 Im Überblick Abb.2 (der Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa) der Mit-
teilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – „Investitions-
plan für ein zukunftsfähiges Europa, Investitionsplan für den europäischen Grünen
Deal“ COM(2020) 21 final, S. 3.

27

22 Ziff. 2 der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen –
„Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa, Investitionsplan für den euro-
päischenGrünenDeal“ COM(2020) 21 final.

– „vom Hof auf den Tisch“: ein faires, gesundes und umweltfreundliches
Lebensmittelsystem;

– raschere Umstellung auf eine nachhaltige und intelligenteMobilität.

Damit werden ganz verschiedene Bereiche des täglichen Lebens angespro-
chen, welche vom Green Deal erfasst werden. Die angestrebte Umgestaltung
der EU-Wirtschaft für eine nachhaltige Zukunft reicht tief in das gesellschaft-
liche und soziale Leben hinein. Auch die bisher immer wieder sensiblen
Bereiche der Landwirtschaft und des Verkehrs werden erfasst. Eingeschlos-
sen ist eine Umgestaltung des Lebensmittelsystems und eine Verkehrs-
wende, auch insoweit handelt es sich um Bestandteile des europäischen Kli-
mapakts.

6. Konkreter Investitionsplan

Diese Ziele sollen über einen konkreten Investitionsplan mit einem Volumen
von einer Billion EUR verwirklicht werden. Mindestens 25% des EU-Haus-
haltes sollen für Klimainvestitionen verwendet werden. Eine InvestEU-Stra-
tegie zielt darauf ab, das Risiko privater Investitionen in Nachhaltigkeit zu
mindern. Die Europäische Investitionsbank soll als Klimabank fungieren.
Dadurch gilt es, sehr großeMittel zumobilisieren.

Diese gehen einher mit einer neuen Strategie für ein nachhaltiges Finanzwe-
sen und Taxonomie. Öffentliche Investitionen und auch die nationalen Haus-
halte müssen zur Verwirklichung der verfolgten Ziele beitragen, die Politik
muss Anreize bieten (Europäisches Semester) und die nachhaltige Wirkung
soll sichtbar gemacht werden durch eine Nachhaltigkeitsprüfung und eine
grüne Haushaltsplanung. Die Behörden sollen bei der Planung und Durch-
führung unterstützt werden, ebenso die Projektträger. Investoren und Pro-
jektträger gilt es zusammenzubringen.21

Die Investitionsherausforderung erstreckt sich damit vor allem auf den Ener-
gie- und den Gebäudesektor sowie auf einen Teil des Verkehrssektors, näm-
lich die Fahrzeuge. Dabei ist der durchschnittliche Investitionsbedarf bei der
Renovierung von Gebäuden am höchsten. Es gilt daher Permanenz herzu-
stellen.22 Aber auch die Landwirtschaft mit den großen ökologischen Heraus-
forderungen wie Biodiversitätsverlust und Umweltverschmutzung wird ge-
nannt, ebenso der Schutz des Naturkapitals, die Förderung von Kreislauf-
wirtschaft und blauerWirtschaft und desHumankapitals sowie Sozialinvesti-
tionen für denÜbergang.
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23 Ziff. 2 der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen –
„Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa, Investitionsplan für den euro-
päischenGrünenDeal“ COM(2020) 21 final.
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24 Verordnung (EU) 2021/1056 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
24. Juni 2021 zur Einrichtung des Fonds für einen gerechten Übergang (ABl. 2021
L 231, S. 259).

31

25 Verordnung (EU) 2021/1056 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
24. Juni 2021 zur Einrichtung des Fonds für einen gerechten Übergang (ABl. 2021
L 231, S. 1).

Ein Schlüsselfaktor für den Green Deal und damit bereichsübergreifend ist
die Digitalisierung (s. sogleich Frenz, Klimaschutz und Digitalisierung, Einf.
C Rn.1 ff.). Investitionen bedarf es vor allem in strategische digitale Kapazitä-
ten und in die Entwicklung und flächendeckende Einführung modernster
digitaler Technologien. Daraus ergeben sich dann intelligente, innovative
und bedarfsgerechte Lösungen zur Bewältigung klimabezogener Probleme.23

Damit werden umfassend die Bereiche benannt, welche Bestandteil des
Green Deal sind, und konkrete finanzielle Schritte dargelegt, wie ein nach-
haltiger Umbau erfolgen kann. So wird genau aufgezeigt, wie im EU-Haus-
halt im nächsten Jahrzehnt mindestens eine Billion EUR mobilisiert werden
kann. So 503 Mrd. EUR aus dem EU-Haushalt für Klima- und Umweltausga-
ben und 279 Mrd. EUR aus dem Fonds InvestEU zum Anstoßen privater und
öffentlicher klima- und umweltbezogener Investitionen durch Bereitstellung
einer EU-Haushaltsgarantie. Für den Mechanismus eines gerechten Über-
gangs sollen 2021 bis 2027 Investitionen in Höhe von 100 Mrd. EUR mobili-
siert werden. Aus dem Innovationsfonds und dem Modernisierungsfonds,
die nicht Teil des EU-Haushaltsplans sind, sondern aus der Versteigerung
von Emissionshandelszertifikaten finanziert werden, sollen mindestens rund
25 Mrd. EUR für den Übergang der EU zur Klimaneutralität bereitgestellt
werden.

Die Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates
enthält gemeinsame Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds,
den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres- und
Fischereifonds sowie Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-
und Migrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument
für Grenzmanagement und Visa. 24 In dieser Verordnung sollen die vorste-
hendenGrundsätze und Finanzierungsplanungen näher umgesetzt werden.

7. Fonds und Plan für einen gerechten Übergang

In der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrich-
tung des Fonds für einen gerechten Übergang vom 24.06.202125 geht es
darum, Regionen und Menschen in die Lage zu versetzen, die sozialen, wirt-
schaftlichen und ökologischen Auswirkungen des Übergangs zu einer klima-
neutralen Wirtschaft zu bewältigen. Dies erfolgt durch den Just Transition
Fund (JTF, Fonds für einen gerechten Übergang). Durch ihn werden die
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26 Art. 3 und 4VO (EU) 2021/1056.

32

33

27 Geändert durch VO (EU) 868/2014 der Kommission v. 08. 08. 2014 zur Änderung
der Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments
und des Rates über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebiets-
einheiten für die Statistik (NUTS), ABl. 2014 L 241, S. 1.

34

28 Ziff. 4.2 derMitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen –
„Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa, Investitionsplan für den euro-
päischenGrünenDeal“ COM(2020) 21 final, S. 13.

29 Ziff. 4.3 derMitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen –
„Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa, Investitionsplan für den euro-
päischenGrünenDeal“ COM(2020) 21 final.

Gebiete unterstützt, die aufgrund des Übergangs der Union zu einer klima-
neutralen Wirtschaft bis 2050 schwerwiegende sozioökonomische Herausfor-
derungen bewältigen müssen (Art. 2 der VO), und zwar in Höhe von mindes-
tens 17,5 Mrd. EUR, davon 15,6 Mio. EURVerwaltungsausgaben.26

Dabei werden etwa Investitionen in Beschäftigungen und Wachstum in allen
Mitgliedstaaten unterstützt. Dazu gehören auch Investitionen in die Grün-
dungen neuer Unternehmen, auch durch Gründerzentren und Beratungs-
dienste, sowie in Forschungs- und Innovationstätigkeiten und zur Förderung
des Transfers fortschrittlicher Technologien (Art. 8 Abs.2 lit. c) der VO).
Bestimmte Aktivitäten werden vom Anwendungsbereich ausgeschlossen, so
die Stilllegung und der Bau von Kernkraftwerken (Art. 9 lit. a) VO).

Insgesamt wird ein territorialer Plan für einen gerechten Übergang vorgese-
hen. Dabei erfolgt eine Anknüpfung an benachteiligte Gebiete und damit
Regionen der NUTS-3-Ebene nach der VO 1059/2003.27 Art. 11 Abs.2 VO
(EU) 2021/1056 enthält die näheren Elemente eines territorialen Plans für
einen gerechtenÜbergang.

8. Klimaschutzgerechter Umbau des EU-Wirtschaftsrechts

Auch andere finanzwirksame Bereiche werden erfasst. So wird die Kommis-
sion verpflichtende „grüne“ Mindestkriterien oder Ziele für das öffentliche
Beschaffungswesen in sektorbezogenen Initiativen, für die Unionsfinanzie-
rung oder produktspezifische Rechtsvorschriften vorschlagen.28 Überdies
wird ein geeigneter Beihilferahmen in den Raum gestellt, um Voraussetzun-
gen für nachhaltige Investitionen zu schaffen. Die einschlägigen Beihilfevor-
schriften sollten bis 2021 überarbeitet werden, um einen kosteneffizienten
und sozialintegrativen Übergang zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 zu
fördern.29 Es wurden die Umweltschutz- und Energiebeihilferichtlinien 2014-
2020, deren Geltung verlängert wurde, überarbeitet und entsprechend der
neuen Bezeichnung Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen stärker auf
den Klimaschutz ausgerichtet. Daraus ergibt sich eine Umgestaltung des
EU-Beihilferechts, das aber in seiner grundsätzlichen Systematik nicht ange-
tastet wird. Beihilfen sind weiterhin rechtfertigungspflichtig, nur können sie
leichter ausGründen des Klimaschutzes legitimiert werden.
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30 Ziff. 4.3.1 bis 5 der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der
Regionen – „Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa, Investitionsplan für
den europäischenGrünenDeal“ COM(2020) 21 final.

31 Kommission, 02. 03. 2021, SA.53625; näher dazu Frenz, Doch keine Braunkohleaus-
stiegsentschädigung? – Die Eröffnung des förmlichen Beihilfeverfahrens gegen das
KVBG, UPR 2021, 166 ff.

32 Ziff. 4.3.4 der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat,
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regio-
nen – „Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa, Investitionsplan für den
europäischenGrünenDeal“COM(2020) 21 final.
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33 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Ände-
rung der VO (EU) Nr. 2018/1999 (Europäisches Klimagesetz), COM(2020) 80 final.
Die Stellungnahme des Bundesrates fiel positiv aus, Beschl. v. 05. 06. 2020, BR-
Drs. 116/20.

Dementsprechend werden größere Spielräume für staatliche Beihilfen für
den Übergang hin zu klimaneutralen Produktionsverfahren, für energieeffi-
zientere Gebäude, für Fernwärme und eigens für die Schließung von Kohle-
kraftwerken genannt, aber auch für die Kreislaufwirtschaft.30 Damit wird das
Beihilferecht stark ökologisiert und staatliche Unterstützung in weiterem
Umfang ermöglicht, um die Entwicklung Europas zur Klimaneutralität voran-
zubringen. Bislang aber kontrolliert die Kommission sorgfältig, wie die Eröff-
nung des förmlichen Beihilfeverfahrens wegen der kohleausstiegsbedingten
Entschädigungen für die Braunkohle nach dem KVBG31 belegt. Diese er-
folgte, obwohl die Kommission im Green Deal Beihilfen für die Dekarbonisie-
rung präferiert – jedoch nur ohne Überkompensation,32 die in dem Beihilfe-
verfahren geprüft wird. Auchwenn es umKlimaschutz geht, entfällt also nicht
das bisherige System der Beihilfenkontrolle (näher u. Frenz, Klimaschutz und
Wettbewerbsregeln, Einf. G Rn.29 ff.).

Dieser Teilaspekt ist indes nur ein Vorgeschmack auf den grundlegenden
Umbau des europäischen Wirtschaftssystems und damit auch des darauf be-
zogenen nationalen Rechts durch den europäischen Green Deal. Das dieses
Wirtschaftsrecht prägende Unionsrecht dürfte erheblich ökologisiert wer-
den, aber nicht durch eine Abkehr von seinen Prinzipien, sondern durch eine
verbesserte Legitimation umweltbezogener Maßnahmen und damit eine
stark ausgeprägte Abwägung mit Bedeutungsgewinn von klimaschutzrele-
vanten Belangen.

III. EU-Klimagesetz

1. Verwirklichung der Klimaneutralität

Das EU-Klimagesetz (siehe hierzu die Kommentierung in Kapitel 2) wurde in
dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des
Rates zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutrali-
tät und zur Änderung der VO (EU) 2018/1999 vom 04.03.202033 auf den Weg
gebracht und im Juni 2021 verabschiedet – kurz vor der Bekanntgabe des
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34 Europäischer Rat, Pressemitteilung v. 05. 05. 2021, Europäisches Klimagesetz: Rat
und Parlament erzielen vorläufige Einigung, abrufbar unter https://www.consilium.
europa.eu/de/press/press-releases/2021/05/05/european-climate-law-council-and-
parliament-reach-provisional-agreement/(letzter Abruf: 15. 10. 2021). Zu den Inhal-
ten dieser Einigung näher Frenz, Grundzüge des Klimaschutzrechts, 2.Aufl. 2022,
Rn.112 ff.
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EU-Klimapakets „Fit for 55“, welches das im EU-Klimagesetz festgelegte
neue CO2-Reduktionsziel bis 2030 realisieren soll. Dadurch wird ein Rahmen
für die unumkehrbare, schrittweise Senkung der Treibhausgasemissionen
und Steigerung des Abbaus von Treibhausgasen durch natürliche oder an-
dere Senken der Union geschaffen (Art. 1 EU-Klimagesetz).

Es wird das verbindliche Ziel vorgegeben, bis zum Jahr 2050 in der Union
Klimaneutralität zu erreichen, um das in Art. 2 des Übereinkommens von
Paris festgelegte langfristige Temperaturziel zu verwirklichen (s. o. Rn.6).
Erfasst werden die anthropogenen Emissionen der in Anhang 5 Teil 2 der VO
(EU) 2018/1999 aufgeführten Treibhausgase und deren Abbau durch natürli-
che oder andere Senken.

Als Zwischenziel wird eine Reduktion der CO2-Emissionen bis 2030 um
mindestens 55% gegenüber 1990 festgeschrieben. Art. 4 Abs.1 EU-Klimage-
setz hebt dabei auf die Nettotreibhausgasemissionen ab, also die Emissionen
nach Abzug des Abbaus (durch Senken). Damit wird der Pfad zur Klimaneu-
tralität 2050 vorgezeichnet. Dieses Ziel soll in erster Linie durch eine Senkung
der Emissionen und weniger durch deren Abbau erreicht werden: Insoweit
wurde ein Grenzwert von 225 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent gesetzt (Art. 4
Abs.1 UAbs.3 EU-Klimagesetz). Zudem soll die Union nach der politischen
Einigung vom 21.04.2021 das Nettovolumen der Kohlenstoffsenken bis 2030
steigern.34 Art. 4 Abs.1 UAbs.3 Satz 2 EU-Klimagesetz schreibt dies fest. Im
EU-Klimapaket findet sich dazu ein Vorschlag der Kommission (s. Rn.97 ff.).
Für 2040 soll ebenfalls ein Zwischenziel festgelegt werden, und zwar spätes-
tens sechsMonate nach der ersten weltweiten Bestandsaufnahme im Rahmen
desÜbereinkommens von Paris.

Der Klimaschutz endet nicht mit der Klimaneutralität 2050, sondern danach
geht es um die Erreichung negativer Emissionen für die EU. So kann die EU
auch nach der Erreichung der Klimaneutralität für sich weiter dazu beitragen,
weltweit die CO2-Emissionen zu senken.

2. Solidarische Realisierung

a) Zwischen den Mitgliedstaaten

Verwirklicht wird dieses Ziel der Klimaneutralität durch die zuständigen Or-
gane der Union und die Mitgliedstaaten, welche dafür gemeinsam handeln
und die Bedeutung der Förderung von Fairness und Solidarität zwischen den
Mitgliedstaaten berücksichtigen (Art. 2 Abs.2 EU-Klimagesetz). Dadurch ist
angelegt, dass die stärkerenMitgliedstaaten auch stärkere Lasten tragen. Das
gilt zumal infolge der Corona-Krise. Daher können auf Deutschland hier sehr

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/05/05/european-climate-law-council-and-parliament-reach-provisional-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/05/05/european-climate-law-council-and-parliament-reach-provisional-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/05/05/european-climate-law-council-and-parliament-reach-provisional-agreement/
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35 EuGH, Urt. v. 06. 09. 2017 – C-643/15, ECLI:EU:C:2017:631, Rn.253, 291, 304, 323 –
Verteilung von Flüchtlingen.

36 EuGH, Urt. v. 15. 07. 2021 – C-848/19 P, ECLI:EU:C:2021:598, Rn.39 ff. – Deutsch-
land/Polen. Grundlegend, wenn auch als Gegengewicht betrachtet, Calliess, Sub-
sidiarität- und Solidaritätsprinzip in der EU, 2.Aufl. 1998, S. 186. Im Kontext der
Staatsverschuldung Frenz, EU-Finanzsolidarität, EWS 2018, H. 4, S. I mit Abstüt-
zung auf Art. 4 Abs. 3 EUV.
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37 Europäischer Rat, Pressemitteilung v. 05. 05. 2021, Europäisches Klimagesetz: Rat
und Parlament erzielen vorläufige Einigung, abrufbar unter https://www.consilium.
europa.eu/de/press/press-releases/2021/05/05/european-climate-law-council-and-
parliament-reach-provisional-agreement/(letzter Abruf: 15. 10. 2021).

starke Belastungen zukommen. Dementsprechend hat Deutschland auch im
Hinblick auf die erhöhten Zielsetzungen auf EU-Ebene seinen Zielreduk-
tionswert bis 2030 auf 65% erhöht und das Ziel der Klimaneutralität auf 2045
vorgezogen.

Generell haben alle EU-Mitgliedstaaten nach dem Grundsatz der Solidarität
mitzuwirken. Das EU-Klimapaket verweist im Hinblick auf die zu überarbei-
tende Lastenteilungsverordnung zwischen den Mitgliedstaaten auf deren un-
terschiedliche Ausgangssituationen und Kapazitäten (s.u. Rn.95). Das gilt
gerade in einer Notsituation, wie der EuGH im Hinblick auf Art. 78 Abs.3
AEUV zur Verteilung von Flüchtlingen unter Bezug auf den Grundsatz der
Solidarität und der gerechten Aufteilung der Verantwortlichkeiten unter den
Mitgliedstaaten nach Art. 80 AEUV entschied.35 Dieses Prinzip ist aber nicht
auf diesen Bereich beschränkt, sondern es bildet ein allgemeines Prinzip, das
auf der gemeinsamen Aufgaben- und Zielbezogenheit der darauf ausgerich-
teten Einheiten und Handlungsebenen basiert (näher Frenz, Art. 2 EU-Klima-
gesetz Rn.8 ff.).36

b) Mit der Wirtschaft

Die zu berücksichtigten Eckpunkte für konkretisierende Maßnahmen, deren
Rahmen nunmehr im EU-Klimapaket vom 14.07.2021 aufgezeigt wurde, sind
in Art. 2 Abs.2, Art. 4 Abs.5 EU-Klimagesetz festgelegt, so Kostenwirksam-
keit und wirtschaftliche Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft der
Union, beste verfügbare Technologie,Energieeffizienz, Fairness und Solida-
rität zwischen den Mitgliedstaaten, Investitionsbedarf und Möglichkeiten,
soziale Gestaltung des Übergangs für alle etc. Das gilt vor allem für die
Festlegung des unionsweiten Klimaziels für 2040.

Die Berücksichtigung der Kostenwirksamkeit und der wirtschaftlichen Effi-
zienz kann vor allem imWege der Kooperationmit derWirtschaft verwirklicht
werden, welche die Kommission nach der politischen Einigung vom
21.04.202137 mit den Sektoren realisieren will, die indikative freiwillige Fahr-
pläne für eine Klimaneutralität bis 2050 aufstellen und dabei von der Kommis-
sion überwacht werden.

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/05/05/european-climate-law-council-and-parliament-reach-provisional-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/05/05/european-climate-law-council-and-parliament-reach-provisional-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/05/05/european-climate-law-council-and-parliament-reach-provisional-agreement/
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3. Notwendige Maßnahmen der Mitgliedstaaten

Es bedarf aber einer fortlaufenden Anpassung an den Klimawandel durch
kontinuierliche Fortschritte. Hierfür erstellen die Mitgliedstaaten Anpas-
sungsstrategien und Pläne, die einen Rahmen für ein umfassendes Risiko-
management enthalten, und führen diese durch (Art. 4 EU-Klimagesetz). Alle
fünf Jahre werden diese Fortschritte durch die Kommission bewertet, begin-
nend mit dem 30.09.2023 (Art. 5 EU-Klimagesetz). Dabei werden auch die
Unionsmaßnahmen auf ihre Vereinbarkeit mit dem durch den Zielpfad ausge-
drückten Ziel der Klimaneutralität überprüft (Art. 5 Abs.2 EU-Klimagesetz).

Die konkreten Maßnahmen der Mitgliedstaaten ergeben sich aus den nach
der EU-Governance-VO vorgelegten nationalen Energie- und Klimaplänen
sowie Langfriststrategien und Fortschrittsberichten der Governance-VO.
Diese Maßnahmen werden beginnend mit dem 30.09.2023 und danach alle
fünf Jahre bewertet, um so die Verwirklichung des Ziels der Klimaneutralität
entsprechend dem festgelegten Zielpfad verfolgen zu können. Hierbei kann
die Kommission feststellen, dass die Maßnahmen eines Mitgliedstaats nicht
mit dem durch den Zielpfad ausgedrückten Ziel vereinbar bzw. nicht geeig-
net sind, Fortschritte bei der Anpassung i.S.d. Klimawandels sicherzustellen.
Dies ist in Deutschland durch die aktive Festlegung weiterer CO2-Minderun-
gen durch den deutschenGesetzgeber in der KSG-Novelle gesichert.

Es wird aber noch Planungsbedarf bei der konkreten Ausgestaltung des Fahr-
plans zur Erreichung der Treibhausgasreduktionsziele gesehen: Danachmüs-
sen sektor- und legislativübergreifende Strategien entwickelt und in den Na-
tional energy and climate plan (NECP) eingewoben werden, und das mög-
lichst bald.38 Immerhin sind konkrete Zielwerte bis 2040 festgelegt, auf deren
Basis die bis 2030 festgelegten und nunmehr stark reduzierten Jahresemis-
sionsmengen nach Sektoren bis 2040 in Übereinstimmung mit den Vorgaben
des BVerfG fortgeführt werden sollen (näher Frenz, §4 KSG Rn.1 ff.). Das
Klimapaket „Fit for 55“ sieht sektorenspezifische Emissionssenkungsziele für
dieMitgliedstaaten vor (u. Rn.74 ff.). Bei Defiziten kann die Kommission dann
Empfehlungen aussprechen, die veröffentlicht werden. Diese sind wie im
Rahmen der EU-Governance-VO nicht verpflichtend, werden aber einen star-
ken faktischenDruck entfalten.39

Rechtlich ist der Mitgliedstaat nur verpflichtet, der Empfehlung im Geiste der
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten und der Union sowie zwischen den
Mitgliedstaaten untereinander gebührend Rechnung zu tragen. Damit wird er
aber in dasGesamtsystem europäischer und nationaler Bemühungen für den
Klimaschutz gestellt und hat sich als Teil dieses Systems so zu verhalten, dass
dieses Ziel erreicht werden kann. Wenn er einer Empfehlung nicht folgt, und
sei es auch nur teilweise, muss er dies der Kommission gegenüber begründen
(Art. 6 Abs.3 EU-Klimagesetz). Auch insoweit wird Druck ausgeübt, als das
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Nichtbefolgen einer Empfehlung rechtfertigungspflichtig ist (Frenz, Art. 7
EU-Klimagesetz Rn.15 ff.).

Davon wird sicherlich auch die sensibilisierte Öffentlichkeit Kenntnis erlan-
gen, sodass sich ein Mitgliedstaat sehr genau überlegen wird, ob er Empfeh-
lungen der Kommission nicht folgt. Die Öffentlichkeitsbeteiligung hat ein
sehr großes Gewicht (Art. 8 EU-Klimagesetz). Die Kommission wendet sich an
alle Teile der Gesellschaft und ermöglicht ihnen, Maßnahmen zur Verwirk-
lichung einer klimaneutralen und klimaresilienten Gesellschaft zu ergreifen.
So werden auch die Sozialpartner und die Zivilgesellschaft einbezogen, wie
die Interessenvertreter des EU-Klimapakts und die Wirtschaftssektoren (o.
Rn.44).40

4. Klimagesetz als instrumentelles Verfahrensgesetz

Durch das EU-Klimagesetz wird ein Mechanismus etabliert, über den die
Union sehr stark auf die Mitgliedstaaten einwirken kann und das Instrumen-
tarium erhält, um auf dieser Basis effizient das Ziel der Treibhausneutralität
bis 2050 zu erreichen. Hinzu tritt die Governance-VO mit dem prozeduralen
Rahmen für die Mitgliedstaaten (o. Rn.46).41 Flankierend eingesetzt wird
nunmehr der europäische Klimarat, der die Stimmigkeit der Maßnahmen der
Union bewertet sowie die Fortschritte überwacht. Er wird wie der unabhän-
gige Klimaexpertenrat für Klimafragen nach §§11, 12 KSG aus unabhängigen
Experten gebildet, nämlich aus 15 hochrangigen wissenschaftlichen Sachver-
ständigen unterschiedlicher Nationalität (höchstens 2 pro Mitgliedstaat) mit
vierjähriger Amtszeit.

5. Erfüllung der Forderungen des EU-Parlaments

Damit wurden die Forderungen des EU-Parlaments weitestgehend erfüllt.
Dieses wollte entsprechend seinem Mandat vom 06.10.2020 für die Verhand-
lungen mit Kommission und Rat über die neuen Klimaschutzvorschriften
durchsetzen, dass:

– bis 2050 nicht nur die EU, sondern auch jeder einzelne Mitgliedstaat kli-
maneutralwird. Dies wurde nicht festgeschrieben. Jedoch kann die EU den
Mitgliedstaaten nach dem EU-Klimapaket im Zuge der Überarbeitung der
Lastenteilungsverordnung in diversen Bereichen strengere Emissionsre-
duktionsziele zuweisen (u. Rn.74 ff.).

– die Kommission im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahren bis
31.05.2023 Wege aufzeigt, um bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Das
EU-Klimapaket enthält die dazu notwendigenVorschläge.
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43 So Boyd, UN-Sonderbeauftragter für Menschenrechte und Umwelt, Tagesschau v.
08. 10. 2021, abrufbar unter https://www.tagesschau.de/ausland/europa/un-
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44 Frenz, EUKlimapaket Fit for 55, UPR 2021, 338 ff. auch für das Folgende.

– ein europäischer Klimarat als neues unabhängiges Wissenschaftsgremium
die Stimmigkeit der Maßnahmen bewertet und die Fortschritte überwacht,
wie im EU-Klimagesetz vorgesehen.

– bis 2030 die CO2-Emissionen um 60% gesenkt werden und nicht nur um
55%, wie von der Kommission geplant. Damit hat sich das Parlament nicht
durchgesetzt.

– die Kommission nach einer Folgenabschätzung für 2040 ein Zwischenziel
vorschlägt (s. Frenz, Art. 4 EU-Klimagesetz Rn.18 ff.).

– die EU und die Mitgliedstaaten bis 31.12.2025 alle direkten und indirekten
Subventionen für fossile Brennstoffe abbauen.42 Ein solcher Abbau ist im
EU-Klimapaket vorgesehen.

IV. EU-Klimapaket

1. Zielsetzung

Am 14.07.2021 präsentierte die EU-Kommission ihr umfassendes Paket „Fit
for 55“, um das im EU-Klimagesetz verschärfte Ziel der Reduktion von CO2-
Emissionen bis 2030 zu erreichen. Damit kann die EU insoweit eine Vorreiter-
rolle einnehmen – zumal nach der Anerkennung des Zugangs zu einer saube-
ren und gesunden Umwelt als grundlegendes Menschenrecht in einer
UN-Resolution vom 08.10.2021.

Den Text der entsprechenden Mitteilung finden Sie unter https://GK-
Klimaschutz.esv.info; alternativ scannen Sie einfach den nebenstehen-
den QR-Code.

.

Diese Resolution ist zwar rechtlich nicht verbindlich, aber von großer interna-
tionaler Bedeutung, sendet sie doch ein deutliches Signal an alle Staaten und
kann als „historischer Durchbruch“ Standards für effektiveren Klimaschutz
setzen.43 Es gibt nunmehr auch einen Klima-Sonderberichterstatter. Dadurch
zeigt sich ebenso das weite Ausgreifen der EU im Bereich des Klimaschutzes
(bereits o. Rn.1 ff.), wodurch sich die Folgefrage stellt: Greifen dann nicht die
EU-Grundrechte statt des BVerfG-Klimabeschlusses (Rn.121)?44

https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20201002IPR88431/eu-klimagesetz-parlament-will-emissionen-bis-2030-um-60-reduzieren
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20201002IPR88431/eu-klimagesetz-parlament-will-emissionen-bis-2030-um-60-reduzieren
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20201002IPR88431/eu-klimagesetz-parlament-will-emissionen-bis-2030-um-60-reduzieren
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/un-umwelt-menschenrecht-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/un-umwelt-menschenrecht-101.html
https://GK-Klimaschutz.esv.info
https://GK-Klimaschutz.esv.info
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a) Verwirklichung des Green Deal

Mit ihrem Klimapaket hat die EU-Kommission ein Paket von Vorschlägen
angenommen, um den europäischen Green Deal zu verwirklichen. Dieser
hat zum Ziel, dass die EU bis 2050 klimaneutral wird, und zwar als erster
Kontinent der Welt.45 Ein wesentlicher Schritt dafür ist die Reduktion der
Netto-Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55% gegenüber dem
Stand von 1990, wie es nunmehr das EU-Klimagesetz vorsieht (o. Rn.39).

Das EU-Klimagesetz enthält damit die zentrale CO2-Reduktionszielsetzung,
die aber durch weitere Maßnahmen unterfüttert und dadurch erst realisiert
werden muss. Dem dient das EU-Klimapaket vom 14.07.2021 „Fit for 55“,
welches die EU in die Lage versetzen soll, das Reduktionsziel von mindestens
55% bis 2030 zu erreichen. Dazu wird eine Vielzahl von Instrumenten aufge-
führt, welche gemeinsam das angestrebte Ziel erreichen sollen. Es handelt
sich um „die Rechtsinstrumente für die Verwirklichung der im Europäischen
Klimagesetz vereinbarten Ziele“ und zudem um „die grundlegende Neuaus-
richtung unserer Wirtschaft und Gesellschaft für eine gerechte, grüne und
florierende Zukunft“.46 Genau diese Neuausrichtung ist Gegenstand des
Green Deal, der gleichfalls bereits einen Fahrplan mit verschiedenen Maß-
nahmen für eine effizientere Ressourcennutzung durch den Übergang zu
einer sauberen und kreislauforientierten Wirtschaft enthält (o. Rn.9, 12). Für
diesen Wandel ist der Green Deal die konzeptionelle Grundlage und das
EU-Klimapaket baut darauf auf.47

Damit enthält das EU-Klimapaket „Fit for 55“ nicht nur das Instrumentarium
für die Erreichung der EU-Klimaziele, sondern zugleich die Grundlage für
den bereits im Green Deal vorgezeichneten Umbau zu einer umweltfreund-
lichenWirtschaft undGesellschaft (o. Rn.9). Diese ist zugleich Vorrausetzung
dafür, um die ehrgeizigen Klimaziele und insbesondere das Ziel der Klima-
neutralität zu erreichen.

b) Abgleich mit BVerfG-Klimabeschluss

Dieser angepeilte umfassende Umbau erinnert an die Aussage im BVerfG-
Klimabeschluss, wonach eine bald erhebliche Umgestaltung der Produkte,
Dienstleistungen, Infrastruktur-, Verwaltungs- und Kultureinrichtungen,
Konsumgewohnheiten und sonstigen heute noch CO2-relevanten Strukturen

https://ec.europa.eu/germany/news/20210714-eu-green-deal_de
https://ec.europa.eu/germany/news/20210714-eu-green-deal_de
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ansteht, was allerdings der Gesetzgeber näher festzulegen hat, und zwar
möglichst bald.48

Den Text des BVerfG-Klimabeschlusses finden Sie unter https://GK-
Klimaschutz.esv.info; alternativ scannen Sie einfach den nebenstehen-
den QR-Code.

.

Genau diese Festlegungen zeichnet das EU-Klimapaket „Fit for 55“ für die
EU vor und präsentiert Bausteine für wegweisende Strategien namentlich für
die Bereiche biologische Vielfalt, Kreislaufwirtschaft, Schadstofffreiheit,
nachhaltige und intelligente Mobilität, Renovierungswelle, nachhaltige Le-
bensmittel, Wasserstoff, Batterien, erneuerbare Offshore-Energie und an-
dere.49

Damit denkt die EU-Kommission von den zu erreichenden Umgestaltungen
her und visiert teilweise die Zielzustände an, so nachhaltige intelligente Mo-
bilität, die Renovierungswelle im Gebäudebereich, nachhaltige Lebens-
mittel sowie Wasserstoff, während das BVerfG die problematischen Bereiche
benennt und an die vorhandenen CO2-relevanten Strukturen namentlich bei
Produkten, Dienstleistungen, Infrastruktureinrichtungen sowie Konsumge-
wohnheiten anknüpft. Im Ergebnis werden allerdings weitestgehend über-
einstimmende Felder benannt: So bedarf es nachhaltiger Lebensmittel zur
Änderung der Konsumgewohnheiten sowie der nachhaltigen und intelligen-
ten Mobilität zum Aufbrechen CO2-relevanter Strukturen im Verkehrsbe-
reich, welche das BVerfG in diesem Zusammenhang ebenfalls nennt.50 Pro-
dukte und Dienstleistungen müssen schadstofffrei sein sowie mit erneuerba-
ren Energien bzw. Wasserstoff produziert werden, um den CO2-Ausstoß zu
vermeiden bzw. mindestens abzusenken, so im Stahlbereich. Die von der
Kommission benannte Kreislaufwirtschaft dient dazu, dass die Produkte eher
auf der Basis von Sekundärrohstoffen hergestellt werden bzw. langlebiger
werden und damit die Stoffkreisläufe erhalten bleiben. Im EU-Klimapaket
hinzugenommen wird die biologische Vielfalt, für die gleichfalls der enge

https://GK-Klimaschutz.esv.info
https://GK-Klimaschutz.esv.info
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Zusammenhang mit dem Klimaschutz herausgearbeitet wird, und zwar im
Kontext der Notwendigkeit vonCO2-Senken.51

c) „Paket zusammenhängender Vorschläge“

Die EU-Kommission trifft aber in dem EU-Klimapaket noch keine abschlie-
ßenden Festlegungen. Vielmehr bestehen Vorschläge der Kommission, die
den Weg zur Erreichung des CO2-Reduktionsziel von 55% bis 2030 weisen.
Es handelt sich um „ein umfassendes Paket zusammenhängender Vor-
schläge“, welche „das erforderliche Tempo bei der Verringerung der Treib-
hausgasemissionen in den nächsten zehn Jahren möglich machen.“52 Dabei
werden die bisherigen Maßnahmen teilweise verschärft und neue hinzuge-
nommen. Es entsteht so eine Gesamtheit von Maßnahmen, welche in ihrem
Zusammenwirken eine erhebliche Reduktion der CO2-Emissionen bewirken
und zudem die Wirtschaftsweise sowie das Gesellschaftsleben erheblich um-
gestalten werden. Daher sind für einen wirksamen Klimaschutz die aufge-
führten Maßnahmen in ihrer Gesamtheit notwendig. Das Herausbrechen ein-
zelner Bestandteile kann dieWirksamkeit empfindlich gefährden.

Es handelt sich dabei um das umfangreichste Paket von Vorschlägen der
Kommission im Bereich Klima und Energie als Grundlage für neue Arbeits-
plätze sowie eine resiliente nachhaltige europäische Wirtschaft der Zukunft,
um die rechtlichen Voraussetzungen für eine gerechte, kosteneffiziente und
wettbewerbsorientierte Realisierung der gesetzten Klimaziele zu schaffen.53

d) Tragfähige Wirtschaft durch Klimaschutz

Damit betont die Kommission einerseits den Klimaschutz, aber zugleich des-
sen Grundlagenfunktion für neue Arbeitsplätze und eine tragfähige euro-
päische Wirtschaft. Das erinnert an die Konzeption des EU-Emissionshandels,
für welchen das EuG betonte, dass die Realisierung der Klimaziele unter
Wahrung der Bedürfnisse der Wirtschaft sowie der Arbeitsplätze zu erfolgen
hat.54 Dies korrespondiert mit der Festlegung der Eckpunkte der Gerechtig-
keit, Kosteneffizienz und Wettbewerbsorientiertheit, um die Klimaziele zu
verwirklichen.

https://ec.europa.eu/germany/news/20210714-eu-green-deal_de
https://ec.europa.eu/germany/news/20210714-eu-green-deal_de
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Es geht daher nicht um die Durchsetzung von Klimaschutz um jeden Preis,
sondern um dessen möglichst wirksame und wettbewerbsbezogene Umset-
zung. Dieser erhält aber eine Grundlagenfunktion für die Wirtschaft und
bildet so deren notwendigen Bestandteil, nicht denGegenpol.

Dadurch sollen nicht die Grundpfeiler des EU-Wirtschaftssystems beseitigt
werden, sondern in den Dienst des Klimaschutzes gestellt und auf diese
Weise langfristig erhalten werden. Wirtschaft kann nur durch Klimaschutz
bestehen. Zugleich wird aber die Fortexistenz und Fortentwicklung der Wirt-
schaft betont. Auf diese Weise wird die Nachhaltigkeit durch Klimaschutz mit
dem dreiseitigen Zieldreieck Ökonomie, Ökologie und Soziales verwirklicht
und so eine tragfähige europäische Wirtschaft der Zukunft geschaffen, wel-
che im Wettbewerb bestehen kann und Arbeitsplätze weiterhin zur Verfü-
gung stellt, die allerdings vielfach einen neuen Zuschnitt haben, nämlich in
Folge der Maßnahmen für den Klimaschutz, so durch Renovierungen im Ge-
bäudebereich, den Bau von Elektroautos statt von Autos mit konventionellen
Antrieben etc.

Damit werden im Ansatz die Bedürfnisse von Ökologie, Ökonomie und Sozia-
lem versöhnt, wie es dem internationalen Ansatz der nachhaltigen Entwick-
lung entspricht,55 der auch in Art. 3 Abs.3 EUV niedergelegt ist. Demgegen-
über betont das BVerfG in seinem Klimabeschluss fast nur den Klimaschutz
und propagiert, dass sich darauf bezogene Maßnahmen gegenüber den Frei-
heitsgrundrechten regelmäßig durchsetzen werden.56 Damit weicht das
BVerfG vomdreiseitigen Zieldreieck der Nachhaltigkeit ab.57

Demgegenüber betont die Kommission den notwendigen Ausgleich, der aber
nur gelingen kann, wenn sich die Wirtschaft klimafreundlich fortentwickelt
und sich damit in den Dienst des Klimaschutzes stellt, indem sie eine effektive
Kreislaufwirtschaft verwirklicht, Schadstofffreiheit sicherstellt sowie nach-
haltige und intelligente Mobilität etc. schafft. Die Wirtschaft muss damit die
von der EU-Kommission präsentierte Strategie verfolgen, um überlebensfähig
zu sein, und zwar auch im internationalen Wettbewerb, welcher immer stär-
ker auf den Klimaschutz fokussiert werden muss. Die EU soll hier eine welt-
weite Führungsrolle als Akteur undVorbild einnehmen.58

Dadurch erfindet sich die konventionelle Wirtschaft praktisch neu. Damit
schafft die Kommission ein Modell der Nachhaltigkeit für die Zukunft, in der
zwar weiterhin ökologische, ökonomische und soziale Belange gleicher-
maßen verfolgt werden können. Die ökonomische Seite wird aber durch den
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Klimaschutz wesentlich bestimmt. Dieser ist notwendiger prägender Faktor;
ohne ihn ist wirtschaftliche Entwicklung nicht mehrmöglich.

Dadurch ist Klimaschutz integraler Bestandteil der ökonomischen Entwick-
lung und damit kein Gegensatz zu ihr, sondern in sie implementiert. Auf diese
Weise wird der Nachhaltigkeitsgedanke den Gegebenheiten des Klimawan-
dels angepasst und zukunftsfähig gemacht. Das Zieldreieck ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Klimaschutz nicht nur die ökologische Seite prägt,
sondern auch die ökonomische sowie ebenfalls die soziale, so wenn es um die
Erhaltung von Arbeitsplätzen geht, die nur durch Klimaschutz möglich ist,
sowie um die Vermeidung sozialer Schieflagen zulasten der Verlierer des
Klimawandels.

e) Soziale Sicherung

Gerade der soziale Aspekt wird im Klimapaket „Fit for 55“ sehr stark betont,
und zwar einmal durch den Verweis auf die Schaffung von Grundlagen für
neue Arbeitsplätze, aber auch durch das notwendige Auffangen von Auswir-
kungen des Umbaus von Wirtschaft und Gesellschaft auf sozial schwache
Haushalte, etwa über den Klima-Sozialfonds. Damit werden durch das
EU-Klimapaket sowohl die Grundlagen für den künftigen Sozialstaat ge-
schaffen, dass nämlich die Wirtschaft weiterhin funktioniert und so die finan-
ziellen Ressourcen zur Verfügung stehen sowie Arbeitsplätze anbietet, als
auch negative Entwicklungen für viele Haushalte durch Steigerungen etwa
des Energiepreises und Renovierungsverpflichtungen in Gebäuden aufgefan-
gen, die Einzelne nicht zu schultern vermögen.

f) Zukunftsfähige, solidarische Nachhaltigkeit

Im EU-Klimapaket spiegelt sich damit die Nachhaltigkeit in Form des Ziel-
dreiecks Ökologie, Ökonomie und Soziales umfassend wider. Diese Konzep-
tion, wie sie aus Art. 3 Abs.3 EUV folgt, wird so gesichert und zukunftsfit
gemacht. Indem so auch künftigen Generationen die Grundlagen für die
Nachhaltigkeit gesichert werden, wird zugleich die intergenerationelle Kom-
ponente der Nachhaltigkeit verwirklicht. Das EU-Klimapaket baut auf um-
fassende Solidarität sowohl zwischen den Generationen als auch zwischen
den Mitgliedstaaten und verschiedenen Teilen der Gesellschaft.59 Damit wird
aufgegriffen, dass die Solidarität ein wesentlicher Grundsatz des Green Deal
ist (o. Rn.41 ff.).60
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Demgegenüber berücksichtigt der BVerfG-Klimabeschluss sowohl die öko-
nomische Seite als auch die soziale Dimension des Klimaschutzes kaum.
Damit ist das EU-Klimapaket wesentlich umfassender und zugleich nachhal-
tiger, indem es sowohl ökonomisch als auch sozial deutlich austarierter ist als
die Konzeption des BVerfG, das den Sozialstaat und die ökonomische Seite
des Grundgesetzes nahezu völlig außen vor lässt.61 Erst das EU-Klimapaket
betont die notwendigeVerbindung vonWirtschaft und Klimaschutz.

Die Ausrichtung der EU-Kommission auf die Nachhaltigkeit und damit auch
auf die Bedürfnisse derWirtschaft zeigt sich in den verschiedenen Einzelmaß-
nahmen, obgleich bzw. wegen der notwendigen Anpassung der Wirtschaft
gerade weil diese sehr stark auf den Klimaschutz ausgerichtet sind. Es geht
dann immer wieder auch um Kosteneffizienz und Wettbewerbsfähigkeit der
Wirtschaft sowie die Bekämpfung von Energiearmut, so durch den Klima-
Sozialfonds.

Dementsprechend liegt der Schwerpunkt der EU-Maßnahmen weiterhin im
EU-Emissionshandel, welcher als kosteneffizientes Instrument angesehen
wird, das auch bisher schon erfolgreich funktioniert hat. „Die Erfahrungen der
letzten 16 Jahre haben gezeigt, dass der Emissionshandel ein äußerst wirksa-
mes Instrument ist, um Emissionen auf kosteneffiziente Weise zu verringern,
während die so erzielten Einnahmen dazu verwendet werden können, den
Übergang zu einer saubereren Produktion zu unterstützen und Innovationen
zu fördern.“62 Damit wird weiterhin auf Markt gesetzt, aber zugleich werden
die daraus generierten Einnahmen für einen bestimmten Zweck verwendet.
Zudem werden klare Ziele hinzugenommen, der es neben einem CO2-Preis-
signal bedarf.63

Neben denMarkt tritt daher stärker das planende Element. Dem dienen klare
Ziele, wie sie in der zu novellierenden Lastenteilungsverordnung zu Lasten
der Mitgliedstaaten vorgegeben sind.64 Zudem geht es darum, alle mitzuneh-
men. Dies erfolgt einerseits durch dasAuffangen von sozialen Verwerfungen
und Problemen, aber auch durch das Anreizen der Änderung von Konsum-
und Mobilitätsmuster, wozu vor allem jüngere Menschen bereit sind, „wenn
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sie entsprechend informiert werden, sodass sie ihren CO2-Fußabdruck be-
grenzen und in einer ökologischeren und gesünderen Umwelt leben kön-
nen“.65

Es geht also um nichts weniger als die Änderung unserer Lebensweise im
Interesse des Klimaschutzes, und dies in einerWeise, die sowohl kosteneffizi-
ent und damitwirtschaftsorientiert als auch sozial ist sowie die ganze Gesell-
schaft einbezieht undmitnimmt.

2. Maßnahmenübersicht

Zunächst wird an das Instrument des Emissionshandels angeknüpft, welches
erheblich verschärft sowie auf neue Sektoren erstreckt werden soll. Erneuer-
bare Energien sollen verstärkt genutzt werden, was sich an die noch gar nicht
lange novellierte Erneuerbare-Energien-RL66 anschließt.67 Weiter soll die
Energieeffizienz gesteigert werden, ebenfalls in Fortführung der gleicher-
maßen noch gar nicht lange novellierten Energieeffizienz-RL.68

Zudem sollen emissionsarme Verkehrsträger schneller eingeführt und mit der
entsprechenden Infrastruktur sowie den dazugehörigen Kraftstoffen ausge-
stattet werden. Die Steuerpolitik soll an die Ziele des europäischen Green
Deal angeglichen werden. Damit wird das Feld der Steuerpolitik immer mehr
zum Gegenstand der EU-Gesetzgebung, obwohl es im Ausgangspunkt natio-
nal geregelt ist, allerdings schon im Zuge des EU-Corona-Konjunkturpakets
ins Blickfeld geriet (Frenz, Klimaschutz und Corona, Einf. B Rn.11 ff.). Weiter
geht es umMaßnahmen, um die Verlagerung vonCO2-Emissionen zu vermei-
den, schließlich werden Instrumente vorgestellt, um die natürlichen CO2-
Senken zu erhalten und zu vergrößern.69

Durch alle diese Maßnahmen will die Kommission den bereits eingeschlage-
nen Weg fortsetzen, das Wirtschaftswachstum von den Emissionen und dem
Ressourcenverbrauch zu entkoppeln, wie es der Green Deal vorsieht (o.
Rn.12 f.). Infolge der bisherigen Anstrengungen durch geänderte Rechtsvor-
schriften im Energiebereich konnte die EU ihre Netto-Treibhausgasemissio-
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nen im Vergleich zu 1990 bereits um 24% senken, obwohl die EU-Wirtschaft
im selben Zeitraum ummehr als 60%gewachsen ist.70

3. Ausweitung und Verschärfung des Emissionshandels sowie
Begleitmaßnahmen

a) Reform des EU-Emissionshandels

Bislang bildet das EU-Emissionshandelssystem mit seiner Bepreisung des
CO2-Ausstoßes durch die Notwendigkeit, dafür Zertifikate zu kaufen, das
zentrale Instrument im europäischen Klimaeuroparecht. Dadurch konnten die
Emissionen aus der Stromerzeugung und der aus energieintensiven Industrie-
zweigen in den letzten Jahren um 42,8% reduziert werden.71 Damit wurde
ein erheblicher Erfolg sichergestellt.

Den Text des Dokuments COM(2021) 551 final vom 14.07. 2021 finden
Sie unter https://GK-Klimaschutz.esv.info; alternativ scannen Sie einfach
den nebenstehenden QR-Code.

.

Schon bislang wurden die Obergrenzen für die Emissionen, die europaweit
zulässig sind, jedes Jahr gesenkt. Dies soll nun noch stärker erfolgen; ebenso
soll der jährliche Kürzungsfaktor erhöht werden.72 Damit wird das Budget
der zur Verfügung stehenden Emissionshandelszertifikate gedeckelt und auf
diese Weise zugleich eine Höchstgrenze für Emissionen geschaffen und wei-
ter verringert, weil jeweils Zertifikate für den Ausstoß von Emissionen not-
wendig sind.

Zudem soll das EU-Emissionshandelssystem ausgeweitet werden. Erstmals
sollen Schifffahrtsemissionen einbezogen werden. Mit Blick darauf wurde
bereits im Rahmen des BEHG diskutiert, wie eine Kohärenz mit dem
EU-Emissionshandelssystem geschaffen werden könne und ob gegebenen-

https://ec.europa.eu/germany/news/20210714-eu-green-deal_de
https://ec.europa.eu/germany/news/20210714-eu-green-deal_de
https://GK-Klimaschutz.esv.info
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falls ein einheitliches Gesamtsystem zu realisieren wäre (Frenz/Schink, §1
BEHG Rn.48). Zudem zielt die Kommission nunmehr auf eine Abschaffung
der kostenlosen Emissionszertifikate für den Luftverkehr und auf die Gleich-
ziehung mit dem internationalen System zur Verrechnung und Reduzierung
von Kohlenstoffdioxid für die internationale Luftfahrt (CORSIA).73 Es kostete
schon einige Mühe, den Luftverkehr überhaupt in das EU-Emissionshandels-
system einzubeziehen.74

Siehe hierzu auch COM(2021) 552 final vom 14.07. 2021, abrufbar unter
https://GK-Klimaschutz.esv.info; alternativ scannen Sie einfach den
nebenstehenden QR-Code.

.

b) Separater Emissionshandel für Straßenverkehr und Gebäude

Gänzlich unerfasst auf europäischer Ebene sind bisher der Straßenverkehr
und der Gebäudesektor. Hier zielt die Kommission auf ein separates neues
Emissionshandelssystem für die Treib- bzw. Brennstoffversorgung in diesen
Sektoren.75 Damit würde auf europäischer Ebene verwirklicht, was im BEHG
für Deutschland eingeführt ist. Bereits bei der Herausbildung dieses nationa-
len Emissionshandelssystemswar diskutiert worden, ob es gegebenenfalls ein
gesamteuropäisches System geben werde und wie dieses auszugestalten sei,
ob nämlich nach dem Downstream-Ansatz wie der Emissionshandel auf
EU-Ebene oder nach dem Upstream-Ansatz, welcher an das Inverkehrbrin-
gen von Brennstoffen und damit an die vorgelagerte Ebene zum Ausstoß von
Emissionen anknüpft (etwa Schink, § 2 BEHGRn.29).

Zudem ging es in Deutschland auch um die Einbeziehung von Abfällen
(näher u. abl. Frenz/Schink/Ley, BEHG Ausblick Rn.1 ff.). Dadurch dass die
Kommission nur den Straßenverkehr und Gebäude einbeziehen will, bleibt
derAbfallbereichweiterhin außen vor.

Dass die Kommission ein separates neues Emissionshandelssystem für die
Treib- bzw. Brennstoffversorgung in den Sektoren Straßenverkehr und Ge-
bäude einführen will, beinhaltet eine eigene Konzeption und damit ein Emis-
sionshandelssystem, wie es für Deutschland seit 01.01.2021 nach dem BEHG

https://GK-Klimaschutz.esv.info
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greift. Dafür spricht, dass die kleinen Emissionsquellen schwer durch eine
Zertifikatpflicht erfasst werden können (Frenz/Schink, §1 BEHG Rn.49 ff.)
und es daher effektiver erscheint, am Inverkehrbringen von Treib- bzw.
Brennstoffen anzusetzen und damit die Versorgung mit diesen Stoffen zu
belasten und nicht die Emission von Treibhausgasen, welche dadurch aber
indirekt beeinflusst wird, indem die Preise für Treib- bzw. Brennstoffe stei-
gen. Für einen raschen Übergang zu emissionsfreier Mobilität bedarf es aber
neben dem CO2-Preis weiterer Maßnahmen, so eine hinreichende Ladeinfra-
struktur.76

Auch die Kommission will sich auf die vorgelagerten Brennstoffanbieter kon-
zentrieren und die Verantwortung bei den Erzeugern ansiedeln, statt dass
einzelne Haushalte oder Verkehrsnutzer direkt am Emissionshandel teilneh-
men müssen.77 Dabei werden im Gegensatz zum BEHG keine Mindestpreise
für Zertifikate festgelegt, wohl aber Höchstgrenzen, die immer weiter abzu-
senken sind, um dieGesamtemissionen zu reduzieren.78

Durch diese Emissionshöchstgrenzen werden dann indirekt die Zertifikat-
preise gesteuert, wie der etablierte EU-Emissionshandel zeigt.Wie bei diesem
ist auch insoweit darauf zu achten, dass sich die CO2-Emissionen nicht verla-
gern, indem die Produktion betroffener Branchen von der EU in Länder mit
weniger strengen Emissionszielen abwandern und so die weltweiten Emissio-
nen nicht verringert werden. Daher verweist die Kommission auch in diesem
Kontext auf ein CO2-Grenzausgleichssystem, um die Einfuhren bestimmter
umweltbelastender Güter auf der Basis der mit ihnen verbundenen CO2-
Emissionenmit einem Preis zu beaufschlagen.79

So könnte preisrelevant werden, wennGüter aus anderen Staaten in energie-
effizienten Gebäuden hergestellt bzw. über weite Strecken transportiert
werden, um aufzufangen, dass an den dortigen Produktionsstandorten keine
Zertifikate für den (erhöhten) Brennstoffbedarf durch unzureichende Effi-
zienz bei Gebäuden sowie durch den Transportverkehr gekauft werden müs-
sen. Zudem kann die preisliche Belastung wegen weiter Transporte auf das
Problem der diskriminierenden Benachteiligung von Anbietern aus weit ent-
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fernten Staaten stoßen, die unabhängig von einer Produktionsverfolgung
hohe Transportkosten haben.

4. Flankierende Finanzierungen

a) Gestärkter Innovations- und Modernisierungsfonds

Hinzu kommt der Vorschlag der Kommission für eine Aufstockung des Inno-
vationsfonds und desModernisierungsfonds. Diese betreffen Fördermöglich-
keiten auf europäischer Ebene. Der Innovationsfonds unterstützt Investitio-
nen von großen Unternehmen und KMU für saubere Energien und soll mehr
Mittel für innovative Projekte sowie Infrastrukturen zur Dekarbonisierung der
Industrie erhalten – mit besonderem Augenmerk auf den Sektoren des CO2-
Grenzausgleichssystems.80

Der erweiterte Modernisierungsfonds soll in seiner Mittelausstattung vom
CO2-Preis abhängen, ist mithin auf den EU-Emissionshandel bezogen. Er soll
zudem durch 192,5 Mio. Zertifikate aufgestockt werden und Mitgliedstaaten
zugutekommen, welche einen höheren Anteil fossiler Brennstoffe an ihrem
Energiemix, höhere Treibhausgasemissionen, höhere Energieintensität und
ein niedrigeres Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt haben.81 Damit können die
Mittel auf Staaten wie Polen fokussiert werden, in welchen durch eine stark
ausgeprägte Kohleverstromung ein besonderes Minderungspotenzial für
CO2-Emissionen besteht und die zugleich nicht die höchste Wirtschaftskraft
in der EU haben, sodass sie den tiefgreifenden Wandel schwerlich allein,
sondern bessermit zusätzlicher Unterstützung stemmen können.

b) Klima-Sozialfonds

Unionsweit gilt es diejenigen Personen aufzufangen, welche unter Preisstei-
gerungen bei fossilen Brennstoffen in Folge des darauf bezogenen Emissions-
handels besonders leiden. Die Energiearmut stellt aktuell schon für bis zu
34 Mio. Menschen in der EU ein Problem dar.82 Daher plant die Kommission,
aufbauend auf bestehenden Solidaritätsmechanismen wie den Kohäsions-
fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Sozialfonds Plus
sowie diese ergänzend, einen Klima-Sozialfonds, welcher für 2025 bis 2032
mit EU-Haushaltsmitteln durch Einnahmen aus dem neuen Emissionshan-
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delssystem in Höhe von 72,2 Mrd. EUR ausgestattet werden soll und den
Mitgliedstaaten eröffnen wird, finanziell verletzliche Haushalte mit niedri-
gen und mittleren Einkommen, Verkehrsnutzer und Kleinstunternehmer zu
unterstützen, die von den Auswirkungen der Ausweitung des Emissionshan-
del auf Gebäude undVerkehr betroffen sind.

Weiter sollen Investitionen in die Steigerung der Energieeffizienz und die
Modernisierung von Gebäuden gefördert werden, ebenso eine saubere
Wärme und Kälteversorgung und die Integration erneuerbarer Energien,
damit eine nachhaltige Senkung sowohl der CO2-Emissionen als auch der
Energiekosten vulnerabler Haushalte und Kleinstunternehmen ermöglicht
werden.83 Auch der Zugang zu emissionsfreier und emissionsarmer Mobi-
lität ist finanzierbar. Dies kann bis zu einer direkten Einkommensstützung
aus dem Fonds gehen, während grüne Investitionen neben dem Fonds auch
aus anderen Quellen wie der Aufbau- und Resilienzfazilität und dem Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert werden.84

25 % der zu erwartenden Einnahmen aus dem neuen Emissionshandel für
den Gebäude- und Straßenverkehrssektor sollen in diesen Klima-Sozialfonds
fließen, nachdem schon ein Jahr vor Beginn dieses Handels dem Fonds Geld
zur Verfügung gestellt wurde. Die nationalen Beiträge sollen mindestens
50%der Kosten des Fonds ausmachen.

Die Kommission wird den Klima-Sozialfonds durch eine Änderung des Eigen-
mittelbeschlusses und des Mehrjährigen Finanzrahmens 2021 bis 2027 ein-
beziehen und weitere Leitlinien für die Mitgliedstaaten vorschlagen, um auf-
zuzeigen, wie die sozialen und arbeitsrechtlichen Aspekte der Klimawende
am besten angegangen werden können.85 2028 soll die Funktionsweise des
Klima-Sozialfonds bewertet werden; dabei sollen die angestrebten Anforde-
rungen der zu überarbeitenden Lastenteilungsverordnung und der Anwen-
dung des Emissionshandels auf die neuen Sektoren einbezogenwerden.86
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c) Erhebliche EU-Klimaausgaben

Daraus ergeben sich erhebliche Klimaausgaben des EU-Haushalts. Daneben
resultieren erhebliche Finanzierungen aus dem EU-Coronakonjunkturpaket
in Höhe von 750 Mrd. EUR, welche als Kredite aufgenommen wurden und zu
einem Großteil in Klimaschutzprojekten verwendet werden sollen (näher
Frenz, Klimaschutz und Corona, Einf. B Rn.6 ff.). Der Green Deal seinerseits
sieht vor, dass erhebliche Teile des EU-Haushalts für die grundlegende Neu-
ausrichtung unserer Wirtschaft und Gesellschaft im Interesse des Klimaschut-
zes verwendet werden sollen (o. Rn.16 ff.).

d) Ergänzung durch die Mitgliedstaaten

Hier greift nun die EU-Kommission ein und schlägt eine Ergänzung vor, in
welcher die Mitgliedstaaten die Gesamtheit ihrer Einnahmen aus dem Emis-
sionshandel für klima- und energiebezogenen Projekte bereitstellen sollen.
Dabei legt die Kommission als inhaltliche Komponente darauf Wert, dass ein
bestimmter Teil der Einnahmen aus dem neuen Emissionshandelssystem für
den Straßenverkehr und den Gebäudesektor vorgesehen werden sollte, um
etwaige soziale Auswirkungen auf sozialschwächere Privathaushalte,
Kleinstunternehmen und Verkehrsteilnehmer abzufedern.87 Dies ist die kon-
sequente und zugleich notwendige Fortsetzung der Ausweitung des Emis-
sionshandels auf diese Bereiche.

Denn gerade im Straßenverkehr und im Gebäudesektor werden nicht wie
nach dem EU-Emissionshandelssystem große Unternehmen belastet, sondern
eben Privathaushalte, Kleinstunternehmen und Verkehrsteilnehmer. Da-
durch entstehen leicht soziale Härten, zumal wenn die Zertifikatpreise für das
Inverkehrbringen von Treib- bzw. Brennstoffen steigen, wie dies notwendig
ist, um Reduktionserfolge zu erzielen und bereits im §10 BEHG vorgesehen
ist. Insoweit wurde erst im Juni eine starke Anhebung der Zertifikatpreise bis
zu einem Mindestniveau von 100 EUR bis 2030 vom Präsidenten des Umwelt-
bundesamtes in den Raumgestellt.88

5. Lastenteilungsverordnung für die Mitgliedstaaten

Siehe hierzu auch COM(2021) 555 final vom 14.07. 2021, abrufbar unter
https://GK-Klimaschutz.esv.info; alternativ scannen Sie einfach den
nebenstehenden QR-Code.

.

https://www.tagesschau.de/inland/umweltbundesamt-co2-preis-103.html
https://www.tagesschau.de/inland/umweltbundesamt-co2-preis-103.html
https://GK-Klimaschutz.esv.info
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Das EU-Emissionshandelssystem hat unionsweite Reduktionsziele. Hingegen
greift die EU-Kommission die einzelnen Beiträge der Mitgliedstaaten auf.
Ihnen sollen in der zu überarbeitenden Lastenteilungsverordnung89 neue
strengere Emissionssenkungsziele für Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft,
Abfallwirtschaft und kleine Unternehmen zugewiesen werden. Damit wird
der Klimaschutz in zahlreiche Sektoren verbindlich hineingetragen und die
Mitgliedstaaten werden verstärkt in die Pflicht genommen – mit einer gewis-
sen Flexibilität, die Anstrengungen zwischen der Lastenteilungsverordnung
und den LULUCF-Sektoren aufzuteilen.90 Dies erfolgt allerdings nicht pau-
schal, sondern die Kommission verweist darauf, dass den unterschiedlichen
Ausgangssituationen und Kapazitäten in den einzelnen Mitgliedstaaten
Rechnung getragen und das jeweilige Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt zu-
grunde gelegt sowie Anpassungen aus Gründen der Kosteneffizienz vorge-
nommenwerdenmüssen.91

Darin zeigt sich der Grundsatz der solidarischen Verwirklichung des Klima-
schutzes (Art. 2 Abs.2 EU-Klimagesetz; s. o. Rn.41 f.). Es wird sich weisen, ob
Deutschland dann seine CO2-Emissionsreduktionsziele und die damit korres-
pondierenden zulässigen Jahresemissionsmengen für die von der EU-Lasten-
verteilung erfassten Sektoren erneut anpassenmuss (s. auch bereits Rn.47).

6. Landnutzung

a) Gemeinsame Verantwortlichkeit der Mitgliedstaaten für den CO2-
Abbau durch Senken

Klima- und Biodiversitätskrise sind gemeinsam zu betrachten. Die Regenera-
tion der empfindlichen Land- und Meeresökosysteme kann sie zum Verbün-
deten bei der Bekämpfung des Klimawandels machen; für die Absorption und
Speicherung von mehr Kohlenstoff gilt es, die Natur wiederherzustellen und
die biologische Vielfalt wiederzubeleben.92
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Für die Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre will die Kommission in der
Verordnung für Landnutzung, Forstwirtschaft und Landwirtschaft (LU-
LUCF)93 ein EU-Gesamtziel für den CO2-Abbau durch natürliche Senken im
Umfang von 310 Mio. Tonnen CO2-Emissionen bis 2030 festlegen.94 Natio-
nale Zielvorgaben macht die Kommission insoweit nicht verbindlich, ver-
weist aber darauf, dass sie die Pflege und die Vergrößerung der Senken durch
dieMitgliedstaaten gewährleisten, damit das Gesamtziel erreicht wird.

Siehe hierzu auch COM(2021) 554 final vom 14.07. 2021, abrufbar unter
https://GK-Klimaschutz.esv.info; alternativ scannen Sie einfach den
nebenstehenden QR-Code.

.

Die EU zielt dabei bis 2035 auf Klimaneutralität in den Sektoren Landnut-
zung, Forstwirtschaft und Landwirtschaft, und zwar auch bei den landwirt-
schaftlichen Nicht-CO2-Emissionen, so aus dem Einsatz von Düngemitteln
oder der Viehhaltung.95 Deutschland ging mit dem neuen §3a KSG und sei-
nenNegativemissionen darüber deutlich hinaus.96

b) EU-Waldstrategie

Weiter zielt die Kommission auf die Verbesserung der Quantität, Qualität und
Resilienz der Wälder durch die EU-Waldstrategie; sie will Forstwirtschaftsbe-
triebe und die forstbasierte Bioökonomie unterstützen und dabei für Nachhal-
tigkeit bei Holzeinschlag und Nutzung von Biomasse sowie den Erhalt der
biologischen Vielfalt sorgen. Die EU-Waldstrategie beinhaltet einen Plan,
3 Mrd. Bäume in ganz Europa bis 2030 zu pflanzen.97

https://ec.europa.eu/germany/news/20210714-eu-green-deal_de
https://ec.europa.eu/germany/news/20210714-eu-green-deal_de
https://GK-Klimaschutz.esv.info
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7. Energiesektor

a) Erhöhung des Ökostromziels

Der bedeutendste Sektor für den Emissionsausstoß der EU ist die Energie. Aus
ihrer Erzeugung und ihrem Verbrauch stammen 75% der CO2-Emissionen,
weshalb ein schnellerer Übergang zu einem umweltfreundlicheren Energie-
system von grundlegender Bedeutung ist.98 Deshalb erhöht die Kommission
die Zielvorgabe für die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen bis
2030 in der Richtlinie über erneuerbare Energien von 32% (so bisher Art. 3
EU-Klimagesetz) auf 40%. Dazu sollen alle Mitgliedstaaten beitragen, ohne
dass allerdings Ausbauziele für die jeweiligen EU-Staaten festgelegt werden.

Die Kommission will jedoch sachbezogene spezifische nationale Richtwerte
vorschlagen, nämlich für die Nutzung erneuerbarer Energien in den Sekto-
ren Verkehr, Heizung und Kühlung, Gebäude und Industrie.99 Die Mitglied-
staaten sollen so unterstützt werden, sektorenübergreifende Ziele und Maß-
nahmen zu kombinieren und ihr Potenzial für kosteneffiziente erneuerbare
Energien in allen Branchen zu nutzen; sie sollen auf dieser Basis die Elektrifi-
zierung vorantreiben oder in Sektoren wie der Industrie und demVerkehr, wo
dies schwieriger ist, die Verbreitung erneuerbarer Kraftstoffe (etwa sauberer
Wasserstoff) fördern.100

Spezifisch für die Bioenergie sollen die Nachhaltigkeitskriterien für ihre
Nutzung verstärkt werden: der Anwendungsbereich ist zu erweitern, ebenso
die Gebiete, die nicht für die Gewinnung von Bioenergie genutzt werden
sollen.101 Die Mitgliedstaaten müssen die Förderregeln so ausgestalten, dass
die Wahrung des Grundsatzes der Kaskadennutzung für Holzbiomasse ge-
währleistet ist, nämlich die Bevorzugung der Holznutzung mit dem höchsten
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Mehrwert; zudem sind schädliche Auswirkungen auf die biologische Vielfalt
zu vermeiden.102

b) Steigerung der Energieeffizienz

Sodann wendet sich die Kommission der Senkung des Energieverbrauchs
insgesamt zu, sodass Emissionen erst gar nicht entstehen und sogleich Ener-
giearmut bekämpft wird, die als soziale Armut im Gefolge hoher Energie-
preise verstanden wird. Dem soll vor allem der Klima-Sozialfonds gegensteu-
ern (o. Rn.88 ff.).

Die zu novellierende Energieeffizienz-RL103 sieht nach der Kommission ein
ehrgeizigeres verbindliches Jahresziel vor, um den Energieverbrauch auf
EU-Ebene und so sowohl die Emissionen als auch die Energiekosten zu sen-
ken; der Energieverbrauch soll sich bis 2030 um 9% gegenüber den Basispro-
jektionen verringern.104 Richtlinienzweck ist die Funktion einer Richtschnur,
um die nationalen Beiträge festzulegen. Diese sollen nach einer neuen Formel
berechnet werden.105 Durch sie wird die jährliche Energieeinsparverpflich-
tung der Mitgliedstaaten auf fast das Doppelte erhöht.106 Gebäuderenovie-
rungen zur besseren Energieeffizienz und Ökostromnutzung sollen schneller
durchgeführt werden.107 Dem öffentlichen Sektor wird eine Verpflichtung zur
Renovierung seines Gebäudebestands in Höhe von 3% jährlich auferlegt,
sodass die Renovierungswelle voranschreitet, Arbeitsplätze entstehen sowie

https://ec.europa.eu/germany/news/20210714-eu-green-deal_de
https://ec.europa.eu/germany/news/20210714-eu-green-deal_de
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der Energieverbrauch ebenso wie die Kosten für den Steuerzahler herunter-
gehen.108

Siehe hierzu auch COM(2021) 558 final vom 14.07. 2021, abrufbar unter
https://GK-Klimaschutz.esv.info; alternativ scannen Sie einfach den
nebenstehenden QR-Code.

.

8. Verkehrsträger

a) Straßenverkehr

Schließlich wendet sich die Kommission verschiedenen Verkehrsträgern zu.
Zunächst geht es um die Reduktion der zunehmenden Emissionen aus dem
Straßenverkehr, welche durch eine Kombination von Maßnahmen in Ergän-
zung zum auch für diesen Bereich vorgesehenen Emissionshandel (o. Rn.93 f.)
gefordert wird. Die Kommission will den Übergang zur emissionsfreien Mo-
bilität beschleunigen und daher strengere CO2-Emissionsnormen für PKW
und leichte Nutzfahrzeuge festlegen.109 Die durchschnittlichen jährlichen
Emissionen neuer Fahrzeuge sollen ab 2030 55% und ab 2035 100% niedri-
ger sein als 2021, sodass letztlich alle ab 2035 zugelassenen Neuwagen emis-
sionsfrei sind.110 Schließlich müssen die verkehrsbedingten Gesamtemissio-
nen bis 2050 um 90%gesenkt werden, umKlimaneutralität zu erreichen.111

Um diesen großen Umbau zu flankieren, bedarf es eines verlässlichen
EU-weiten Netzes, in dem diese Fahrzeuge aufgeladen oder aufgetankt wer-
den können. Dementsprechend soll die überarbeitete Verordnung über den
Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe112 den Ausbau der Lade-
kapazität in den Mitgliedstaaten nach Maßgabe der Absatzmengen emis-
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116 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Euro-
päischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen v.
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sionsfreier Fahrzeuge festschreiben; sie verlangt die Installierung von Tank-
und Ladestationen in regelmäßigenAbständen entlang der großen Verkehrs-
straßen: Elektrische Fahrzeuge sollen alle 60 km aufgeladen werden können,
eine BetankungmitWasserstoff soll alle 150 kmmöglich sein.113

Siehe hierzu auch COM(2021) 559 final vom 14.07. 2021, abrufbar unter
https://GK-Klimaschutz.esv.info; alternativ scannen Sie einfach den
nebenstehenden QR-Code.

.

b) Flug- und Schiffsverkehr

Auch Flug- und Schifftreibstoffe verschmutzen die Umwelt erheblich, sodass
auch für sie der Emissionshandel allein nicht genügt. Flugzeuge und Schiffe
müssen entsprechend der Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für
alternative Kraftstoffe in großen Häfen und Flughäfen über Zugang zu saube-
rem Strom verfügen. Kraftstoffanbieter werden im Rahmen der Initiative „Re-
FuelEU Aviation“ zur Beimischung von mehr nachhaltigen Flugkraftstoffen
zu dem an Flughäfen in der EU angebotenen Turbinenkraftstoff verpflichtet.
Dazu gehören auch synthetische CO2-arme Kraftstoffe, die sogenannten E-
Fuels.114 Die Aufnahme für neue Luftfahrzeugkonfigurationen wie Wasser-
stoff und Strom soll die entstehende Allianz für emissionsfreie Luftfahrt si-
cherstellen.115

Bei diesem Umbau sollen die Automobilindustrie und ihre Lieferkette durch
Finanzmittel etwa an dem Innovationsfonds sowie durch Investitionsmög-
lichkeiten im Rahmen der Beihilfevorschriften für neue Geschäftschancen
unterstützt werden.116 Die konsequente Fortsetzung ist die wettbewerbs-
rechtliche Zulässigkeit von Unternehmenskooperationen zur Entwicklung
neuer Produkte und Produktbestandteile im Rahmen der E-Mobilität und
alternativer Kraftstoffe (allgemein Frenz, Klimaschutz und Wettbewerbsre-
geln, Einf. G Rn.1 ff.). Weitere finanzielle Ansatzpunkte sind der Europäische
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Sozialfonds Plus (ESF+), der InvestEU und andere Finanzierungsprogramme
der EU, umUmschulungen undWeiterbildungen zu unterstützen.117

Zugleich soll es eine Obergrenze für den Treibhausgasgehalt des Energiever-
brauchs von Schiffen geben, die europäische Häfen anlaufen; dadurch soll
über die Initiative „FuelEU Maritime“ die Nutzung nachhaltiger Schiffkraft-
stoffe und emissionsfreier Technologien gefördert werden.118

9. Finanzielle Steuerung

a) Klimafreundliche Energiebesteuerung

Die EU zielt weiter auf ein umfassendes Besteuerungssystem für Energieer-
zeugnisse, welches den Binnenmarkt schützt und verbessert sowie den grü-
nen Wandel fördert.119 Indem die Kommission insoweit auf die richtigen An-
reize abhebt, knüpft sie daran an, dass gerade durch steuerliche Maßnahmen
leicht umfassende Verhaltensänderungen erzielt werden können, weil die
fortlaufende preisliche Belastung solche Verhaltensänderungen anstößt. Die
Überarbeitung der Energiebesteuerung wird bei der CO2-Reduktion im Rah-
men der Luftfahrt eigens angesprochen.120

Die Kommission verweist auf den Vorschlag für eine überarbeitete Energie-
besteuerungsrichtlinie121, wodurch die Besteuerung von Energieerzeugnis-
sen mit der Energie- und Klimapolitik der EU, aber auch mit den sozialen
Auswirkungen abgestimmt wird.122 Sie benennt die Förderung sauberer
Technologien sowie die Abschaffung überholter Steuerbefreiungen und er-
mäßigter Steuersätze, welche immer noch die Nutzung fossiler Brennstoffe
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fördern.123 Die neuen Regeln sollen im Gegensatz dazu die schädlichen Aus-
wirkungen des Energiesteuerwettbewerbs reduzieren; die Mitgliedstaaten
sollen so zu Einnahmen aus Ökosteuern kommen.124 Damit erlangen sie die
Mittel, die sie zur Förderung klimafreundlicher Maßnahmen im Gebäudebe-
reich benötigen, die sich finanziell schwache Private nicht leisten können.
Dafür sollen sie schon zumindest einen Teil der Einnahmen aus dem neuen
Emissionshandelssystem für den Straßenverkehr und den Gebäudesektor
verwenden (o. Rn.93 f.).

Siehe hierzu auch COM(2021) 563 final vom 14.07. 2021, abrufbar unter
https://GK-Klimaschutz.esv.info; alternativ scannen Sie einfach den
nebenstehenden QR-Code.

.

b) CO2-Grenzausgleichssystem

aa) CBAM

Schließlich stellt die Kommission ein neues CO2-Grenzausgleichssystem in
den Raum, durch welches ein CO2-Preis für Einfuhren bestimmter Produkte
festgelegt werden soll, damit die CO2-Emissionen nicht in Länder außerhalb
der EU verlagert werden, ohne weiterhin kostenlose Zertifikate auszugeben
und damit die Anreize zu klimafreundlichen Investitionen zu stärken.125 Viel-
mehr soll durch den neuen Carbon Border Adjustment Mechanismus
(CBAM) schrittweise für wenige ausgewählte Produkte aus der EU wie für
solche von außerhalb der gleiche CO2-Preis gezahlt werden. Damit ist das
System nichtdiskriminierend und mit den WTO-Regeln vereinbar.126 So soll
sichergestellt werden, dass die europäischen Emissionssenkungen zu einem
weltweiten Emissionsrückgang führen. Zugleich sollen Industrieunterneh-
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EU-Klimaziels für 2030, COM(2021) 550 final, S. 16.
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131 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Euro-
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men in Drittländern und internationale Partner eine Motivation erhalten,
Schritte in dieselbe Richtung zu unternehmen.127

Das erinnert an die Vorbildfunktion, welche das BVerfG für Deutschland zur
Verwirklichung des Klimaschutzgebotes aus Art. 20a GG vorgesehen hat.128

Die Vorbildfunktion der EU wird aber dann durch einen CO2-Preis von
Einfuhren bestimmter Produkte unterlegt, sodass Unternehmen eine finan-
zielle Belastung entsteht, wenn sie Produkte auf den Binnenmarkt bringen,
welche mit hohen CO2-Emissionen in der Herstellung belastet waren. Eine
CO2-Grenzsteuer beim Import von Produkten hat die Kommission bereits im
Zuge des EU-Corona-Konjunkturpaketes in den Raum gestellt, um die sich
daraus entstehenden Ausgaben wenigstens teilweise zu decken (Frenz, Kli-
maschutz undCorona, Einf. B Rn.14 ff.).129

bb) Geopolitische Dimension und nachhaltige Unternehmensführung

Das CBAM soll schrittweise hochgefahren werden, sodass die bisher zuge-
teilten kostenlosen Zertifikate allmählich auslaufen können, wodurch die An-
reize für Innovationen verstärkt werden, und zwar sowohl für die Industrie in
der EU als auch in Drittländern: Diese müssen dann ebenfalls einen CO2-
Preis bezahlen. Weiter können Letztere vom CBAM dadurch profitieren, dass
ihre Produktionszyklen einen geringeren Kohlenstoffgehalt aufweisen als die
in der EU oder dass sie schon durch ein ähnliches System der CO2-Bepreisung
belastet und damit bei dem neuen EU-Mechanismus entlastet werden kön-
nen. Dies ist praktisch eine Aufforderung an die internationalen Partner, ge-
meinsammit der EUmehr für den Klimaschutz zu tun.130

Darin liegt zugleich der Nukleus für eine geopolitischeNatur der Abkehr von
fossilen Brennstoffen. Die EU muss daher auch außerhalb ihrer Grenzen
einen stabilen Übergang gewährleisten, wozu die EU-Kommission alsbald
neue Rechtsvorschriften zurMinimierung desAnteils der EU an der weltwei-
ten Entwaldung und Waldschädigung vorlegen will; zudem will sie eine
nachhaltige Unternehmensführung in den Unternehmensstrategien veran-
kern.131 Dadurch werden auch die Unternehmen in die Pflicht genommen –
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parallel zu dem Urteil des Gerichtshofs von Den Haag, welches Shell zu einer
Reduktion seiner CO2-Emissionen bis 2030 gegenüber 2020 um 45% ver-
pflichtete.132 Hier geht es allerdings um nicht konkrete Reduktionsverpflich-
tungen der Unternehmen, sondern um die Umgestaltung der Unternehmens-
politik hin zu mehr Klimafreundlichkeit. Diese bewirkt aber dann innerhalb
der Unternehmen, dass CO2-Emissionen reduziert werden. Andernfalls ist
nämlich die Unternehmensführung nicht nachhaltig.

cc) Kooperation mit anderen Staaten

In erster Linie hat aber die EU-Kommission die Zusammenarbeit mit anderen
Staaten und internationalen Organisationen im Visier. Sie will die Klima-
schutzdiplomatie der EU stärken, um die Verpflichtungen aus dem Überein-
kommen von Paris weltweit zu verwirklichen. Dafür will sie die ganze Breite
der außenpolitischen Instrumente der EU einsetzen, um die Zusammenarbeit
mit den internationalen Partnern zu verbessern und den globalen Übergang
zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu erleichtern.133 Sie will sowohl in bilate-
ralen Partnerschaften als auch in multilateralen Organisationen die Partner
konsultieren, ihnen den Standpunkt der EU erläutern, sie unterstützen und
möglichst auf ihre Belange eingehen, ohne aber von den Hauptzielen des
Pariser Klimaabkommens abzurücken.134

Damit geht es vor allem um die Wahrung der groben Linien und damit der
CO2-Neutralität jedenfalls in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts, um das
Ziel der Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius und
auf möglichst 1,5 Grad Celsius einzuhalten. Soweit diese Linien gewahrt sind,
nimmt die Kommission damit auch in Kauf, von Unterzielen des Klimaabkom-
mens von Paris abzurücken, wenn dadurch eine größere internationale An-
strengung erreicht werden kann, um die Klimaziele zu erreichen.

dd) Klimaschutzfinanzierung

Schließlich will die Kommission die Klimaschutzfinanzierung unterstützen,
damit gefährdeten Ländern geholfen werden kann, sich an den Klimawandel
anzupassen und die Treibhausgasemissionen durch Investitionen zu verrin-
gern. Die Kommission verweist darauf, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten
schon bisher die größten Geldgeber von öffentlichen Mitteln für die Klima-
schutzfinanzierung in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen
waren. Das soll fortgesetzt werden – mit besonderem Augenmerk auf die
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Erfordernisse der am wenigsten entwickelten Länder.135 Damit greift die
Kommission nochmals den Gedanken auf, dass Klimaschutz dort verwirklicht
werden muss, wo er am wirksamsten zur Geltung kommt. Dies ist gerade in
den Staaten, in denen noch am wenigsten CO2-Begrenzung erfolgte der Fall.
Hier können die größten Erfolge erzielt werden, die dem weltweiten Klima-
schutz und damit demKlimaschutz für die EU dienen. Dies ist die Konsequenz
derweltweiten Sichtweise des Klimawandels.

V. Fazit und Konsequenzen für den Grundrechtsschutz

Insgesamt hat damit die Kommission ein sehr vielfältiges und ausdifferenzier-
tes Maßnahmenpaket auf den Tisch gelegt, um das EU-CO2-Reduktionsziel
von mindestens 55% bis 2030 zu erreichen. Aus ihm wird zugleich deutlich,
welche vielfältigen Bereiche betroffen sind. Die Kommission hält dieses aus-
gewogene Paket sowie die damit gewonnenen Einnahmen für erforderlich
undmacht damit zugleich die umfassende Dimension des Kampfes gegen den
Klimawandel deutlich, um zu diesem Zweck die EU „fair, grün und wettbe-
werbsfähig“ zumachen.136

In den von der EU regulierten Bereichen gelten die EU-Grundrechte, es sei
denn, die Mitgliedstaaten haben eigenständige Ausgestaltungsspielräume.
Nur insoweit kommen dann noch die nationalen Grundrechte zum Zuge. Je
eher die Kommission den Klimaschutz reguliert, wie es nunmehr im EU-Kli-
mapaket „Fit for 55“ vorgezeichnet ist, desto eher greifen dann die
EU-Grundrechte ein, in denen kein (relativer) Vorrang des Klimaschutzes
bei grundrechtlichen Abwägungen vorgegeben ist, wie nach dem BVerfG-
Klimabeschluss.137

Vielmehr betont das EuG gerade im Bereich des Emissionshandels, dass die-
ser unter möglichst geringer Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Entwick-
lung und der Beschäftigungslage erfolgen soll.138 Da der EU-Emissionshandel
mit dem nationalen Brennstoffhandel partiell im Anlagenbereich verwoben
ist (s. Frenz/Schink sowie Altenschmidt, §1 BEHG Rn.40 ff. sowie §7 BEHG
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124

Rn.15 ff.), sollte es indes ein einheitliches Vorgehen geben, was zumindest
insoweit gegen die ökologisch dominierte Position des BVerfG spricht. Das
gilt in sämtlichen von der EU geprägten Bereichen.

Jedenfalls bei sekundärrechtlicher Ausgestaltung enthält das Klimaeuropa-
recht diemaßgeblichenVorgaben und Stellschrauben für die Anstrengungen
auch in den Mitgliedstaaten (näher u. Frenz, Klimaschutz und Grundrechte,
Einf. E Rn.100 ff.). In diesem Umfang läuft dann der BVerfG-Klimabeschluss
ins Leere und das Unionsrecht dominiert auch im Grundrechtsbereich.139 Aus
ihm ist dann höchstens ein Hinwirken Deutschlands auf anspruchsvolle
EU-Maßnahmen abzuleiten. Dazu trifft das BVerfG allerdings keine Aussage.

Jedoch zeigt das EU-Klimapaket vom 14.07.2021 ohnehin eine sehr ambitio-
nierte Zielrichtung, aus der sich dann gleichfalls stärkere Klimaschutzlasten
für Deutschland ergeben können – als wirtschaftlich starkem Mitgliedstaat
entsprechend der solidarischen Lastenverteilung. Zudem wird die ökonomi-
sche Seite nur durch Klimaschutz verwirklicht werden können (s. o. Rn.60 ff.).
Dessen Forderung dient damit zugleich den wirtschaftlichen Belangen. Dies
ist auch in der Grundrechtsabwägung zu berücksichtigen.
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1 Kommission, Ein europäischer Grüner Deal, abrufbar unter https://ec.europa.eu/
info/strategy/priorities-2019–2024/european-green-deal_de (letzter Abruf:
15. 10. 2021).

2 Köhler/Paqué, Europas Mondlandung könnte in einem Blindflug enden, WELT v.
15. 12. 2019, abrufbar unter https://www.welt.de/debatte/kommentare/
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I. Permanente Fortführung des Klimaschutzes

Ursula von der Leyen begann ihre EU-Kommissionspräsidentschaft mit dem
Green Deal,1 Europas „Mondlandung“, die aber nicht in einem Blindflug
enden darf.2 Durch ihn soll derKlimaschutz auf europäischer Ebene vorange-
bracht und bis 2050 die CO2-Neutralität erreicht werden; dies bekräftigte die
Kommissionspräsidentin in ihrer Rede zur Lage der Union am 16.09.2020.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019%E2%80%932024/european-green-deal_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019%E2%80%932024/european-green-deal_de
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article204340568/Green-Deal-Europas-Mondlandung-koennte-in-einem-Blindflug-enden.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article204340568/Green-Deal-Europas-Mondlandung-koennte-in-einem-Blindflug-enden.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article204340568/Green-Deal-Europas-Mondlandung-koennte-in-einem-Blindflug-enden.html
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3 Eder/Friedrich/Weikard, Green Deal der EU: Große Pläne in schweren Zeiten, VDI
Nachrichten v. 19. 03. 2020, abrufbar unter https://www.vdi-nachrichten.com/
fokus/green-deal-der-eu-grosse-plaene-in-schweren-zeiten/ (letzter Abruf:
15. 10. 2021).

4 S. zur Anfangsphase die diversen Beiträge in Schulze-Fielitz/Müller, Europäisches
Klimaschutzrecht, 2009.

2

5 Tagesschau.de v. 27. 04. 2020 „Umweltministerin Schulze: Konjunktur und Klima-
schutz verbinden“.

3

6 Tagesschau.de v. 28. 04. 2020: „Merkel für klimafreundlichen Neustart“, abrufbar
unter https://www.tagesschau.de/inland/petersberger-klimadialog-coronavirus-
103.html (letzter Abruf: 15. 10. 2021).

4

Zwar dominiert aktuell noch die Corona-Pandemie. Jedoch soll der Fortgang
intakt bleiben: „Während unser unmittelbarer Schwerpunkt auf der Bekämp-
fung von Covid-19 liegt, arbeiten wir weiter an der Umsetzung des euro-
päischen Green Deals.“3 So wächst die zarte Pflanze des europäischen Klima-
schutzrechts4 auf EU-Ebene weiter zu einem kraftvollen Klimaeuroparecht,
mittlerweile mit nochmal verschärften Maßnahmen durch das „Fit for 55“-
Klimapaket (vorstehend Frenz, Klimaschutz in der EU, Einf. A Rn.52 ff.), das
am 14.07.2021 präsentiert wurde.

Auf dem Petersberger Klimadialog forderte die Wirtschaft allerdings am
27.04.2020, die Ziele bis 2030 auf den Prüfstand zu stellen. Es dominierte
jedoch gerade in der Politik der Ansatz, die Staatshilfen im Zuge der Corona-
Krise an den Klimaschutz zu koppeln und die Unterstützungsleistungen für
denWiederaufbau nach der Pandemie fürmehr Klimaschutz einzusetzen.5

Kanzlerin Angela Merkel befürwortete in ihrer Videobotschaft vom
28.04.2020 für den Petersberger Klimadialog ausdrücklich die verschärften
EU-Reduktionsziele von 40% bis 2030 auf 50–55%, bezogen auf 1990, auch
mit der möglichen Folge einer Nachbesserung in Deutschland. Keinesfalls
dürfe beim Klimaschutz zurückgeschraubt werden: „Es wird jetzt eine
schwierige Verteilungsdiskussion geben. Umso wichtiger wird es sein, wenn
wir Konjunkturprogramme auflegen, immer den Klimaschutz ganz fest im
Blick zu haben und deutlich zu machen, dass wir nicht etwa am Klimaschutz
sparen, sondern dass wir in Klimaschutz investieren.“ Und für diese klima-
freundlichen Investitionen müsse auf dem Finanzmarkt günstiges Kapital be-
reitgestellt werden, von möglichst vielen Akteuren gemeinsam – von Staaten,
Entwicklungsbanken, der privaten Finanzwirtschaft: „Insgesamt ist also
wichtig, wenn Investoren sehen können, dass es sich lohnt, in moderne Tech-
nologien zu investieren.“6

Es geht also nicht um einen Stopp der Anstrengungen für den Klimaschutz
durch die Corona-Pandemie, sondern um deren Unterstützung und damit
Fortführung durch staatliche Hilfen. Nationale Förderungen der Wirtschaft
sowie Konjunkturprogramme führen unweigerlich zur Frage der Vereinbar-
keit mit Art. 107 AEUV. Sie kann für die Zukunft durch dessen stärkere Öko-
logisierung, welche die Kommission in ihrem Green Deal angedacht hat
(näher o. Frenz, Klimaschutz in der EU, Einf. A Rn.34 ff.), erleichtert werden.

https://www.vdi-nachrichten.com/fokus/green-deal-der-eu-grosse-plaene-in-schweren-zeiten/
https://www.vdi-nachrichten.com/fokus/green-deal-der-eu-grosse-plaene-in-schweren-zeiten/
https://www.tagesschau.de/inland/petersberger-klimadialog-coronavirus-103.html
https://www.tagesschau.de/inland/petersberger-klimadialog-coronavirus-103.html
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5

7 Von der Leyen, Tweet v. 28. 04. 2020, abrufbar unter https://twitter.com/
vonderleyen/status/1255070973814071296 (letzter Abruf: 15. 10. 2021).

8 Kommission, Pressemitteilung v. 16. 09. 2020: „Präsidentin von der Leyens Rede zur
Lage der Union: Europas Kurs aus der Coronavirus-Krise und in die Zukunft“,
abrufbar unter https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1657
(letzter Abruf: 15. 10. 2021).

6

9 Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, EUCO 10/20, abrufbar unter https://
www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
(letzter Abruf: 15. 10. 2021) sowie dazu Frenz, EU-Ökosteuern nach dem EU-Coro-
nagipfel, DStZ 2020, 659, auch für das Folgende.

10 Europäische Kommission, Europäischer Aufbauplan, abrufbar unter https://ec.
europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_de (letzter Abruf: 15. 10. 2021).

Tiefergehend stellt sich die Frage nach der grundsätzlichen Ausrichtung des
Beihilferechts zwischen Klimaschutz undCorona-Pandemie.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat schon in einer Video-
botschaft vom 28.04.20207 den europäischen Green Deal weitergehend zum
generellen Leitbild gemacht, um aus der Corona-Krise zu kommen: „Jetzt,
wo wir planen, Milliarden von Euro zu investieren, um unsere Wirtschaft und
Arbeit wieder anzukurbeln, sollten wir nicht in alte umweltschädliche Ge-
wohnheiten verfallen. (…) Der europäische Green Deal ist unsere neue
Wachstumsstrategie, um unsere Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen
und unsere Lebensqualität zu verbessern.“ In ihrer Rede zur Lage der Union
vom 16.09.20208 setzte sie zwar den Kampf gegen das Corona-Virus an die
erste Stelle, kündigte aber vor allem einen Aufschwung an, der auf Nachhal-
tigkeit und Transformation basiert und Europa ermöglicht, wirtschaftlich,
ökologisch und geopolitisch voranzuschreiten. Sie wollte bereits zu diesem
Zeitpunkt den Green Deal vorantreiben und die Emissionen bis 2030 um
mindestens 55% senken – statt den bisher vorgesehenen 40%. Zugleich will
sie 37% der 750 Mrd. EUR aus dem Haushalt von Next Generation EU in
Projekten des europäischen Green Deal verwenden, so für Vorzeigeprojekte
wie Wasserstoff, umweltfreundliche Gebäude und eine Million Ladestationen
für Elektrofahrzeuge. Der Klimaschutz bildet damit einen entscheidenden
Motor für den wirtschaftlichen Wiederaufschwung nach der Corona-Krise.
Dieser Ansatz bricht sich auch im EU-Klimapaket „Fit for 55“ Bahn, durch
welches die europäische Wirtschaft mittels Klimaschutz in Schwung gebracht
werden soll (näher o. Frenz, Klimaschutz in der EU, Einf. A Rn.57 ff.)

II. EU-Corona-Rettungspaket und Klimaschutz

1. Die Brüsseler Gipfelbeschlüsse

Auf dem EU-Coronagipfel vom 17. bis 21.07.2020 in Brüssel wurden der
EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 mit einer Gesamthöhe von
1.074 Mrd. EUR sowie ein Corona-Aufbaufonds von 750 Mrd. EUR beschlos-
sen.9 Diese Beschlüsse wurden auf dem Gipfel der Staats- und Regierungs-
chefs im Dezember 2020 in Brüssel bestätigt.10 Dieser Fonds beinhaltet ein
Programm zur Stützung der durch die Corona-Pandemie besonders geschä-
digten Länder. Es wurde gestritten, indes im Wesentlichen um die Frage, ob

https://twitter.com/vonderleyen/status/1255070973814071296
https://twitter.com/vonderleyen/status/1255070973814071296
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1657
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_de
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7

11 BVerfG, Urt. v. 05. 05. 2020 – 2 BvR 859/15 u.a., NVwZ 2020, 857.

8

12 Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, EUCO 10/20, abrufbar unter https://
www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
(letzter Abruf: 15. 10. 2021), A.21.

9

13 Schlacke, EU-Umweltpolitik nach Lissabon: Grundlagen, Abgrenzungsfragen und
Entwicklungsperspektiven, in: Nowak, Konsolidierung und Entwicklungsperspek-
tiven des Europäischen Umweltrechts, 2015, S. 299 (312); krit. daher Heselhaus,
Europäisches Energie- und Umweltrecht – Emanzipation vom umweltrechtlichen
Primat, in: Nowak, Konsolidierung und Entwicklungsperspektiven des Euro-
päischenUmweltrechts, 2015, S. 327 (351 f.).

10

14 Daher das Staatsanleihenkaufprogramm der EZB als ultra vires ansehend BVerfG,
Urt. v. 05. 05. 2020 – 2 BvR 859/15 u.a., NVwZ 2020, 857, Rn.137 ff.

es sich um 500 Mrd. EUR oder um 350 Mrd. EUR Zuschüsse handeln sollte,
man einigte sich auf 390 Mrd. EUR Zuschüsse, der Rest wird über Darlehen
gegeben.

Die Kredite in Höhe von 360 Mrd. EUR werden von den Mitgliedstaaten
gemeinsam aufgebracht und verliehen. Damit handelt es sich erstmals um
gemeinsame Schulden der Mitgliedstaaten. Dies ist aber kein Einstieg in die
Schuldenunion, handelt es sich doch um eine einmalige Maßnahme. Diese ist
zudem in der Höhe kalkulierbar. Daher dürfte nicht die Budgethoheit des
Parlaments angetastet sein, wie dies das BVerfG bei dem Staatsanleihenkauf-
programmder EZB thematisierte.11

Das gilt auch für die Zuschüsse in Höhe von 390 Mrd. EUR. Insoweit werden
zudem nicht Staatsschulden übernommen, sondern es wird ein Corona-Auf-
baufonds gespeist, dessen Mittel in verschiedene Fördermaßnahmen fließen,
und zwar 30% zugunsten des Klimaschutzes entsprechend der Konzeption
des Green Deal; alle Ausgaben sollenmit den Zielen des Pariser Klimaschutz-
übereinkommens übereinstimmen.12

2. Klimaschutz für die weitere Konkretisierung

Der Klimaschutz und damit die Umweltkompetenz nach Art. 191 f. AEUV
bilden eine große Einbruchstelle für Unionsmaßnahmen auch mit Auswirkun-
gen in anderen Feldern, so im Energiebereich,13 sodass auf dieser Basis die
nunmehr im Europäischen Rat beschlossenen Maßnahmen in weiten Teilen
konkretisiert und fortentwickelt werden können. Der Green Deal ist seiner-
seits sehr weit konzipiert (s. vorstehend Frenz, Klimaschutz in der EU, Einf. A
Rn.4 ff.).

Jedenfalls zeigen die jetzigen Beschlüsse, wie wichtig es ist, dass die Euro-
päische Union in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie rasch reagieren
kann und auch große Summen auf den Weg zu bringen vermag, um große
Projekte zu realisieren und so auch ganze Volkswirtschaften zu retten, damit
kein EU-Staat zusammenbricht und so der Europäischen Union die Basis
entgleitet. Mag davon faktisch auch die Wirtschaftspolitik in starkem Maße
tangiert sein, welche von der Europäischen Union nur koordiniert werden
darf (Art. 119 AEUV),14 so muss eine solche Maßnahme dennoch ergriffen

https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
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15 Frenz, Anmerkung zum Urteil des BVerfG vom 05.05. 2020 (EuGH ultra vires?),
DVBl 2020, 1017 (1019 ff.).

16 S. Kommission, Beschl. v. 23. 03. 2020, SA.56795 – SAS; Beschl. v. 30. 03. 2020,
SA.56867 – Condor für Art. 107 Abs. 2 lit. b) AEUV.

17 Näher Frenz, in: Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar, 2017, Art. 352
AEUVRn.33 ff.

11

12

18 Frenz/Distelrath, Eigene Unionssteuern nach dem Lissabon-Vertrag?, DStZ 2010,
246 ff.

19 Näher Häde, in: Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar, 2017, Art. 311
AEUVRn.45 ff.

13

20 Dazu näher Frenz, EU-Ökosteuern nach demEU-Coronagipfel, DStZ 2020, 659 ff.

14

werden können, soll die Europäische Union gerade bei außergewöhnlichen
Ereignissen rasch und wirksam agieren können.15 Art. 122 Abs.2 AEUV sieht
einen finanziellen Beistand der Union für einzelne Mitgliedstaaten bei
Schwierigkeiten aufgrund von außergewöhnlichen Ereignissen, zu denen die
Corona-Pandemie gehört,16 eigens vor. Im Übrigen greift Art. 352 AEUV, der
eine Zustimmung des Europäischen Parlaments verlangt.17 Einer solchen be-
darf es nach Art. 312 Abs.2 AEUV auch für den in Brüssel beschlossenen
mehrjährigen Finanzrahmen 2021 bis 2027.

3. Vorgesehene Öko- und Klimasteuern

Um diese gewaltigen Summen zu refinanzieren, beschlossen die Staats- und
Regierungschefs die Einführung von EU-Steuern. Dies erfolgte zum ersten
Mal. Die Steuerhoheit lag bisher bei den Mitgliedstaaten und nicht bei der
Europäischen Union. Die Europäische Union konnte höchstens eine Harmoni-
sierung der in den Mitgliedstaaten zu erhebenden Steuern vorgeben, und
auch dies nur für bestimmte Steuern und im Hinblick auf die Errichtung und
das Funktionieren des Binnenmarktes (Art. 113 AEUV).

Eine Unionsteuer kommt auch nach dem Vertrag von Lissabon nur auf der
Basis einer Ratifikation der nationalen Parlamente in Betracht, die hinrei-
chend genaue Vorgaben enthält. Es handelt sich um einen Eigenmittelbe-
schluss nach Art. 311 Abs.3 AEUV,18 und zwar als Beschluss über eine neue
Kategorie von Eigenmitteln.19

Nunmehr sollen die Mitgliedstaaten sukzessive verpflichtet werden, Steuern
einzuführen, welche dem EU-Haushalt zugutekommen. Dies erfolgt vor allem
im Zeichen des Umwelt- und Klimaschutzes, der aber im steuerlichen Bereich
nach Art. 192 Abs.2 lit. a) AEUV nicht von einem einstimmigen Beschluss des
Rates im Gesetzgebungsverfahren entbindet, welches den Beschluss des Eu-
ropäischen Rates auf dem Brüsseler Gipfel als Festlegung der allgemeinen
politischen Zielvorstellungen und Prioritäten nach Art. 15 Abs.1 EUV konkret
ins Werk setzen muss (s. Art. 16 Abs.1 EUV, Art. 289, 294 AEUV). Den Beginn
machte eine Plastikabgabe ab 2021 in Deutschland und in anderen EU-Staa-
ten.20

Darüber hinaus sind weitere Steuern im Blick, so eine Digitalsteuer und eine
neue CO2-Grenzsteuer beim Import von Produkten, die klimaschädlich in
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21 Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des
Rates zur Schaffung eines CO2-Grenzausgleichsystems, COM(2021) 564 final.

22 Näher Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den
EuropäischenWirtschafts- und Sozialausschuss und denAusschuss der Regionen v.
14. 07. 2021, „Fit für 55“: auf dem Weg zur Klimaneutralität – Umsetzung des
EU-Klimaziels für 2030, COM(2021) 550 final, S. 9, 15 f.

15

23 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Euro-
päischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Ein
neuer Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft für ein saubereres und wettbewerbs-
fähigeres Europa, COM(2020) 98 final.

16

24 Für eine Weiterung gerade im Abfallrecht bereits Frenz, Die Verwirklichung des
Verursacherprinzips imAbfallrecht, 1996, S. 150 ff.

Drittstaaten hergestellt werden, damit die Industrie nicht in solche Länder
abwandert. Es wurde ein Vorschlag für eine Verordnung von der Kommission
vorgelegt,21 damit die Steuer bis 2023 kommen kann. Die Kommission schlägt
im „Fit for 55“-Klimapaket konkret ein CO2-Grenzausgleichssystem vor, mit
dem Einfuhren bestimmter umweltbelastender Güter auf Grundlage der mit
ihnen verbundenen CO2-Emissionen mit einem Preis beaufschlagt werden.22

Dieser Mechanismus (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM), ver-
gleichbar mit dem ETS, wird schrittweise für wenige ausgewählte Produkte
eingeführt. In den ersten Jahren wird ein vereinfachtes System mit dem Ziel
angewandt, eine reibungslose Einführung des Mechanismus zu erleichtern.
Es soll sichergestellt werden, dass für einheimische und für eingeführte Pro-
dukte der gleiche CO2-Preis gezahlt wird, sodass das System nichtdiskrimi-
nierend und mit den WTO-Regeln sowie anderen internationalen Verpflich-
tungen der EU vereinbar ist (näher o. Frenz, Klimaschutz in der EU, Einf. A
Rn.113 ff.).

Über Corona erfolgt damit der Einstieg in die Fiskalunion, indem die Euro-
päische Union selbst Steuereinnahmen in ihrem Haushalt verbuchen kann.
Das ist ein Novum in der Integrationsgeschichte. Es steht inhaltlich unter dem
Stern des Umwelt- und Klimaschutzes sowie der Digitalisierung. Damit wer-
den praktisch die Eckpfeiler des Green Deal auch auf eine fiskalische Säule
gestellt. Die Digitalisierung wird aber wesentlich breiter erfasst, der Kunst-
stoffverpackungssektor hingegen in der Ausgestaltung imAktionsplan für die
Kreislaufwirtschaft vomMärz 2020.23

Die Europäische Union prägt durch die EU-Plastiksteuer wesentlich die Um-
weltabgaben im Abfallbereich und sperrt gegebenenfalls nationale Instru-
mente. Zugleich werden bisher für unverrückbar gehaltene nationalverfas-
sungsrechtliche Grenzen überwunden, so die Sperre für nicht an den Ver-
brauch anknüpfende Ökosteuern aus der Finanzverfassung durch den Nume-
rus clausus der Steuerarten nach Art. 106 GG, der aber auch nach dem
BVerfG-Klimabeschluss nicht mehr zu halten ist (näher u. Frenz, SteuerR B:
Steuern für den Klimaschutz, Rn.7 ff.).24 Das Unionsrecht ist vorrangig und
kann daher auch finanzverfassungsrechtliche Hürden überwinden, wenn es


